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Satzung über die Beseitigung von Abwasser 

 in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald 

(Abwasserbeseitigungssatzung) 

 
 
Auf der Grundlage der §§ 5 und 15 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-
Vorpommern (KV M-V) der §§ 1 und 2 des Kommunalabgabengesetzes M-V (KAG M-V) und des 
§ 40 des Landeswassergesetzes Mecklenburg-Vorpommern (LWaG M-V) in den jeweils gelten-
den Fassungen hat die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald mit Beschluss 
BV-V/08/0210 am 08.12.2025 die Neufassung der Abwasserbeseitigungssatzung beschlossen.  
 
 

I. Abschnitt  
Allgemeine Bestimmungen 

 
§ 1 

Allgemeines 
 
(1) Der Universitäts- und Hansestadt Greifswald, nachstehend „Stadt“ genannt, obliegt die 

Beseitigung des auf ihrem Gebiet anfallenden Abwassers, soweit die Stadt abwasserbesei-
tigungspflichtig ist. Zur Erfüllung dieser Aufgabe bedient sie sich des Abwasserwerkes 
Greifswald, ein Eigenbetrieb der Stadt (im Folgenden „Eigenbetrieb Abwasserwerk“ ge-
nannt). 

 
Der Eigenbetrieb Abwasserwerk erstellt, betreibt und unterhält:  

 
a) Anlagen zur zentralen (leitungsgebundenen) Schmutzwasserbeseitigung  
 
b) Anlagen zur dezentralen (nicht leitungsgebundenen) Schmutzwasserbeseitigung 
 
c) Anlagen zur zentrale Niederschlagswasserbeseitigung  

 
Die unter Buchstabe a) bis c) genannten Anlagen sind jeweils eine rechtlich selbständige 
öffentliche Einrichtung. Die Abwasserbeseitigung erfolgt im Trennverfahren. 

 
(2)  Nicht erfasst von der gemeindlichen Pflicht zur Abwasserbeseitigung und den Bestimmun-

gen dieser Satzung ist die Beseitigung von Abfällen, selbst wenn diese flüssig und wasser-
haltig sein sollten. Insbesondere ist die Entsorgung der Inhalte von Leichtflüssigkeits- und 
Fettabscheidern von den Anschlussberechtigten selbst durchzuführen. 

 
(3)  Lage, Art und Umfang der öffentlichen Abwasseranlagen sowie den Zeitpunkt ihrer Herstel-

lung, Erweiterung, Erneuerung, Veränderung oder Beseitigung bestimmt der Eigenbetrieb 
Abwasserwerk. 

 
(4)  Der Eigenbetrieb Abwasserwerk kann zur Wahrnehmung seiner Aufgaben und Rechte sowie 

zur Erfüllung seiner Pflichten Dritte beauftragen, sofern dies nach den geltenden gesetzli-
chen Bestimmungen zulässig ist.  

 
(5)  Die Bestimmungen dieser Satzung gelten auch für Grundstücke des Bundes und des Lan-

des. 
 
 

 
 



 
 
 

§ 2 
Begriffsbestimmungen 

 
Im Sinne dieser Satzung bedeuten: 
 
1.  Abwasser: 

Abwasser ist Schmutzwasser und Niederschlagswasser sowie jedes sonstige zusammen 
mit Schmutzwasser oder Niederschlagswasser in die öffentlichen Abwasseranlagen abflie-
ßende Wasser. Kein Abwasser im Sinne dieser Satzung ist das auf Grundstücken, auf de-
nen es anfällt, vom Grundstückseigentümer selbst zur Nutzung als Trinkwassersurrogat zu-
rückgehaltenes Niederschlagswasser (Brauchwasser), soweit es nicht der öffentlichen Ab-
wasseranlage zugeführt wird. 

 
2.  Schmutzwasser: 

Schmutzwasser ist das durch häuslichen, gewerblichen, landwirtschaftlichen oder sonsti-
gen Gebrauch in seinen Eigenschaften veränderte Wasser und das bei Trockenwetter damit 
zusammen abfließende Wasser.  
Als Schmutzwasser gelten auch die aus Anlagen zum Behandeln, Lagern und Ablagern von 
Abfällen austretenden und gesammelten Flüssigkeiten. 

 
3.  Niederschlagswasser: 

Niederschlagswasser ist Wasser aus Niederschlägen, das von bebauten oder befestigten 
Flächen gesammelt abfließt.  

 
4.  Abwasserbeseitigung: 

Die Abwasserbeseitigung umfasst das Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einleiten, Versi-
ckern, Verregnen und Verrieseln von Abwasser sowie das Entwässern von Klärschlamm in 
Zusammenhang mit der Abwasserbeseitigung, sowie die Verwertung oder Beseitigung der 
bei der Abwasserbehandlung anfallenden Stoffe. Die Abwasserbeseitigung umfasst bei 
Kleinkläranlagen auch das Entleeren und Transportieren des anfallenden Schlammes und 
bei abflusslosen Gruben das Entleeren und Transportieren des Grubeninhaltes. 

 
5. Öffentliche Abwasseranlagen: 
 
a) Zu der öffentlichen zentralen Schmutzwasserbeseitigungsanlage gehören  

 
- das gesamte der leitungsgebundenen Schmutzwasserbeseitigung dienende öffentliche 

städtische Entwässerungsnetz, bestehend aus Freigefällekanälen- und Druckleitungen, 
Abwasserpumpwerken, Betriebsgrundstücken, -gebäuden und -einrichtungen, Anlagen, 
Fahrzeugen, Maschinen und Geräten, soweit sich der Eigenbetrieb Abwasserwerk dieser 
zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung bedient; 
 

- die Unterdruckentwässerung mit den Vakuumschächten; 
 

- Anschlusskanäle bis zur Grenze der anzuschließenden Grundstücke, sowie  
 

- das Klärwerk einschließlich seiner technischen Einrichtungen. 
 
b) Zu der öffentlichen dezentralen Schmutzwasserbeseitigungsanlage gehören das Klärwerk 

einschließlich seiner technischen Einrichtungen, Betriebsgrundstücke, -gebäude und -
einrichtungen, Anlagen, Fahrzeuge, Maschinen und Geräte, soweit sich der Eigenbetrieb 
Abwasserwerk dieser zur dezentralen Entsorgung des Abwassers aus Grundstücksentwäs-
serungsanlagen bedient.  

 
 



 
 
 

c) Zu der öffentlichen zentralen Niederschlagswasserbeseitigungsanlage gehören  
 

- das gesamte öffentliche städtische Entwässerungsnetz, einschließlich aller dazu gehö-
renden technischen Einrichtungen, wie z.B. Regenrückhaltebecken und Regenreini-
gungsbecken, das Klärwerk und sonstige Nebenanlagen, Betriebsgrundstücke, -
gebäude und -einrichtungen, Anlagen, Fahrzeuge, Maschinen und Geräte, soweit sich 
der Eigenbetrieb Abwasserwerk dieser zur Niederschlagswasserbeseitigung bedient, 
einschließlich  
 

- Anschlusskanäle bis zur Grenze der anzuschließenden Grundstücke;  
 

- offene und verrohrte Gräben und Wasserläufe, wenn ihnen wasserrechtlich die Gewäs-
sereigenschaft entzogen ist und sie zur Aufnahme der Abwässer dienen.  

 
6.  Anschlusskanal: 

Ein Anschlusskanal ist der Kanal vom öffentlichen Straßenkanal (Leitung entweder für 
Schmutzwasser oder Niederschlagswasser) bis zur ersten Grundstücksgrenze.  
 
Auch beim Anschluss über private Straßen, Wege, Plätze und Grundstücke ist der An-
schlusskanal der Kanal zwischen öffentlichem Straßenkanal und der ersten privaten 
Grundstücksgrenze.  
 

7.  Trennverfahren: 
Beim Trennverfahren werden Schmutz- und Niederschlagswasser in je einem Kanal ge-
sammelt und fortgeleitet. 

 
8.  Grundstück: 

Grundstück im Sinne dieser Satzung ist grundsätzlich das Grundbuchgrundstück. Als 
Grundstück im Sinne dieser Satzung gelten ausnahmsweise mehrere Grundstücke, die im 
Eigentum derselben Person stehen und räumlich zusammenhängende wirtschaftliche Ein-
heiten bilden, wenn einzelne Grundstücke im Sinne des Grundbuchrechts wegen ihrer ge-
ringen Abmessung oder Lage nur als wirtschaftliche Einheit baulich oder gewerblich genutzt 
werden können. Als Grundstück im Sinne dieser Satzung gelten auch die Straßen, Wege 
und Plätze innerhalb der im Zusammenhang bebauter Ortsteile. 
 

9.  Grundstücksentwässerungsanlagen: 
Grundstücksentwässerungsanlagen sind Einrichtungen, welche sich auf dem zu entsorgen-
den Grundstück, zum Zwecke der Sammlung, Vorbehandlung, Verwendung, Prüfung, Ablei-
tung und Klärung des Abwassers auf den Grundstücken befinden. Dazu gehören insbeson-
dere Abwassereinläufe, Abwasserleitungen, Revisionsöffnungen, Übergabeschächte, Hebe-
anlagen/ Hauspumpwerke, Rückstausicherungen, Abwasservorbehandlungsanlagen, Ab-
scheideranlagen, Messschächte und Kontrollvorrichtungen, Kleinkläranlagen, Sickeranla-
gen und abflusslose Gruben. 
 

10.  Abwasservorbehandlungsanlagen: 
Abwasservorbehandlungsanlagen auf den Grundstücken der Grundstückseigentümer sind 
technische Einrichtungen zur Verminderung oder Beseitigung der Schädlichkeit des Abwas-
sers (z. B. Kleinkläranlagen nach DIN 4261, Fettabscheideranlagen nach DIN EN 1825, DIN 
4040-100, Leichtflüssigkeitsabscheideranlagen nach DIN EN 858, DIN 1999-100). Das 
Abwasser wird nach der Vorbehandlung auf den Grundstücken den öffentlichen Abwasser-
anlagen zugeführt.  

 
11.  Anschlussberechtigte: 

Anschlussberechtigte sind natürliche und juristische Personen, die Eigentümer eines 
Grundstückes sind. Dem Eigentümer sind gleichgestellt die berechtigten Wohnungseigen-



 
 
 

tümer, Erbbauberechtigte, Nießbraucher und sonstige zur Nutzung eines Grundstückes 
dinglich Berechtigte sowie die Baulastträger von Straßen, Wegen und Plätzen innerhalb im 
Zusammenhang bebauter Ortsteile. 

 
12.  Häusliche und nichthäusliche Abwässer: 

Häusliche Abwässer sind solche, die durch haushaltsüblichen Gebrauch lediglich in haus-
haltsüblichen Mengen und Zusammensetzungen anfallen. Nichthäusliche Abwässer sind 
die durch gewerblichen, landwirtschaftlichen oder sonstigen Gebrauch verunreinigte oder 
sonst in seinen Eigenschaften veränderte Wasser. Die Entscheidung, ob nichthäusliches 
Abwasser vorliegt, trifft der Eigenbetrieb Abwasserwerk. 
 

13.  Drainage: 
Drainage umfasst die künstliche unterirdische Entwässerung von Gelände mit hohem 
Grundwasserstand durch im Boden verlegte durchlässige Rohrleitungen. 
 

 
§ 3  

Anschluss- und Benutzungsrecht 
 
(1)  Jeder Anschlussberechtigte ist nach Maßgabe dieser Satzung berechtigt, sein Grundstück 

an die zentralen bzw. dezentralen öffentlichen Schmutzwasseranlagen anzuschließen, 
wenn auf diesem Grundstück Schmutzwasser anfällt (Anschlussrecht). 
Jeder Anschlussberechtigte ist nach Maßgabe dieser Satzung berechtigt, sein Grundstück 
an die öffentlichen Niederschlagswasseranlagen anzuschließen, wenn auf diesem Grund-
stück Niederschlagswasser anfällt (Anschlussrecht).  
 

(2)  Nach der betriebsfertigen Herstellung des Anschlusskanals nach Maßgabe von § 2 Ziffer 6. 
hat der Anschlussberechtigte das Recht, das auf seinem Grundstück anfallende Abwasser 
unter Beachtung der technischen Vorschriften für den Bau und Betrieb von Grundstück-
sentwässerungsanlagen in die öffentlichen Abwasseranlagen einzuleiten (Benutzungs-
recht). Sofern eine zentrale Schmutzwasseranlage nicht vorhanden ist, bezieht sich das 
Benutzungsrecht auf die dezentrale Entsorgung.  

 
(3)  Den Anschluss von Anlagen zur Ableitung von Fremdwasser (z. B. Wasserhaltung von Bau-

stellen oder aus Drainagen) in die öffentlichen Anlagen kann der Eigenbetrieb Abwasser-
werk im Einzelfall genehmigen. 

 
 
§ 4 

Begrenzung des Anschluss- und Benutzungsrechts 
 
(1) Das Recht auf Anschluss an die zentralen öffentlichen Abwasseranlagen besteht nur für 

solche Grundstücke, die an eine Straße grenzen, in der eine betriebsfertige und aufnahme-
fähige zentrale öffentliche Abwasseranlage vorhanden ist, oder zu denen hin der An-
schlussberechtigte einen eigenen dinglich bzw. durch Baulast gesicherten Zugang von der 
Straße her einschließlich eines Leitungsrechtes hat. Entsprechendes gilt bei Nachweis ei-
nes Notwege- und Notleitungsrechtes für den Grundstückseigentümer über andere Grund-
stücke zu den Straßenkanälen. Die Anschlussberechtigten können nicht verlangen, dass 
neue Kanäle hergestellt oder bestehende Kanäle geändert werden. Welche Grundstücke 
durch einen Kanal angeschlossen werden, bestimmt der Eigenbetrieb Abwasserwerk. So-
fern auf Grund der baulichen Situation (z. B. in der Altstadt) kein eigenständiger Anschluss-
kanal für die Niederschlagswasserbeseitigung zum anliegenden Grundstück vorhanden ist, 
besteht das Anschlussrecht nur, wenn eine anderweitige geordnete Abflussmöglichkeit in 
den Sammler besteht (Begrenzung des Anschlussrechts). 

 



 
 
 

(2)  Wenn der Anschluss eines Grundstückes an die zentrale öffentliche Abwasserbeseitigungs-
anlage wegen seiner besonderen Lage oder aus technischen oder betrieblichen Gründen 
erhebliche Schwierigkeiten bereitet oder besondere Maßnahmen, Aufwendungen oder Kos-
ten erfordert, kann der Eigenbetrieb Abwasserwerk den Anschluss versagen (Begrenzung 
des Anschlussrechts). Ein Anschlussrecht kann in diesen Fällen jedoch bestehen, wenn der 
Anschlussberechtigte sich bereit erklärt, die entstehenden Mehraufwendungen und -kosten 
der Herstellung, Erneuerung, Veränderung und Beseitigung sowie den Unterhalt zu tragen. 
Der Eigenbetrieb Abwasserwerk kann hierfür von dem Anschlussberechtigten angemessene 
Vorschüsse und Sicherheiten verlangen. 

 
(3)  Der Eigenbetrieb Abwasserwerk kann den Anschluss des Grundstückes an die öffentlichen 

Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen ganz oder teilweise ausschließen, wenn es auf 
überwiegend zu Wohnzwecken genutzten Grundstücken anfällt und ohne Beeinträchtigung 
des Wohls der Allgemeinheit versickert, verregnet, verrieselt oder in ein Gewässer eingelei-
tet werden kann.  

 
(4) In den Niederschlagswasserkanal darf ungeachtet eines satzungsgemäßen Genehmigungs-

erfordernisses nur Niederschlagswasser, Grundwasser sowie unbelastetes Kühlwasser, in 
den Schmutzwasserkanal nur Schmutzwasser eingeleitet werden. (Begrenzung des Benut-
zungsrechts). 

 
 

§ 5 
Anschluss- und Benutzungspflicht 

 Schmutzwasser  
 
(1)  Jeder Anschlussberechtigte ist verpflichtet, sein Grundstück nach Maßgabe dieser Satzung 

an die öffentliche zentrale bzw. dezentrale Schmutzwasserbeseitigungsanlage anzuschlie-
ßen, wenn auf diesem Grundstück Schmutzwasser auf Dauer anfällt (Anschlusspflicht). 
Dauernder Anfall von Schmutzwasser ist anzunehmen, sobald das Grundstück mit Gebäu-
den für den dauernden oder vorübergehenden Aufenthalt von Menschen oder für gewerbli-
che oder industrielle Zwecke bebaut ist oder mit der Bebauung begonnen wurde. 

 
(2)  Jeder Anschlussberechtigte sowie die sonstigen Erzeuger von Schmutzwasser auf dem 

Grundstück sind vorbehaltlich der Einschränkungen dieser Satzung verpflichtet, das ge-
samte auf dem Grundstück anfallende Schmutzwasser in die öffentlichen Abwasseranlagen 
einzuleiten (Benutzungspflicht). Das zu Brauchwasserzwecken zurückgehaltene Wasser ist 
bis zu seiner Benutzung oder seiner Ableitung zur öffentlichen Schmutzwasserbeseiti-
gungsanlage kein Schmutzwasser in diesem Sinne. Im Hinblick auf die Beschaffenheit 
und/oder die Menge ist das Schmutzwasser durch den Anschlussberechtigten auf dessen 
Kosten so weit vorzubehandeln, dass die Voraussetzungen des Benutzungsrechts gegeben 
sind, oder es ist nach Maßgabe der abfallrechtlichen Bestimmungen zu entsorgen. 

 
(3)  Der Anschluss muss innerhalb einer Frist von drei Monaten, nachdem die Anschlussberech-

tigen schriftlich zum Anschluss an die öffentlichen Schmutzwasserbeseitigungsanlagen 
aufgefordert worden sind, hergestellt werden. Alle Anschlussberechtigten haben unverzüg-
lich ihre Grundstücke mit den zur ordnungsgemäßen Entwässerung erforderlichen Einrich-
tungen zu versehen. Besteht für die Ableitung des Schmutzwassers in die öffentlichen 
Schmutzwasserbeseitigungsanlagen kein natürliches Gefälle, muss der Anschlussberech-
tigte auf seine Kosten eine Schmutzwasserhebeanlage einbauen lassen und betreiben. 

 
Gaststättenschiffe, Hotelschiffe, Wohnschiffe sowie andere schwimmende Einheiten, die 
mit Aufenthaltsräumen ausgestattet sind und für einen längeren Zeitraum an einem be-
stimmten Liegeplatz festgemacht sind, sind auf Verlangen des Eigenbetriebes Abwasser-
werk an einen in der Nähe befindlichen öffentlichen Schmutzwasserkanal anzuschließen, 



 
 
 

wenn der Anschluss zur ordnungsgemäßen Beseitigung des Schmutzwassers erforderlich 
ist. Die Entscheidung hierüber trifft nach pflichtgemäßem Ermessen der Eigenbetrieb Ab-
wasserwerk. 

 
(4)  Werden an Straßen, in denen noch keine zentralen öffentlichen Schmutzwasserbeseiti-

gungsanlagen vorhanden sind, Neubauten errichtet oder sonstige Nutzungen im Sinne von 
Absatz 1 vorgenommen, so sind Anlagen für einen späteren Anschluss an die öffentlichen 
Schmutzwasserbeseitigungsanlagen vorzubereiten. Das gleiche gilt, wenn auf Grundstü-
cken vorhandene Entwässerungsanlagen geändert oder neu angelegt werden. 

 
(5)  Werden die öffentlichen Schmutzwasserbeseitigungsanlagen nachträglich hergestellt, ist 

das Grundstück unter der Voraussetzung des Absatzes 1 innerhalb von drei Monaten nach 
Aufforderung durch den Eigenbetrieb Abwasserwerk anzuschließen. In Härtefällen kann die 
Frist ausnahmsweise verlängert werden. 

 
(6)  Auf Grundstücken, die an die öffentlichen zentralen Schmutzwasserbeseitigungsanlagen 

angeschlossen sind oder die der Anschlusspflicht unterliegen, dürfen Kleinkläranlagen oder 
abflusslose Sammelgruben ohne Genehmigung des Eigenbetriebes Abwasserwerk weder 
eingebaut noch betrieben werden. Sofern eine Kleinkläranlage oder eine abflusslose Grube 
genehmigungskonform eingebaut und betrieben wird, bezieht sich die Anschluss- und Be-
nutzungspflicht auf die ordnungsgemäße Entsorgung im Rahmen der dezentralen 
Schmutzwasserbeseitigungsanlage insbesondere gemäß des III. und IV. Abschnitts dieser 
Satzung.  

 
(7)  Verändert sich die Art und Menge des Schmutzwassers wesentlich, so haben die An-

schlussberechtigten dieses unverzüglich dem Eigenbetrieb Abwasserwerk schriftlich  bei 
Gefahr im Verzug zunächst auch mündlich  anzuzeigen. Können die öffentlichen 
Schmutzwasserwasserbeseitigungsanlagen die erhöhte Schmutzwassermenge nicht auf-
nehmen oder die erforderliche Reinigung nicht durchführen, so behält sich der Eigenbetrieb 
Abwasserwerk vor, die Aufnahme dieser Schmutzwassermenge abzulehnen. Die Aufnahme 
des Schmutzwassers ist möglich, wenn sich die Anschlussberechtigten bereit erklären, die 
Kosten für die erforderliche Änderung der öffentlichen Schmutzwasserbeseitigungsanlagen 
zu tragen. 

 
(8)  Sollte sich während des Betriebes der Grundstücksentwässerungsanlage herausstellen, 

dass ein Fehlanschluss im Sinne des § 4 Absatz 4 dieser Satzung vorliegt (Verletzung des 
Grundsatzes des Trennsystems), so ist dieser Fehlanschluss unverzüglich nach der Fest-
stellung zu beseitigen. Der Eigenbetrieb Abwasserwerk kann die sofortige Außerbetrieb-
nahme des Fehlanschlusses verlangen. Die Kosten der Beseitigung des Fehlanschlusses 
gehen zu Lasten des Anschlussberechtigten. 

 
 

§ 6 
Befreiung von der Anschluss- und Benutzungspflicht 

 Schmutzwasser  
 
(1)  Von den Vorschriften dieser Satzung können Ausnahmen und Befreiungen zugelassen wer-

den, wenn die Abweichung von den Vorschriften der Satzung mit dem öffentlichen Interesse 
und den gesetzlichen Bestimmungen vereinbar ist, die Betriebssicherheit, die ordnungsge-
mäße Ableitung, Behandlung und Beseitigung des Schmutzwassers nicht beeinträchtigt 
wird und die Anwendung der Vorschriften der Satzung im Einzelfall zu einer nicht beabsich-
tigten Härte führen würde. 

 
Ausnahmen und Befreiungen werden nur auf Zeit oder auf jederzeitigen Widerruf erteilt. Sie 
können mit Bedingungen und Auflagen versehen werden. Der Eigenbetrieb Abwasserwerk 



 
 
 

kann im Einzelfall Anordnungen treffen, wenn diese zur betriebssicheren und ordnungsge-
mäßen Ableitung, Behandlung und Beseitigung des Schmutzwassers erforderlich ist. 

 
(2)  Ausnahmen, Befreiungen, Bedingungen, Auflagen, zusätzliche Anordnungen, Erklärungen 

und Vereinbarungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 
 
(3)  Bei Gefahr im Verzuge können sofort notwendige Anordnungen im Einzelfall auch mündlich 

getroffen werden. Sie sind auf Verlangen schriftlich zu bestätigen. 
 
 

§ 7 
Anschluss- und Benutzungspflicht  

- Niederschlagswasser – 
 
 
(1)  Jeder Anschlussberechtigte ist verpflichtet, sein Grundstück nach Maßgabe dieser Satzung 

an die öffentlichen Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen anzuschließen. Er ist ver-
pflichtet, nach Maßgabe der Bestimmungen dieser Satzung diese Anlage zu benutzen. 

 
(2)  Die Anschluss- und Benutzungspflicht für die Anschlussberechtigten in den Gebieten, die 

jeweils zu Trinkwasser-Schutzgebieten im Sinne des Landeswassergesetzes M-V bestimmt 
sind, regelt sich nach der Verordnung zur Festsetzung des Trinkwasserschutzgebietes, so-
weit hier abweichende Regelungen getroffen worden sind. 

 
 

§ 8 
Befreiung von der Anschluss- und Benutzungspflicht 

- Niederschlagswasser - 
 
(1)  Eine Befreiung von der Anschluss- und Benutzungspflicht kann auf Antrag durch den Eigen-

betrieb Abwasserwerk ausgesprochen werden; sie wird unter dem Vorbehalt des jederzeiti-
gen Widerrufs erteilt. 

 
(2)  Die Befreiung kann nur dann erteilt werden, wenn Gründe der geordneten Niederschlags-

wasserbeseitigung oder andere Gründe nicht entgegenstehen. Dies ist vom Antragsteller 
nachzuweisen. 

 
(3)  Der Antrag auf Befreiung ist schriftlich beim Eigenbetrieb Abwasserwerk einzureichen. § 11 

Absatz 4 gilt sinngemäß. Zur Befreiung vom Anschluss an die öffentliche Niederschlags-
wasseranlage sind dem Antrag folgende Unterlagen beizufügen: 

 
a)  einfacher Lageplan im Maßstab 1 : 500 
b)  Entwässerungszeichnungen im Maßstab 1 : 100 
c)  Angaben zur Art und Bemessung der Versickerungs-, Verrieselungs- oder sonstigen Be-

seitigungsanlage. 
d)  Angaben zum höchsten Grundwasserstand auf dem Grundstück und zum Bodendurch-

lässigkeitsbeiwert durch eine fachlich geeignete Person oder Stelle 
e) Erlaubnis oder Bewilligung der Wasserbehörde, soweit diese wasserrechtlich zur an-

derweitigen Beseitigung des Niederschlagswassers erforderlich ist. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

§ 9 
Brauchwassernutzung 

 
(1)  Der Anschlussberechtigte hat dem Eigenbetrieb Abwasserwerk schriftlich anzuzeigen, wenn 

er das auf Dach- und Hofflächen anfallende Niederschlagswasser ganz oder teilweise kei-
ner unmittelbaren Beseitigung, sondern zunächst zur Brauchwassernutzung speichern und 
einer anschließenden Verwendung im Haushalt (z. B. Toilettenspülung oder Waschwasser) 
zuführen will. Es ist nachzuweisen, dass die Rohrleitungen und sanitären Objekte für 
Brauchwasser keine Verbindung zur Trinkwasserversorgung haben. Die Brauchwasserlei-
tungen sind farblich auffällig zu gestalten; Zapfstellen für Brauchwasser sind mit einem 
Schild - Kein Trinkwasser - zu kennzeichnen. 

 
(2)  Die Genehmigung zur Brauchwassernutzung erteilt der Eigenbetrieb Abwasserwerk. Antrag-

stellung und Betrieb der Anlage obliegen dem Anschlussberechtigten im Sinne des § 2 Zif-
fer 11 dieser Satzung. 

 
(3)  Die Genehmigung zur Nutzung der Brauchwasseranlage entbindet nicht von der Anschluss- 

und Benutzungspflicht für die Schmutzwasserbeseitigungsanlage. Die Berechtigung zur 
Nutzung der öffentlichen Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen bleibt im Fall der 
Brauchwassernutzung bestehen. 

 
(4)  Die Entsorgung des Brauchwassers erfolgt über die Schmutzwasserleitung. Der Anschluss-

berechtigte hat auf seine Kosten eine Messeinrichtung im Abwasserstrom zu installieren 
und zu betreiben. Die Schmutzwassergebühren werden nach Maßgabe der Abwasserge-
bührensatzung berechnet.  

 
(5)  Der Eigenbetrieb Abwasserwerk übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch den Be-

trieb einer Brauchwasseranlage entstehen. Er ist berechtigt, die Anlage zu kontrollieren.  
 
 

§ 10 
Grundstücksbenutzung 

 
(1)  Eigentümer sowie dinglich Nutzungsberechtigte haben das Anbringen und die Verlegung 

örtlicher Leitungen für die jeweilige öffentliche Einrichtung auf ihrem Grundstück zu dulden, 
wenn diese an die Einrichtung angeschlossen oder anzuschließen ist, in wirtschaftlichem 
Zusammenhang mit der Einrichtung benutzt wird oder wenn die Möglichkeit der Inan-
spruchnahme der Einrichtung für das Grundstück sonst vorteilhaft ist. Diese Duldungs-
pflicht besteht nicht, wenn die Inanspruchnahme des Grundstücks die in Satz 1 genannten 
Personen mehr als erforderlich oder in unzumutbarer Weise belasten würde. 

 
(2)  Der Eigentümer oder dinglich Nutzungsberechtigte ist rechtzeitig über Art und Umfang der 

beabsichtigten Inanspruchnahme des Grundstückes zu benachrichtigen. 
 
(3)  Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für öffentliche Verkehrswege und Verkehrsflächen sowie 

für Grundstücke, die durch Planfeststellung für den Bau von öffentlichen Verkehrswegen 
und Verkehrsflächen bestimmt sind. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

§ 11 
Grundstücksentwässerungsanlagen 

 
(1)  Die Grundstücksentwässerungsanlagen sind nach den anerkannten Regeln der Technik, 

insbesondere nach den Vorschriften des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG), des Lan-
deswassergesetzes M-V (LWaG M-V), der Landesbauordnung M-V (LBauO M-V) und den da-
nach erlassenen Verordnungen und sonstigen Bauvorschriften sowie nach den Vorschriften 
dieser Satzung herzustellen, zu unterhalten und zu betreiben. 

 
(2)  Die Grundstücksentwässerungsanlage darf nur nach den geprüften und genehmigten Ent-

wässerungsplänen ausgeführt werden. Wird im Einvernehmen mit dem Eigenbetrieb Ab-
wasserwerk eine Änderung durchgeführt, so sind bis zur Schlussabnahme Bestandspläne 
vorzulegen. 

 
(3)  Grundstücksentwässerungsanlagen oder Arbeiten gleich welcher Art an diesen dürfen nur 

von Fachbetrieben hergestellt werden, die hierzu eine ausreichende Befähigung besitzen. 
Der Eigenbetrieb Abwasserwerk kann den Nachweis der Befähigung fordern. 

 
(4) Grundstücksentwässerungsanlagen sind vom Anschlussberechtigten herzustellen, im be-

triebsfähigen Zustand zu erhalten und zu erneuern. Abflussstörungen sind durch den An-
schlussberechtigten zu beseitigen und er hat die Kosten dafür zu tragen. Er haftet für alle 
Schäden und Nachteile, die dem Eigenbetrieb Abwasserwerk infolge mangelhaften Zustan-
des, satzungswidriger Benutzung seiner Grundstücksentwässerungsanlage oder durch 
Nichteinhaltung der Begrenzung des Anschluss- und Benutzungsrechts entstehen. 

 
Im Fall einer Mängelfeststellung sind die Kosten der Überprüfung und die der Mängelbesei-
tigung an den Grundstücksentwässerungsanlagen vom Anschlussberechtigten zu tragen. 

 
(5)  Die Anschlussberechtigten sind verpflichtet, den Beauftragten des Eigenbetriebes Abwas-

serwerk die zur Prüfung der Grundstücksentwässerungsanlage erforderlichen Auskünfte zu 
erteilen.  

 
(6)  Der Anschlussberechtigte ist verpflichtet, Grundstücksentwässerungsanlagen im Einver-

nehmen mit dem Eigenbetrieb Abwasserwerk auf seine Kosten anzupassen, wenn 
 

a) die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährdet wird, 
b) Änderungen oder Erweiterungen an den öffentlichen Abwasseranlagen das erforderlich 

machen, 
c) sich die Abwasserzusammensetzung wesentlich ändert.  

 
(7)  Bestehende Grundstücksentwässerungsanlagen sind, sofern sie nicht den veränderten 

Vorschriften entsprechen, an diese in einer angemessenen Frist anzupassen. Der Eigenbe-
trieb Abwasserwerk legt im Einzelfall fest, auf welche Weise die Anpassung zu erfolgen hat. 

 
Nicht mehr benutzte Grundstücksentwässerungsanlagen sind unverzüglich zu entfernen 
und fachgerecht zu verschließen. Eine Nutzung der Anlage zur Niederschlagswassersamm-
lung ist möglich. Jede bauliche Änderung und Nutzungsänderung der Anlage ist dem Eigen-
betrieb Abwasserwerk mitzuteilen. 

 
(8)  Der Anschlussberechtigte hat Übergabeschächte als Kontrollpunkte für die Schmutzwasser- 

und Niederschlagswasserableitung entsprechend der DIN 1986 Teil 100 auf seinem 
Grundstück durch Fachbetriebe herstellen zu lassen, nachdem die Anschlusskanäle fertig 
gestellt sind.  

 



 
 
 

Revisionsöffnungen sind insbesondere beim Übergang von Fallleitungen in Sammel- oder 
Grundleitungen, bei der Zusammenführung von Sammel- oder Grundleitungen und bei der 
Richtungsänderung von Grundleitungen einzubauen.  
 
Übergabeschächte sind maximal 1 m hinter der Grundstücksgrenze auf dem Privatgrund-
stück zu errichten. Bei Schmutzwasser sind Schachtabdeckungen mit Lüftungsöffnungen 
einzubauen. 

 
Sind Übergabeschächte auf den Grundstücken nicht vorhanden, so haben die Anschlussbe-
rechtigten diese nach DIN 1986 durch Fachbetriebe herstellen zu lassen. Der Eigenbetrieb 
Abwasserwerk bestimmt den Zeitpunkt der Herstellung. 

 
(9)  Alle Teile der Grundstücksentwässerungsanlage, insbesondere Vorbehandlungsanlagen, 

Abwasserhebeanlagen, Reinigungsschächte, Übergabeschächte, Rückstauverschlüsse so-
wie Zähler müssen jederzeit zugänglich sein.  

 
(10) Nur unter der Rückstauebene liegende Räume, Schächte, Schmutz- und Regenwas-

serabläufe müssen nach den technischen Bestimmungen für den Bau von Grundstück-
sentwässerungsanlagen (DIN 1986) gegen Rückstau abgesichert sein. Als Höhe der Rück-
stauebene gilt die Straßenoberfläche vor dem Grundstück. Die Grundstücksentwässe-
rungsanlagen, die unter der Rückstauebene liegen, sind nach Maßgabe der DIN 12056 in 
Verbindung mit DIN 1986 Teil 100 zu sichern.  

 
(11) Auf der Grundlage dieser Satzung erlassene Bescheide ergehen grundstücksbezogen. Ein 

Wechsel in der Person des Anschlussberechtigten ist dem Eigenbetrieb Abwasserwerk un-
verzüglich schriftlich mitzueilen.  

 
(12) Beauftragten des Eigenbetriebes Abwasserwerk ist entsprechend §§ 40 und 90 Lan-

deswassergesetz M-V (LWaG M-V) in Verbindung mit § 101 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 
zur Überwachung der Grundstücksentwässerungsanlagen, zur Entsorgung von Abwasser, 
Fäkalschlamm oder Abscheider- und Schlammfanginhalten, zur Beseitigung von Störungen 
und zur Prüfung, ob die Vorschriften dieser Satzung befolgt werden, ungehindert Zutritt zu 
allen Anlagenteilen des Grundstückes zu gewähren. Den Anordnungen der Beauftragten 
des Eigenbetriebes Abwasserwerk ist zu folgen. 

 
(13) Der Anschlussberechtigte hat dem Eigenbetrieb Abwasserwerk die Druckdichtigkeit und die 

Funktionsfähigkeit seiner Grundstücksentwässerungsanlagen bei Ableitung von rein häusli-
chem Abwasser vor Inbetriebnahme, nach einer wesentlichen Änderung und bei Verdacht 
einer Grundwassergefährdung auf eigene Kosten nachzuweisen. Eine optische Überprüfung 
(TV-Inspektion) ist in diesem Falle ausreichend. Für Anlagen zur Ableitung von gewerbli-
chem Abwasser ist eine Druckprüfung nach DIN EN 1610 erforderlich. Die Dichtigkeitsprü-
fung für Abwasseranlagen zur Ableitung gewerblicher Abwässer ist gemäß Selbstüberwa-
chungsverordnung M-V alle 10 Jahre zu wiederholen. 
Die Abwasserrohre gelten bei einer TV-Inspektion als dicht, wenn keine sichtbaren Schäden 
festgestellt wurden. Sichtbare Schäden sind zu beseitigen; anschließend ist die Rohrleitung 
erneut mit der Kamera zu überprüfen. 
Die Dichtigkeitsprüfungen von Fettabscheideranlagen und Leichtflüssigkeitsabscheideran-
lagen sind nach den Bestimmungen des § 18 Abs. 4 bzw. Abs. 5 dieser Satzung durchzu-
führen. Dichtigkeitsprüfungen sind nur von Fachleuten durchzuführen, die ihre Befähigung 
sowie die Eignung der eingesetzten Geräte nachgewiesen haben. Der Eigenbetrieb Abwas-
serwerk behält sich vor, diese Überprüfungen auf Kosten des Anschlussberechtigten selbst 
vorzunehmen, wenn dieser der Nachweispflicht nach Aufforderung und Fristsetzung nicht 
nachkommt. Der Eigenbetrieb Abwasserwerk behält sich weiterhin vor, stichprobenartige 
Kontrollen dieser Überprüfungen vorzunehmen. Sofern hierdurch Mängel festgestellt wer-



 
 
 

den, hat der Anschlussberechtigte diese unverzüglich zu beseitigen sowie die Kosten dieser 
Kontrolluntersuchung zu tragen. 
 

(14) Drainagen sind grundstücksbezogene Anlagen und vom Grundstückseigentümer zu unter-
halten. 

 
 

§ 12 
Genehmigungsantrag und -verfahren 

 
(1) Der Anschluss an die öffentlichen Abwasseranlagen bedarf der Genehmigung. Genehmi-

gungspflichtig sind darüber hinaus insbesondere: 
 
a)  die Benutzung der öffentlichen Schmutzwasseranlage; 
b)  die Einleitung von Niederschlagswasser in die Niederschlagswasseranlage; 
c)  die wesentlichen Änderungen der Abwassermenge oder Abwasserzusammensetzung; 
d)  die Herstellung und Änderung von Grundstücksentwässerungsanlagen oberhalb der 

Rückstauebene, durch die nichthäusliche Abwässer eingeleitet werden sollen; 
e)  die Einleitung von Abwasser aus der Fassadenreinigung in die Schmutzwasserkanali-

sation; 
f)  die Änderung von Grundstücksentwässerungsanlagen, die eine Verlegung von Grund-

leitungen nach DIN 1986 erfordern; 
g)  Maßnahmen, für die diese Satzung oder sonstige Rechtsvorschriften ein Genehmi-

gungsbedürfnis feststellen. 
 
(2)  Der Antrag auf Genehmigung ist bei dem Eigenbetrieb Abwasserwerk mindestens 1 Monat 

vor dem geplanten Herstellungsbeginn der Grundstücksentwässerungsanlage schriftlich 
einzureichen. In den Fällen des § 5 dieser Satzung (Anschluss an die zentrale Schmutzwas-
serbeseitigungsanlage) ist der Antrag spätestens einen Monat nach der Aufforderung zum 
Anschluss vorzulegen.  

 
(3)  Der Antrag zur Erteilung einer Genehmigung muss mindestens enthalten: 

a) Name und Anschrift des Bauherrn, 
b) Name und Anschrift des Entwurfsverfassers, 
c) Name und Anschrift des Unternehmers oder der Vertreter, 
d) Bezeichnung des Grundstückes nach Lage, Hausnummer, Grundbuch und Liegen-

schaftskataster, 
e) Bezeichnung der Baumaßnahme, 
f) Baugenehmigung mit Datum und Aktenzeichen, 
g) Angabe der Herstellungskosten. 

 
Dem Antrag auf Genehmigung sind folgende Unterlagen beizufügen: 
 
1.  Erläuterungsbericht mit 
 

a) einer Beschreibung des Vorhabens und seiner Nutzung; 
b) Angaben über Größe und Befestigungsart der Hofflächen; 

 
2.  bei Grundstücksentwässerungsanlagen mit Vorbehandlungsanlagen für nichthäusliche 

Abwässer  
 

a) Beschreibung des Betriebes nach Art und Umfang der Produktion; 
b) Angaben über Menge und Beschaffenheit des Abwassers; 
c) Funktionsbeschreibung der Vorbehandlungsanlage; 



 
 
 

d) Angaben über Behandlung und Verbleib von anfallenden Rückständen (z. B. Schläm-
me, Feststoffe, Leichtstoffe); 

e) Anfallstelle des Abwassers im Betrieb; 
f) Angaben über Sicherheits- und Kontrolleinrichtungen und über die Vorsorge für Störfäl-

le; 
 
3.  einen mit Nordpfeil versehenen Lageplan des anzuschließenden Grundstückes im Maßstab 

nicht kleiner als 1 : 500 mit folgenden Angaben: 
 

a) Name des Eigentümers, Nutzers oder Antragstellers; 
b) Straße und Hausnummer; 
c) Gebäude und befestigte Flächen, Art der Befestigung; 
d) Grundstücks- und Eigentumsgrenze, Flur- und Flurstücksnummer; 
e) Lage der Grundstücksentwässerungskanäle; 
f) Gewässer, soweit vorhanden oder geplant; 
g) in der Nähe der Abwasserleitung vorhandener Baumbestand; 
 

4.  Grundrisse des Kellers und der Geschosse im Maßstab 1 : 100, soweit dies zur Darstellung 
der Grundstücksentwässerungsanlage erforderlich ist. Die Grundrisse müssen insbesonde-
re die Bestimmung der einzelnen Räume und sämtliche in Frage kommenden Einläufe so-
wie die Ableitung unter Angabe der lichten Weite und des Materials erkennen lassen, ferner 
die Entlüftung der Leitungen und die Lage etwaiger Absperrschieber, Rückstauverschlüsse 
und Hebeanlagen; 

 
5. bei Abwasser, für das in der Abwasserverordnung Anforderungen für den Ort des Anfalls 

oder vor seiner Vermischung festgelegt sind, die Entscheidung der zuständigen Wasserbe-
hörde; 

 
6. - einen Schnittplan im Maßstab 1: 50 oder 1: 100 durch die Fall- und Entlüftungsleitungen 

des Gebäudes mit den Entwässerungsobjekten; 
- einen Längsschnitt durch die Grundleitung und durch die Übergabeschächte mit Angabe 
der Höhenmaße des Grundstücks und der Sohlenhöhe im Verhältnis zur Straße, bezogen 
auf DHHN 2016 (Deutsches Haupthöhennetz); 

 
7. Schmutzwasserleitungen und Niederschlagswasserleitungen sind zu beschriften.  
 
8.  - Berechnung der Grundstücksentwässerungsanlage nach DIN 1986; 

- Bemessung von geplanten Leichtflüssigkeitsabscheideranlagen nach DIN EN 858-2; - 
Bemessung von Fettabscheideranlagen nach DIN EN 1825-2 und  
- von anderen Abwasservorbehandlungsanlagen entsprechend den fachtechnischen Richt-

linien im jeweiligen Einzelfall. Für Grundstücke mit Kleinkläranlagen ist die DIN 4261 zu 
beachten. 

 
9.  Versickerungsanlagen für Niederschlagswasser sind durch gesonderte Bauzeichnungen 

darzustellen. 
 
10. bei Grundstücken, von denen nichthäusliches Abwasser eingeleitet wird (z. B. Gewerbe- 

und Industriebetriebe), ist eine Beschreibung des Betriebes nach Art und Umfang der Pro-
duktion und eine Beschreibung des Abwassers nach Anfallstelle, Zusammensetzung und 
Menge beizufügen. Die vorgesehene Behandlung, Sicherheits- und Kontrolleinrichtungen 
und die Vorsorge für Störfälle sind aufzuführen. 
 

(4)  Der Eigenbetrieb Abwasserwerk kann weitere Unterlagen fordern, wenn diese zur Beurtei-
lung der Grundstücksentwässerungsanlage erforderlich sind. Der Eigenbetrieb Abwasser-
werk erteilt auf Antrag Auskünfte über Höhe und Lage der Straßenkanäle. Eine Haftung für 



 
 
 

die Richtigkeit der erteilten Auskünfte ist ausgeschlossen. Der Antragsteller ist verpflichtet, 
sich über die Höhe und Lage anderer Leitungen Auskunft einzuholen.  

 
(5) Werden die Erfordernisse dieser Satzung sowie aller sonstigen einschlägigen Rechtsvor-

schriften eingehalten, erteilt der Eigenbetrieb Abwasserwerk die beantragte Genehmigung. 
Der Eigenbetrieb Abwasserwerk entscheidet, in welcher Weise das Grundstück anzuschlie-
ßen ist. Er kann Untersuchungen der Abwasserbeschaffenheit sowie eine Begutachtung der 
Grundstücksentwässerungsanlagen durch Sachverständige verlangen, sofern das zur Ent-
scheidung über den Genehmigungsantrag erforderlich erscheint. Die Kosten haben die An-
schlussberechtigten zu tragen. 
 

(6)  Die Genehmigung wird ungeachtet bestehender Rechte Dritter erteilt und lässt diese unbe-
rührt. Das gilt auch für oder gegen die Rechtsnachfolge der Anschlussberechtigten. Der Ei-
genbetrieb Abwasserwerk kann die Genehmigung unter Bedingungen und Auflagen ertei-
len. Die Genehmigung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt und 
kann zeitlich begrenzt sein. 
 

(7)  Vor der Erteilung der Genehmigung darf mit der Ausführung oder Änderung der Grund-
stücksentwässerungsanlage nur begonnen werden, wenn und soweit der Eigenbetrieb Ab-
wasserwerk sein Einverständnis schriftlich gegeben hat. 
 

(8) Die Genehmigung erlischt, wenn innerhalb von zwei Jahren nach ihrer Erteilung mit der 
Ausführung der Grundstücksentwässerungsanlage nicht begonnen oder wenn die Ausfüh-
rung zwei Jahre unterbrochen worden ist. 
 

(9) Die Genehmigung nach dieser Satzung ersetzt nicht Erlaubnisse oder Genehmigungen, die 
nach anderen Rechtsvorschriften erforderlich sind. 

 
 

§ 13 
Sonstige Anzeige- und Antragspflichten   

 
(1) Für sonstige Anzeige- und Antragspflichten nach dieser Satzung gelten die Regelungen des 

§ 12 entsprechend. 
 
(2)  Jede Änderung bestehender Grundstücksentwässerungsanlagen ist dem Eigenbetrieb Ab-

wasserwerk schriftlich mitzuteilen. Der Eigenbetrieb Abwasserwerk entscheidet dann unter 
Berücksichtigung von Art und Umfang, ob eine Änderungsgenehmigung erforderlich ist. 

 
(3) Es wird darauf hingewiesen, dass neben Entscheidungen auf Grundlage dieser Satzung 

regelmäßig insbesondere eine Beteiligung der unteren Wasserbehörde erforderlich ist. An-
zeige-, Genehmigungs-, Erlaubnis-, Bewilligungspflichten und sonstige wasserrechtliche Er-
fordernisse bleiben von dieser Satzung unberührt.  

 
 

§ 14 
Abnahme 

 
(1)  Der Baubeginn und die Fertigstellung der Grundstücksentwässerungsanlagen sind dem 

Eigenbetrieb Abwasserwerk rechtzeitig  mindestens drei Tage vorher  schriftlich anzuzei-
gen. Alle Anlagen und Einrichtungen, die der Genehmigung nach § 12 Absatz 1 bedürfen, 
werden durch den Eigenbetrieb Abwasserwerk abgenommen, Anlagen und Einrichtungen, 
die einer Beteiligung der unteren Wasserbehörde gemäß § 13 Abs. 3 bedürfen, einschließ-
lich Vorbehandlungsanlagen für nichthäusliche Abwässer werden durch die jeweils zustän-



 
 
 

dige Wasserbehörde abgenommen. Bis zur Abnahme dürfen Rohrleitungen nicht verfüllt 
werden. 

 
(2)  Grundstücksentwässerungsanlagen dürfen erst nach ihrer Abnahme durch den Eigenbe-

trieb Abwasserwerk bzw. durch die zuständige Wasserbehörde in Betrieb genommen wer-
den. Über die Abnahme wird ein Protokoll ausgestellt. Werden bei der Abnahme bauliche 
Mängel festgestellt, so sind diese von den Anschlussberechtigten auf deren Kosten inner-
halb der gestellten Frist zu beseitigen. Bei Beanstandungen kann die Abnahme abgelehnt 
werden. 

 
(3)  Die Kosten für Erschwernisse bei der Abnahme, die durch einen zusätzlichen Aufwand ent-

stehen, wie z. B. Wiederholung der Abnahme bei Beanstandungen, sind von den An-
schlussberechtigten zu tragen. 

 
 

§ 15 
Benutzungsbedingungen 

 
(1)  In die öffentlichen Abwasseranlagen dürfen Stoffe nicht (siehe Absatz 2) oder erst nach 

Vorbehandlung (siehe Absatz 3) eingeleitet werden, die: 
 
a)  das in der Anlage beschäftigte Personal gefährden oder gesundheitlich beeinträchti-

gen; 
b)  die Einrichtungen der öffentlichen Abwasseranlagen in ihrem Bestand oder Betrieb 

nachteilig beeinflussen; 
c)  die Kanalisation verstopfen, zu Ablagerungen führen oder erhärten können; 
d)  wegen der Besorgnis einer Giftigkeit, Langlebigkeit, Anreicherungsfähigkeit oder erb-

gutverändernden Wirkung als gefährlich zu bewerten sind; 
e)  giftige, feuergefährliche, explosive oder übelriechende Dämpfe oder Gase bilden; 
f)  die Vorfluter über das zulässige Maß hinaus belasten oder sonst nachteilig verändern 

können; 
g)  die Abwasserreinigung, die Schlammbehandlung, die Schlammbeseitigung oder die 

Schlammverwertung über das allgemeine Maß hinaus erschweren. 
 

Sind derartige Gefährdungen oder Beeinträchtigungen zu befürchten, kann der Eigenbe-
trieb Abwasserwerk die Einleitung des Abwassers in die öffentlichen Abwasseranlagen un-
tersagen oder von einer Vorbehandlung an der Abwasseranfallstelle oder von anderen ge-
eigneten Maßnahmen abhängig machen. 

 
(2)  In die öffentlichen Abwasseranlagen dürfen z. B. folgende Stoffe gemäß Abs. 1 nicht einge-

leitet werden: 
 
Sand, Schutt, Schlacke, Glas, Asche, Kehricht, Müll, Textilien, Fasern, Kunststofffolien, Alt-
papier, Pappe, Kunstharz, Zement, Kalkhydrat, Gips, Mörtel, Bitumen, Teer, Lacke, Jauche, 
Gülle, Silagesickersaft, Rückstände aus Chemietoiletten, Schwefelwasserstoff, Arzneimittel, 
Küchen- und Schlachtabfälle, Pestizide, Fotobleichbäder, Fotoentwickler, Fotofixierer, 
Schwefeldioxid, Schlämme aus Neutralisations- Entgiftungs- und sonstigen Abwasserbe-
handlungsanlagen sowie aus Grundstückskläranlagen. 

 
(3)  Abwasser mit Inhaltsstoffen bestimmter Art darf nur nach Vorbehandlung in öffentliche 

Abwasseranlagen eingeleitet werden. Hierzu gehören z. B.: 
 
Salze von Schwermetallen, Kohlenwasserstoffe (Benzin, Dieselkraftstoff, Heizöl u.a.), halo-
genierte Kohlenwasserstoffe, Lösungsmittel, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Säu-



 
 
 

ren und Laugen, Suspensionen, Emulsionen, infektiöse Stoffe und gentechnisch veränder-
tes Material, radioaktive Stoffe. 

 
Beim genehmigungspflichtigen Umgang mit radioaktiven Stoffen ersetzt die Genehmigung 
nach der Strahlenschutzverordnung die satzungsrechtliche Erlaubnis, wenn sie im Einver-
nehmen mit dem Eigenbetrieb Abwasserwerk erteilt wird. 

 
(4)  Abwasser darf nur unter Einhaltung der im Anhang I genannten Grenzwerte in öffentliche 

Abwasseranlagen eingeleitet werden. Der Anhang I ist Bestandteil dieser Satzung. 
 
(5)  Die Grenzwerte des Anhanges I gelten an der Abwasseranfallstelle, wenn keine Abwasser-

vorbehandlung erfolgt oder am Ablauf der Abwasservorbehandlungsanlage vor einer Vermi-
schung mit anderen Betriebsabwässern. 

 
(6)  Der Eigenbetrieb Abwasserwerk ist berechtigt, höhere Anforderungen an die Einleitung von 

nichthäuslichem Abwasser zu stellen. Er kann eine Vorbehandlung und Rückhaltung ver-
langen. Ausnahmen von den Einleitungsverboten nach Absatz 2 bis 4 können auf Antrag 
genehmigt werden, wenn dieses für den Betrieb der öffentlichen Abwasseranlagen unbe-
denklich ist. Die Ausnahmeregelung kann jederzeit widerrufen werden. 

 
(7)  Es ist unzulässig, entgegen dem Stand der Technik, Abwasser zu verdünnen oder zu vermi-

schen, um Einleitungsverbote zu umgehen oder die Grenzwerte zu unterschreiten. Das gilt 
nicht in Bezug auf den Parameter Temperatur. 

 
(8)  Der Eigenbetrieb Abwasserwerk kann im Einzelfall neben den Grenzwerten nach Anhang I 

auch Frachtbegrenzungen festsetzen, um eine Erschwerung der Abwasserbehandlung und 
eine Gefährdung der Klärschlammverwertung zu verhindern. 

 
(9)  Alle Abwässer, deren Einleitung nach Indirekteinleiterverordnung M-V durch die zuständige 

Behörde genehmigungspflichtig ist, müssen vor ihrer Einleitung in die öffentlichen Abwas-
seranlagen die Anforderungen der Abwasserverordnung einhalten, es sei denn, es werden 
aus Gewässerschutzgründen weitergehende Regelungen notwendig. 

 
(10) Zum Schutz der Gewässer und der öffentlichen Abwasseranlagen ist das Waschen und 

Pflegen von Kraftfahrzeugen nur auf den hierfür ausgewiesenen Waschplätzen und in 
Waschhallen erlaubt. Das Waschen von Kraftfahrzeugen auf dem Grundstück ist verboten, 
wenn das Waschwasser über einen Ablauf (Bodenentwässerung oder Hofablauf) in die öf-
fentlichen Abwasseranlagen eingeleitet wird oder in den Untergrund versickert oder in ein 
oberirdisches Gewässer gelangt. Die Genehmigung zum Fahrzeugwaschen kann nur erteilt 
werden, wenn ein besonderer Waschplatz (mit Schlammfang und Leichtflüssigkeitsab-
scheider) angelegt und das Waschwasser dem Schmutzwasserkanal zugeführt wird. Das 
Waschen und Pflegen von Kraftfahrzeugen hat grundsätzlich mit Mitteln zu erfolgen, die 
keine Wasserschadstoffe enthalten.  

 
(11) Wenn wassergefährdende Stoffe im Sinne des § 62 Absatz 3 Wasserhaushaltsgesetz 

(WHG) in öffentliche Abwasseranlagen gelangen, ist die Feuerwehr unverzüglich zu benach-
richtigen. Diese veranlasst die erforderlichen Maßnahmen nach dem Plan für Maßnahmen 
bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen.  

 
Ist im Hinblick auf mögliche Störfälle der Anfall problematischer Abwässer, wie z. B. konta-
miniertes Löschwasser, nicht auszuschließen, so kann der Eigenbetrieb Abwasserwerk vor-
sorglich verlangen, dass solche Abwässer gespeichert und/oder Absperrvorrichtungen ein-
gebaut und/oder Absperrgeräte bereitgehalten werden. In einem solchen Fall muss dem 
Eigenbetrieb Abwasserwerk gegenüber der Nachweis erbracht werden, dass diese Abwäs-



 
 
 

ser unbedenklich in die öffentlichen Abwasseranlagen eingeleitet werden können oder auf 
welche andere Weise sie ordnungsgemäß entsorgt werden.  

 
(12) Der Einbau und Betrieb von Abfallzerkleinerern und Nassmüllpressanlagen zur Ab-

schwemmung von festen anorganischen und organischen Stoffen in die öffentlichen Ab-
wasseranlagen ist nicht erlaubt. 

 
(13) Der Eigenbetrieb Abwasserwerk kann bestimmen, dass das Abwasser nur zu bestimmten 

Zeiten oder nur in bestimmten Höchstmengen innerhalb eines Zeitraumes in öffentliche 
Abwasseranlagen eingeleitet werden darf.  

 
 

II. Abschnitt 
Besondere Bestimmungen für Grundstücke, die an die zentralen 

öffentlichen Abwasseranlagen angeschlossen sind 
 
 

§ 16 
Maßnahmen an öffentlichen Abwasseranlagen 

 
Die öffentlichen Abwasseranlagen dürfen nur von Beauftragten des Eigenbetriebes Abwasser-
werk betreten werden, die sich durch einen Dienstausweis auszuweisen haben. Eingriffe in öf-
fentliche Abwasseranlagen sind nur den Beauftragten des Eigenbetriebes Abwasserwerk gestat-
tet (z. B. Entfernung von Schachtabdeckungen und Einlaufrosten sowie Reinigung von An-
schlusskanälen). Ausnahmen bedürfen der schriftlichen Zustimmung. 
 
 

§ 17 
Anschlusskanäle 

 
(1)  Für jedes Grundstück soll ein Anschlusskanal für Schmutzwasser und ein Anschlusskanal 

für Niederschlagswasser hergestellt werden.  
 
(2)  In Ausnahmefällen (z.B. Kleinsiedlungsvorhaben oder Bauvorhaben in Zeilen- oder Rei-

henbauweise) kann für mehrere Grundstücke ein gemeinsamer Anschlusskanal getrennt 
nach Schmutz- und für Niederschlagswasser zugelassen werden, wenn die Verlegung, Un-
terhaltung und Benutzung der Grundstücksentwässerungsanlage auf dem für den An-
schlussnehmer fremden Grundstück durch ein im Grundbuch eingetragenes Recht (z.B. 
Dienstbarkeit) gesichert ist und öffentliche Belange nicht entgegenstehen.  

 
(3)  Die Lage und lichte Weite der Anschlusskanäle und die Anordnung der Übergabeschächte 

bestimmt der Eigenbetrieb Abwasserwerk. Zwischen den Übergabeschächten und der öf-
fentlichen Abwasseranlage darf keine Einleitung erfolgen. 

 
 

§ 18  
Abwasservorbehandlungsanlagen 

 
(1)  Abwasservorbehandlungsanlagen, wie zum Beispiel Leichtflüssigkeitsabscheider, Fett-

abscheider, Schlammfänge, Neutralisations- und Entgiftungsanlagen werden gefordert, 
wenn das unbehandelte Abwasser nicht § 15 Absatz 4 dieser Satzung entspricht oder Stof-
fe nach § 15 Absatz 3 anfallen. 

 



 
 
 

(2)  Abwasservorbehandlungsanlagen sind so zu errichten, zu betreiben und zu unterhalten, 
dass die Schädlichkeit des Abwassers so geringgehalten wird, wie das bei der Anwendung 
der jeweils in Betracht kommenden Verfahren nach dem Stand der Technik möglich ist.  

 
(3)  Der Anschlussberechtigte hat auf Verlangen und nach Vorgaben des Eigenbetriebes Ab-

wasserwerk auf eigene Kosten in der Ablaufleitung Probenentnahmeeinrichtungen (z. B. 
Schächte) einzubauen und zu betreiben. Es kann auch der Einbau einer Abwassermen-
genmesseinrichtung, von automatischen Probenentnahmegeräten und von automatischen 
Messgeräten zur Ermittlung der Abwasserbeschaffenheit, z. B. des pH-Wertes, mit Auf-
zeichnung der Messwerte gefordert werden. Wird von einem Grundstück nichthäusliches 
und häusliches Abwasser eingeleitet, sind auf Verlangen so viele Wassermengeneinrich-
tungen einzubauen, wie zur Bestimmung der Mengen nichthäuslichen Abwassers erforder-
lich sind.  

 
Die Mess-, Registrier- und Probenentnahmeeinrichtungen müssen jederzeit zugänglich und 
in einem funktionsfähigen Zustand sein. Es gelten beim Zugang der genannten Einrichtun-
gen die technischen Regeln von Arbeitsstätten (ASR 2.1), die vom Betreiber der Abwasser-
vorbehandlungsanlage einzuhalten sind. Die erforderlichen Wartungs- und Betriebstagebü-
cher und sonstigen Messaufzeichnungen sind mindestens drei Jahre aufzubewahren und 
nach Aufforderung vorzulegen. 

 
(4)  Die Anschlussberechtigten sind verpflichtet, schriftlich innerhalb von einem Monat nach 

Inbetriebnahme Fettabscheideranlagen nach DIN EN 1825, DIN 4040-100 und Leichtflüs-
sigkeitsabscheider nach DIN EN 858, DIN 1999-100 (Typ, Hersteller, Nenngröße bzw. Fas-
sungsvermögen, Datum der Inbetriebnahme) dem Eigenbetrieb Abwasserwerk mitzuteilen. 
Entsprechend ist bei der Außerbetriebnahme zu verfahren. 

 
 
(5)  Fettabscheideranlagen (Schlammfang und Fettabscheider) sind nach DIN EN 1825-2 und 

DIN 4040-100 zu warten, zu entsorgen und vor Inbetriebnahme und danach alle fünf Jahre 
einer Generalinspektion zu unterziehen. Sie sind mindestens zweimonatlich vollständig zu 
leeren, zu säubern und wieder mit Wasser zu füllen. Der Eigenbetrieb Abwasserwerk kann 
kürzere Entsorgungsabstände festlegen, wenn die in Anhang I genannten Grenzwerte durch 
den Betreiber der Abscheideranlage nicht eingehalten werden. Gemäß DIN 4040-100 sind 
Fettabscheideranlagen vor Inbetriebnahme und danach in regelmäßigen Abständen von 
nicht länger als fünf Jahren auf Dichtheit zu prüfen. Die Wartungsberichte sowie die Prüfbe-
richte der Generalinspektionen und Dichtheitsprüfungen sind dem Eigenbetrieb Abwasser-
werk unaufgefordert innerhalb von zwei Wochen nach der Prüfung vorzulegen.  

 
(6)  Leichtflüssigkeitsabscheideranlagen (Schlammfang für Sand und Schlamm und Leichtflüs-

sigkeitsabscheider für Kohlenwasserstoffe) sind nach DIN EN 858-2 und DIN 1999-100 zu 
warten, zu entsorgen und vor Inbetriebnahme und danach alle fünf Jahre einer Generalin-
spektion zu unterziehen.  
Die Entsorgung hat zu erfolgen, wenn das halbe Schlammfangvolumen oder die Menge der 
abgeschiedenen Leichtflüssigkeit 80% der maximalen Speichermenge erreicht sind.  
Gemäß DIN EN 858-2 und DIN 1199-100 sind Leichtflüssigkeitsabscheideranlagen vor In-
betriebnahme und danach in regelmäßigen Abständen von nicht länger als fünf Jahren auf 
Dichtheit zu prüfen. 
Die Wartungsberichte sowie die Prüfberichte der Generalinspektionen und Dichtheitsprü-
fungen sind dem Eigenbetrieb Abwasserwerk unaufgefordert innerhalb von zwei Wochen 
nach der Prüfung vorzulegen. 

 
(7)  Der Eigenbetrieb Abwasserwerk kann die Entleerung von Abscheideranlagen auf Kosten 

des Anschlussberechtigten veranlassen, wenn die ordnungsgemäße Entsorgung unterblie-
ben ist. 



 
 
 

 
(8)  Bei Brennwertkesseln, die mit Erdgas, Flüssiggas oder Heizöl EL schwefelarm betrieben 

werden und eine Kesselbelastung > 200 kW aufweisen, ist das Kondensat zu neutralisie-
ren. 
Bei Einsatz von Heizöl EL, das nicht nach DIN 51603 – 1 als schwefelarm eingestuft ist, 
müssen Kondensate immer neutralisiert werden. 

 
(9)  Lässt sich eine erforderliche Vorbehandlung der Abwässer nicht oder nicht zu einem fest-

gesetzten Zeitpunkt erreichen, kann der Eigenbetrieb Abwasserwerk die weitere Einleitung 
in die öffentlichen Abwasseranlagen untersagen. 

 
(10) Niederschlagswasser von stark verschmutzten Flächen darf nur nach Vorbehandlung in 

öffentliche Abwasseranlagen eingeleitet werden. 
 
 

III. Abschnitt  
Besondere Bestimmungen für Grundstücke mit Kleinkläranlagen 

 
 

§ 19 
Fäkalschlammbeseitigung 

 
(1)  Die Anschlussberechtigten haben das Recht und die Pflicht, Fäkalschlamm aus Kleinkläran-

lagen durch den Eigenbetrieb Abwasserwerk entsorgen zu lassen. Der Eigenbetrieb Abwas-
serwerk legt die Annahme- und Einleitungsstellen für den Fäkalschlamm fest. 

 
(2)  Kleinkläranlagen sind so anzulegen, dass das Entsorgungsfahrzeug ungehindert anfahren 

und die Anlagen entsorgen kann. Fest installierte Entsorgungsleitungen können gefordert 
werden. 

 
(3)  Der Eigenbetrieb Abwasserwerk kann die Entsorgung von Kleinkläranlagen von einer Vor-

behandlung des Abwassers abhängig machen, wenn der Fäkalschlamm mit Schadstoffen 
belastet ist. 

 
(4)  Die Bestimmungen von Absatz 1 gelten nur für absaugbare Stoffe und nicht für die Beseiti-

gung von festen Gegenständen. 
 
(5)  Der Fäkalschlamm von Kleinkläranlagen geht mit der Übernahme in die Entsorgungsfahr-

zeuge in das Eigentum und in die Verantwortung des Eigenbetriebes Abwasserwerk über.  
 
(6)  Wenn auf einem Grundstück seuchenhygienisch relevante, durch das Abwasser übertrag-

bare Erkrankungen auftreten, so haben die Grundstückseigentümer den Fäkalschlamm vor 
der Entsorgung desinfizieren zu lassen. 

 
 

§ 20 
Anmeldepflicht 

 
(1)  Die Anschlussberechtigten sind verpflichtet, den geplanten Bau einer Kleinkläranlage bei 

der unteren Wasserbehörde zu beantragen und dem Eigenbetrieb Abwasserwerk anzuzei-
gen. Entsprechend ist bei der Außerbetriebnahme zu verfahren. 

 
(2)  Die Anschlussberechtigten haben die Entsorgung von Kleinkläranlagen mindestens eine 

Woche vor dem erforderlichen Zeitpunkt bei dem Eigenbetrieb Abwasserwerk zu beantra-



 
 
 

gen. Bei regelmäßig wiederkehrenden Entsorgungen sind Dauervormerkungen erforderlich. 
Kleinkläranlagen sind nach Bedarf, in der Regel jedoch einmal pro Jahr zu entschlammen. 

 
(3)  Wenn trotz erfolgter Anmeldung zur Entsorgung infolge höherer Gewalt, Betriebsstörungen 

oder betriebsnotwendiger anderer Arbeiten die Entsorgung erst verspätet durchgeführt 
werden kann oder eingeschränkt bzw. unterbrochen werden muss, so haben die An-
schlussberechtigten keinen Anspruch auf Schadenersatz. 

 
 

IV. Abschnitt 
Besondere Bestimmungen für Grundstücke  

mit abflusslosen Sammelgruben und Abwasserbehältern 
 
 

§ 21 
Schmutzwasserbeseitigung 

 
(1) Die Anschlussberechtigten haben das Recht und die Pflicht, Schmutzwasser aus abflusslo-

sen Sammelgruben und Schmutzwasserbehältern durch den Eigenbetrieb Abwasserwerk 
entsorgen zu lassen. Der Eigenbetrieb Abwasserwerk legt die Annahme- und Einleitungs-
stellen für das Schmutzwasser fest. 

 
(2)  Sammelgruben und Schmutzwasserbehälter sind so anzulegen, dass das Entsorgungsfahr-

zeug ungehindert anfahren und die Anlagen entsorgen kann. Fest installierte Entsorgungs-
leitungen können gefordert werden. 

 
(3)  Der Eigenbetrieb Abwasserwerk kann die Entsorgung von abflusslosen Sammelgruben und 

Schmutzwasserbehältern von einer Vorbehandlung des Schmutzwassers abhängig ma-
chen, wenn der Inhalt mit Schadstoffen belastet ist. 

 
(4)  Die Bestimmungen von Absatz 1 gelten nur für absaugbare Stoffe und nicht für die Beseiti-

gung von festen Gegenständen. 
 
(5)  Der Inhalt der in Absatz 1 genannten Anlagen geht mit der Übernahme in die Entsorgungs-

fahrzeuge in das Eigentum und in die Verantwortung des Eigenbetriebs Abwasserwerk über.  
 
(6)  Wenn auf einem Grundstück Erkrankungen auftreten, die nach dem Infektionsschutzgesetz 

(IfSG) dem Gesundheitsamt anzuzeigen sind und deren Erreger durch das Schmutzwasser 
übertragbar sind, so haben die Grundstückseigentümer das Schmutzwasser vor der Ent-
sorgung desinfizieren zu lassen. 

 
 

§ 22 
Anmeldepflicht 

 
(1)  Die Anschlussberechtigten sind verpflichtet, den geplanten Bau einer abflusslosen Sam-

melgrube bei der unteren Wasserbehörden zu beantragen und dem Eigenbetrieb Abwas-
serwerk anzuzeigen. Entsprechend ist bei der Außerbetriebnahme zu verfahren. 

 
(2)  Die Anschlussberechtigten haben die Entsorgung des Inhaltes von abflusslosen Sammel-

gruben und Schmutzwasserbehältern mindestens eine Woche vor dem erforderlichen Zeit-
punkt bei dem Eigenbetrieb Abwasserwerk zu beantragen. Bei regelmäßig wiederkehren-
den Entsorgungen sind Dauervormerkungen erforderlich bzw. eine Entsorgung wird bei Be-
darf durchgeführt. 

 



 
 
 

(3)  Schmutzwasserbehälter bei Fliegenden Bauten (§ 76 LBauO M-V) mit Sanitär- und/oder 
Kücheneinrichtungen sind bei dem Eigenbetrieb Abwasserwerk anzumelden und während 
der Veranstaltungen mindestens einmal täglich zu entsorgen. 

 
(4)  Wenn trotz erfolgter Anmeldung zur Entsorgung infolge höherer Gewalt, Betriebsstörungen 

oder betriebsnotwendiger anderer Arbeiten die Entsorgung erst verspätet durchgeführt 
werden kann oder eingeschränkt bzw. unterbrochen werden muss, so haben die An-
schlussberechtigten keinen Anspruch auf Schadenersatz. 

 
 

V. Abschnitt 
Gemeinsame Vorschriften 

 
 

§ 23 
Überwachung von Grundstücksentwässerungsanlagen für 

nichthäusliches Abwasser durch die Eigentümer 
 

(1)  Einleiter von nichthäuslichem Abwasser mit Inhaltsstoffen nach § 15 Absatz 3 haben durch 
eine im Einzelfall vom Eigenbetrieb Abwasserwerk festzustellende geeignete Selbstüberwa-
chung die Einhaltung der Grenzwerte zu überprüfen.  

 
(2)  Der Eigenbetrieb Abwasserwerk kann von jedem Anschlussberechtigten über Zusammen-

setzung und Menge des in die öffentlichen Abwasseranlagen eingeleiteten nichthäuslichen 
Abwassers jederzeit Auskunft verlangen. 

 
(3)  Über die Selbstüberwachung nach Absatz 1 ist nach Aufforderung des Eigenbetriebes Ab-

wasserwerk ein Betriebstagebuch zu führen. Dieser Nachweis sowie sonstige Messauf-
zeichnungen sind für  drei Jahre aufzubewahren und dem Eigenbetrieb Abwasserwerk auf 
deren Verlangen vorzulegen. Abwasseruntersuchungen sind nach den Deutschen Einheits-
verfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung, DIN EN-Normen oder DIN-
Normen durchzuführen. 

 
 

§ 24 
Überwachung von Grundstücksentwässerungsanlagen für 

nichthäusliches Abwasser durch den Eigenbetrieb Abwasserwerk 
 
(1)  Der Betrieb von Abwasservorbehandlungsanlagen und die Einleitung von nichthäuslichem 

Abwasser unterliegen der Überwachung durch den Eigenbetrieb Abwasserwerk, der zu die-
sem Zweck Abwasseruntersuchungen durchführt. Die Überwachung wird auf Kosten des 
Einleiters durchgeführt. Nach Angaben des Eigenbetriebes Abwasserwerk haben die Einlei-
ter von Abwasser auf ihre Kosten Probenahmestellen (z. B. Schächte) einzurichten und zu 
betreiben. Der Eigenbetrieb Abwasserwerk bestimmt die Stellen für die Entnahme von Ab-
wasserproben, die Anzahl der Proben, die Entnahmehäufigkeit und die zu messenden Pa-
rameter. 
 
Die Modalitäten für die Abwasserprobenahme (Untersuchungsrhythmus und Parameter) 
werden dem Einleiter nichthäuslicher Abwässer in einem Überwachungsbescheid des Ei-
genbetriebes Abwasserwerk mitgeteilt. 
 
Der Eigenbetrieb Abwasserwerk ist berechtigt, auf den an die öffentlichen Abwasseranlagen 
angeschlossenen Grundstücken Abwasserproben zur Überprüfung zu entnehmen und das 
Abwasser zu untersuchen. 



 
 
 

Die Beprobung der Einleiter durch den Eigenbetrieb Abwasserwerk erfolgt mindestens ein-
mal jährlich. 
Der Eigenbetrieb Abwasserwerk behält sich vor, bei Grenzwertverletzungen der relevanten 
Analysenparameter (siehe Anhang I) eine kostenpflichtige Nachuntersuchung vorzuneh-
men. 
 

(2)  Für jedes Grundstück mit einer Abwasservorbehandlungsanlage und für Grundstücke, auf 
denen nichthäusliches Abwasser anfällt, sind Verantwortliche und Stellvertreter zu benen-
nen und dem Eigenbetrieb Abwasserwerk mitzuteilen. 

 
Die benannten Personen sind für die Einleitung von nichthäuslichem Abwasser verantwort-
lich. Die verantwortlichen Personen müssen über ausreichende Sachkunde verfügen. Sie 
haben nach Aufforderung durch den Eigenbetrieb Abwasserwerk die erforderliche Sach-
kunde nachzuweisen und darüber zu wachen, dass die Bestimmungen dieser Satzung ein-
gehalten werden. 

 
 

§ 25 
Entgelte für die Abwasserbeseitigung  

 
Die Finanzierung durch Beiträge und Kostenerstattungen für die Herstellung etc. der Anlagen, 
sowie durch Benutzungsgebühren und Verwaltungsgebühren für deren Vorhaltung und Benut-
zung sowie für damit zusammenhängende weitere Tätigkeiten richtet sich nach der Abwasser-
beitragssatzung, der Abwassergebührensatzung sowie der Verwaltungsgebührensatzung der 
Stadt. 
 
 

§ 26 
Haftung 

 
(1) Die Stadt haftet als Trägerkörperschaft des Eigenbetriebes Abwasserwerk unmittelbar 

selbst.  
 

(2) Der Anschlussberechtigte und der Benutzer haben für die ordnungsgemäße Benutzung der 
Abwasseranlagen zu sorgen. Mehrere Verpflichtete haften als Gesamtschuldner.  

 
(3)  Für schuldhaft verursachte Schäden, die durch satzungswidrige Benutzung der Anlagen, 

satzungswidriges Handeln oder unzureichende Vorbehandlung des Abwassers entstehen, 
haftet der Verursacher. Dies gilt insbesondere, wenn die Benutzungsbedingungen (§15) 
dieser Satzung nicht eingehalten werden. Mehrere Verursacher haften als Gesamtschuld-
ner. Kann der Verursacher nicht festgestellt werden, so haftet der Anschlussberechtigte für 
entstandene Schäden durch satzungswidriges Handeln.  

 
(4)  Zu dem zu ersetzenden Schaden gehört auch eine durch die Zuwiderhandlung mitverur-

sachte Erhöhung der Abwasserabgabe. 
 
(5)  Gegen Überschwemmungsschäden als Folge insbesondere von: 
 

a)  Rückstau in der öffentlichen Abwasseranlage, z. B. infolge von Hochwasser, Wolken-
brüchen, Frostschäden oder Schneeschmelze, 

b)  Betriebsstörungen, z. B. infolge eines Ausfalls eines Pumpwerkes, 
c)  Behinderung im Abwasserabfluss, z. B. bei Kanalbruch oder Verstopfung, 
d)  zeitweiser Stilllegung der öffentlichen Abwasseranlage, z. B. bei Reinigungsarbeiten in 

einem Straßenkanal oder bei Ausführung von Anschlussarbeiten, 
 



 
 
 

haben die Anschlussberechtigten ihre Grundstücke und Gebäude selbst zu schützen. Einen 
Anspruch auf Schadenersatz haben sie nur, soweit die eingetretenen Schäden vorsätzlich 
oder fahrlässig von der Stadt oder durch den Eigenbetrieb Abwasserwerk verursacht wor-
den sind. 

 
(6) Die Stadt haftet unbeschadet Abs. 7 nicht für Schäden, die auf solchen Betriebsstörungen 

beruhen, die sich auch bei ordnungsgemäßer Planung, Ausführung und Unterhaltung der 
Abwasseranlagen nicht vermeiden lassen. Satz 1 gilt insbesondere auch für Schäden, die 
durch Rückstau hervorgerufen werden. 

 
(7) Die Stadt haftet für Schäden, die sich aus der Benutzung der Entwässerungseinrichtung 

ergeben, nur dann, wenn einer Person, deren sich die Stadt zur Erfüllung ihrer Verpflichtun-
gen bedient, Vorsatz oder Fahrlässigkeit zur Last fällt. 

 
(8)  Für Schäden, die durch in Abwasseranlagen einwachsende Wurzeln entstehen, haftet der 

Eigentümer des Grundstücks, auf dem das Gewächs, dessen Wurzeln den Schaden verur-
sacht haben, steht. 

 
 

§ 27 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 5 Abs. 3 Satz 1 Kommunalverfassung M-V (KV M-V) und § 

134 Abs. 1 Nr. 17 Landeswassergesetz M-V (LWaG M-V) handelt, wer vorsätzlich oder fahr-
lässig gegen Forderungen und Bestimmungen dieser Satzung verstößt. Insbesondere han-
delt ordnungswidrig, wer entgegen: 

 
1. § 4 (4) Schmutzwasser, Niederschlagswasser oder Grundwasser nicht den dafür be-

stimmten Straßenkanälen zuführt, 
 
2. § 5 (1), (2), (3), (4), (5), § 7 der Anschluss- und Benutzungspflicht zuwiderhandelt, 
 
3. § 5 (6) ohne Genehmigung des Eigenbetriebes Abwasserwerk Kleinkläranlagen oder 

abflusslose Sammelgruben auf Grundstücken einbaut oder betreibt, die der An-
schlusspflicht an die zentrale Anlage unterliegen, 

 
4. § 11 (1) Grundstücksentwässerungsanlagen nicht nach den anerkannten Regeln der 

Technik errichtet, betreibt und unterhält, 
 
5. § 11 (2), (3), (4), (6), (7) die Vorschriften über die Herstellung und Anpassung der 

Grundstücksentwässerungsanlagen missachtet, 
 
6. § 11 (5), (11), § 18 (4), § 23 (2) und § 29 (3) Beauftragten des Eigenbetriebes Ab-

wasserwerk nicht die erforderlichen Auskünfte erteilt, 
 
7. § 11 (12) nicht ungehindert Zutritt gewährt, 
 
8. § 11 (13) keine Dichtigkeitsprüfung durchführen lässt, 
 
9. §§ 12,14, § 9 (1) Abwasser ohne Genehmigung des Eigenbetriebes Abwasserwerk in 

die öffentlichen Abwasseranlagen einleitet, Grundstücksentwässerungsanlagen ohne 
Genehmigung verändert oder Auflagen der Genehmigung nicht einhält; Nieder-
schlagswasser ohne Anzeige bei der zuständigen Wasserbehörde auf dem Grund-
stück beseitigt oder verwendet, Niederschlagswasser ohne wasserrechtliche Erlaub-
nis der zuständigen Wasserbehörde in ein Oberflächengewässer einleitet, 



 
 
 

   
10. § 14 (1) und (2) Grundstücksentwässerungsanlagen vor bzw. ohne Abnahme in Be-

trieb nimmt, 
 
11. § 15 (1), (2) und (3) Stoffe einleitet, die nicht oder nur nach Vorbehandlung eingelei-

tet werden dürfen, 
 
12. § 15 (4) die vorgeschriebenen Grenzwerte nicht einhält, 
 
13. § 15 (10) Abwasser in die öffentlichen Abwasseranlagen oder in ein oberirdisches 

Gewässer einleitet oder in den Untergrund versickern lässt,  
 
14. § 16 öffentliche Abwasseranlagen betritt, Eingriffe an diesen vornimmt oder Reini-

gungsarbeiten in diesen durchführt, 
 
15. § 11 (8) keine Übergabeschächte einbauen lässt, 
 
16. § 18 (1) und (8) keine Abwasservorbehandlung durchführt, 
 
17. § 18 (2) die Abwasservorbehandlungsanlage nicht nach dem Stand der Technik er-

richtet, betreibt und unterhält, 
 
18. § 18 (5) und (6) keine ordnungsgemäße Wartung, Entsorgung oder Generalinspekti-

on der Vorbehandlungsanlagen durchführen lässt und die erforderlichen Nachweise 
nicht fristgemäß vorlegt, 

 
19. § 18 (9) Abwasser entgegen einer erlassenen Verfügung des Eigenbetriebes Abwas-

serwerk weiter einleitet, 
 
20. § 19 (1), § 21 (1) die Entsorgung nicht durch den Eigenbetrieb Abwasserwerk durch-

führen lässt, 
 
21. § 20 (1), § 22 (1) die Meldepflicht missachtet, 
 
22. § 23 (1), (3) die festgelegte Selbstüberwachung nicht durchführt, 
 
23. § 24 (1) keine Probenahmestellen einrichtet oder die Probenahme durch den Eigen-

betrieb Abwasserwerk verweigert; 
 
24. § 24 (2) keinen Verantwortlichen benennt und dem Eigenbetrieb Abwasserwerk mit-

teilt. 
 

(2)  Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße in einer Höhe bis zu 50.000,00 € geahn-
det werden. 

 
 

§ 28 
Abwasserkataster 

 
(1)  Der Eigenbetrieb Abwasserwerk ist durch die Selbstüberwachungsverordnung M-V ver-

pflichtet, ein Kataster über die Einleitungen von nichthäuslichem Abwasser in die öffentli-
chen Abwasseranlagen zu führen. 

 
 
 



 
 
 

(2)  Es werden u. a. folgende Daten erhoben: 
 

a) Postanschrift des Grundstückes, auf dem das Abwasser anfällt; 
b) Name und Anschrift der Anschlussberechtigten, 
c) Name und Anschrift der nach § 24 Abs. 2 dieser Satzung verantwortlichen Personen, 
d) Art und Beschreibung der Grundstücksentwässerungsanlage (Abwasserströme: Pro-

duktionsabwasser, Kühlwasser, häusliches Abwasser), 
e) Branchen und Produktionszweige bei Einleitung von Abwasser von gewerblich oder 

landwirtschaftlich genutzten Grundstücken oder von anderem nichthäuslichem Abwas-
ser, 

f) Menge des den öffentlichen Abwasseranlagen zugeleiteten nichthäuslichen Abwas-
sers, 

g) Ergebnisse von Abwasseruntersuchungen, 
h) mit dem Abwasser aus Vorbehandlungsanlagen anfallende Inhaltsstoffe nach Art, 

Menge und Zusammensetzung, 
i) Art von verwendeten Stoffen (z. B. Reinigungsmittel), die in das Abwasser gelangen, 
j) Probeentnahmestellen, Messeinrichtungen. 

 
(3)  Die Einleiter von Abwasser haben nach Aufforderung des Eigenbetriebes Abwasserwerk 

jede Auskunft zu erteilen, die für das Abwasserkataster nach Absatz 2 erforderlich ist. 
 
 

§ 29  
Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen 

 
Unberührt bleiben die von der Stadt in öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen getroffenen Son-
derregelungen. 
 

 
§ 30 

Weitergehende bundes- und landesrechtliche Vorschriften 
 
Weitergehende Anforderungen an Menge, Art und Beschaffenheit des in die öffentlichen Abwas-
seranlagen einzuleitenden Abwassers sowie die Anordnung von Eigenkontrollen durch die zu-
ständige Wasserbehörde aufgrund bundes- und landesrechtlicher Vorschriften bleiben von die-
ser Satzung unberührt. 
 
 

§ 31 
Übergangsregelungen 

 
(1)  Die vor Inkrafttreten dieser Satzung eingeleiteten Genehmigungs- und/oder Erlaubnisver-

fahren werden nach den Vorschriften dieser Satzung weitergeführt. 
 
(2)  Bisher zulässige Einleitungen in die öffentlichen Abwasseranlagen, die bei Inkrafttreten 

dieser Satzung nicht den in § 15 festgelegten Benutzungsbedingungen entsprechen, hat 
der Grundstückseigentümer innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten dieser Sat-
zung anzupassen. 

 
(3)  Kann die Frist nach Absatz 2 aus technischen oder wirtschaftlichen Gründen nicht ein-

gehalten werden und sind die öffentliche Sicherheit und/oder Ordnung bzw. die öf-
fentlichen Abwasseranlagen nicht gefährdet, kann diese Frist auf Antrag des Anschluss-
berechtigten verlängert werden. Der Anschlussberechtigte hat dazu dem Eigenbetrieb Ab-
wasserwerk verbindliche Angaben zu machen, in welcher Zeit und auf welche Art und Weise 
Maßnahmen ergriffen werden. Der Eigenbetrieb Abwasserwerk legt dann im Einzelfall fest, 



 
 
 

in welcher Frist die Anpassung nach Absatz 2 vorgenommen werden muss. Die Einleitung 
gilt bis zur Entscheidung über den Antrag für den bei Inkrafttreten dieser Satzung vorhan-
denen, zulässigen Umfang der Einleitung als erlaubt. 

 
 

§ 32 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. Zugleich tritt die Satzung über 
die Beseitigung von Abwasser in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald (Abwasserbeseiti-
gungssatzung) vom 25.09.2006 außer Kraft. 
 
 
Greifswald, den  
 
 
 
 
 
Dr. Stefan Fassbinder 
Oberbürgermeister 
 
 
 
Anlage: Grenzwerte für Abwässer nach § 15 Absatz 4  
 
 
 
Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- oder Formvorschriften verstoßen wurde, 
können diese gemäß § 5 Abs. 5 der KV M-V nach Ablauf eines Jahres seit der öffentlichen Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden. Diese Einschränkung gilt nicht für die Ver-
letzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften.  
 
 
 
Greifswald, den  
 
 
 
 
 
Dr. Stefan Fassbinder 
Oberbürgermeister 
 
 
 
 
 
(Diese Satzung wurde am     öffentlich bekannt gemacht.) 
 
 



 
 
 

Anhang I zur Abwasserbeseitigungssatzung  
 

Grenzwerte für Abwässer nach § 15 Absatz 4  
 
Als Analyse-, Mess- und Probenahmeverfahren sind die Deutschen Einheitsverfahren (DEV), DIN 
EN Normen oder DIN - Normen anzuwenden. 
 
 
     Grenzwerte   Untersuchungsmethode 
 
1.)   Allgemeine Parameter 
 

a) Temperatur (Stichprobe)  bis 35° C  DIN 38404-4  
 

b) pH-Wert    6,0 - 10,0  DIN EN ISO 10523                 
       

c) Absetzbare Stoffe   5 ml/l   DIN 38409-9    
                            (Absetzzeit 0,5 h) 

 
d) Elektrische Leitfähigkeit            3 mS/cm  DIN EN 27888 

 
 
2.)  Organische Parameter 
 

a) Schwerflüchtige lipophile Stoffe 300 mg/l  DIN ISO 11349 
 

b) Kohlenwasserstoffindex  20 mg/l  DIN EN ISO 9377-2  
 

c) Adsorbierbare organische Halo- 
genverbindungen (AOX)  1 mg/l   DIN EN ISO 9562 

 
d) Leichtflüchtige, halogenierte             < 0,1mg/l              DIN EN ISO 20595 oder  

Kohlenwasserstoffe (LHKW) als  jedoch in  DIN 38407-43 
Summe aus Trichlorethen,               der Summe                (nach AbwV)  
Tetrachlorethen,                        0,5 mg/l   
1,1,1- Trichlorethan, 
Dichlormethan, berechnet als  
Chlor je Einzelstoff     

 
e) Wasserdampfflüchtige halogen- 100 mg/l  DIN EN ISO 14402 oder  

freie Phenole (als C6H5OH)      DIN 38409-16     
 

f) BTEX     1 mg/l   DIN EN ISO 20595 oder 
Ethylbenzol)       DIN 38407-43 

(nach AbwV) 
 

g) PAK     1 mg/l   DIN EN ISO 17993 
(Polycyclische aromatische  
Kohlenwasserstoffe)      

 
h) CSB/BSB5    i. V.= 3   CSB: DIN ISO 15705 

(Küvettentest) 
oder DIN 38409-41 

  BSB5: EN 1899-2 
 



 
 
 

3.) Anorganische Stoffe (gelöst und ungelöst) 
 
 - Antimon (Sb)   0,5 mg/l  DIN EN ISO 17294-2  
 
 - Arsen (As)    0,5 mg/l  DIN EN ISO 17294-2 

 
 - Barium (Ba)   2,0 mg/l  DIN EN ISO 17294-2 
 
 - Blei  (Pb)   1,0 mg/l  DIN EN ISO 17294-2 
 
 - Cadmium (Cd)   0,1 mg/l  DIN EN ISO 17294-2 

 
- Chrom, gesamt (Cr)   1,0 mg/l  DIN EN ISO 17294-2 

 
 - Chrom-VI (Cr-VI)   0,2 mg/l  DIN 38405- 24   
 
 - Cobalt (Co)    2,0 mg/l  DIN EN ISO 17294-2 
 
 - Kupfer (Cu)   1,0 mg/l  DIN EN ISO 17294-2 
 
 - Nickel (Ni)    1,0 mg/l  DIN EN ISO 17294-2 
 
 - Quecksilber (Hg)   0,05 mg/l     DIN EN ISO 12846 
 
 - Silber  (Ag)   0,5 mg/l  DIN EN ISO 17294-2 

 
 - Zink  (Zn)   5,0 mg/l  DIN EN ISO 17294-2 

 
 - Zinn  (Sn)   5,0 mg/l  DIN EN ISO 17294-2 
 
 
 
4.) Weitere Anorganische Stoffe  
 

- Ammonium-Stickstoff   200 mg/l  DIN 38406-5 oder 
         DIN EN ISO 11732  

 
- Nitrit-Stickstoff  10 mg/l  DIN EN 26777 oder 

     DIN EN ISO 13395   
 

- Phosphor, gesamt P     50 mg/l  DIN EN ISO 6878 oder 
         DIN EN ISO 15681-1 
 

- Sulfat (SO4)    400 mg/l  DIN EN ISO 10304-1  
          

- Sulfid   (S)          2 mg/l  DIN 38405- 27   
 (leicht freisetzbar) 

      
- Fluorid (F)       50 mg/l  DIN EN ISO 10304-1 

        
- Cyanid, leicht freisetzbar (CN) 1 mg/l  DIN 38405-D 13 oder  

DIN EN 14403-2 
 

- Cyanid, gesamt (CN)     20 mg/l  DIN 38405-D 13 oder  
DIN EN 14403-2 



 
 
 

5.) Farbstoffe 
 
Nur in so geringer Konzentration, dass in den öffentlichen Abwasseranlagen keine  
Sichtbare Verfärbung auftritt. 
 
 
 
6.) Toxizität 

 
Das einzuleitende Abwasser muss so beschaffen sein, dass weder die biologischen Vorgänge in 
den Abwasserbehandlungsanlagen gehemmt sowie die Schlammbeseitigung oder die 
Schlammverwertung nicht beeinträchtigt werden. 
 
 
GL-Wert     32   DIN EN ISO 11348-2 
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Satzung über die Beseitigung von Abwasser in der Universitäts- und 

Hansestadt Greifswald (Abwasserbeseitigungssatzung) 
 

Auf der Grundlage der §§ 5 und 15 der Kommunalverfassung des Landes 

Mecklenburg-Vorpommern in der Fassung der Bekanntmachung vom 

8.06.2024 (GVOBl. M-V S. 205), zul. geänd. durch Gesetz vom 19.12.2005 

(GVOBl. M-V S. 640); der §§ 1, 2, 6, 9, 10 und 17 des Kommunalabgabenge-

setzes M-V (KAG M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12.04.2005 

(GVOBl. M-V S. 146) und der §§ 39, 40 des Wassergesetzes des Landes 

Mecklenburg-Vorpommern (LWaG M-V) vom 30.11.1992 (GVOBl. M-V Nr. 28 

S. 669), zul. geänd. am 23.05.2006 (GVOBl. M-V S. 194) hat die Bürgerschaft 

der Universitäts- und Hansestadt Greifswald in ihrer Sitzung am 25.09.2006 

folgende Abwasserbeseitigungssatzung beschlossen: 

Auf der Grundlage der §§ 5 und 15 der Kommunalverfassung des Landes 

Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 8.06.2024 (GVOBl. M-V S. 205), zul. geänd. durch Gesetz vom 

19.12.2005 (GVOBl. M-V S. 640); der §§ 1, und 2, 6, 9, 10 und 17 des Kom-

munalabgabengesetzes M-V (KAG M-V) und des § 40 des Landeswasserge-

setzes Mecklenburg-Vorpommern (LWaG M-V) in dern jeweils geltenden Fas-

sungen der Bekanntmachung vom 12.04.2005 (GVOBl. M-V S. 146) und der 

§§ 39, 40 des Wassergesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern (LWaG 

M-V) vom 30.11.1992 (GVOBl. M-V Nr. 28 S. 669), zul. geänd. am 23.05.2006 

(GVOBl. M-V S. 194) hat die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt 

Greifswald in ihrer Sitzung am 25.09.2006 folgende mit Beschluss XXXXXXX 

am XXXXXXXXX die Neufassung der Abwasserbeseitigungssatzung be-

schlossen: 
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Ursprungsfassung Änderungen 

I. Abschnitt 

Allgemeine Bestimmungen 
 

§ 1 

Allgemeines 
 

(1) Der Universitäts- und Hansestadt Greifswald, nachstehend Stadt genannt, 

obliegt die Beseitigung des auf ihrem Gebiet anfallenden Abwassers. Zur 

Erfüllung dieser Aufgabe erstellt, betreibt und unterhält die Stadt: 

 

a) Anlagen zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung 

b) Anlagen zur zentralen Niederschlagswasserbeseitigung 

c) Anlagen zur dezentralen Entsorgung des Schlammes aus Kleinkläranla-

gen. 

d) Anlagen zur dezentralen Entsorgung des Abwassers aus abflusslosen 

Sammelgruben und Abwasserbehältern. 

 

Die unter Buchstabe a) bis d) genannten Anlagen sind jeweils eine recht-

lich selbständige öffentliche Einrichtung. 

(1) Der Universitäts- und Hansestadt Greifswald, nachstehend „Stadt“ ge-

nannt, obliegt die Beseitigung des auf ihrem Gebiet anfallenden Abwas-

sers, soweit die Stadt abwasserbeseitigungspflichtig ist. Zur Erfüllung die-

ser Aufgabe erstellt, betreibt und unterhält die Stadt: bedient sie sich des 

Abwasserwerkes Greifswald, ein Eigenbetrieb der Stadt (im Folgenden 

„Eigenbetrieb Abwasserwerk“ genannt). 

 

Der Eigenbetrieb Abwasserwerk erstellt, betreibt und unterhält: 

a) Anlagen zur zentralen (leitungsgebundenen) Schmutzwasserbeseiti-

gung 

b) Anlagen zur zentralen Niederschlagswasserbeseitigung dezentralen 

(nicht leitungsgebundenen) Schmutzwasserbeseitigung 

c) Anlagen zur dezentralen Entsorgung des Schlammes aus Kleinkläranla-

gen. zentralen Niederschlagswasserbeseitigung 

d) Anlagen zur dezentralen Entsorgung des Abwassers aus abflusslosen 

Sammelgruben und Abwasserbehältern. 

Die unter Buchstabe a) bis d c) genannten Anlagen sind jeweils eine 

rechtlich selbständige öffentliche Einrichtung. Die Abwasserbeseitigung 

erfolgt im Trennverfahren. 
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(2) Nicht erfasst von der gemeindlichen Pflicht zur Abwasserbeseitigung und 

den Bestimmungen dieser Satzung ist die Beseitigung von Abfällen, selbst 

wenn diese flüssig und wasserhaltig sein sollten. Insbesondere ist die Ent-

sorgung der Inhalte von Leichtflüssigkeits- und Fettabscheidern von den 

Anschlussberechtigten selbst durchzuführen. 

 

(3) Lage, Art und Umfang der öffentlichen Abwasseranlagen sowie den Zeit-

punkt ihrer Herstellung, Erweiterung, Erneuerung, Veränderung oder Be-

seitigung bestimmt die Stadt. 

(3) Lage, Art und Umfang der öffentlichen Abwasseranlagen sowie den Zeit-

punkt ihrer Herstellung, Erweiterung, Erneuerung, Veränderung oder Be-

seitigung bestimmt die Stadt der Eigenbetrieb Abwasserwerk. 

(4) Die Stadt kann durch von ihr Beauftragte ihre Rechte wahrnehmen und 

ihre Pflichten erfüllen lassen, soweit dieses nach den zugrunde liegenden 

gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften möglich und zulässig ist. Sie 

kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben Dritter bedienen. Sofern nachfol-

gend die Stadt als Adressat von Rechten und Pflichten benannt ist, be-

zieht sich dies grundsätzlich auf den Eigenbetrieb „Abwasserwerk Greifs-

wald“, falls nicht die Stadt als Aufsichtsbehörde zuständig ist (z.B. Abtei-

lung Umwelt). 

(4) Die StadtDer Eigenbetrieb Abwasserwerk kann durch von ihr Beauftragte 

ihre Rechte wahrnehmen und ihre Pflichten erfüllen lassen, soweit dieses 

nach den zugrunde liegenden zur Wahrnehmung seiner Aufgaben und 

Rechte sowie zur Erfüllung seiner Pflichten Dritte beauftragen, sofern dies 

nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften möglich 

und zulässig ist. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben Dritter bedie-

nen. Sofern nachfolgend die Stadt als Adressat von Rechten und Pflichten 

benannt ist, bezieht sich dies grundsätzlich auf den Eigenbetrieb „Abwas-

serwerk Greifswald“, falls nicht die Stadt als Aufsichtsbehörde zuständig 

ist (z.B. Abteilung Umwelt). 

(5) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten auch für Grundstücke des Bun-

des und des Landes. 
 

(6) Die Anhänge I und II sind Bestandteil dieser Satzung. (6) Die Anhänge I und II sind ist Bestandteil dieser Satzung. 
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§ 2 

Begriffsbestimmungen 
 

Im Sinne dieser Satzung bedeuten:  

1.  Abwasser: 

Abwasser ist Schmutzwasser und Niederschlagswasser sowie jedes sons-

tige zusammen mit Schmutzwasser oder Niederschlagswasser in die öf-

fentlichen Abwasseranlagen abfließende Wasser. Kein Abwasser im Sinne 

dieser Satzung ist das auf Grundstücken, auf denen es anfällt, vom 

Grundstückseigentümer selbst zur Nutzung als Trinkwassersurrogat zu-

rückgehaltenes Niederschlagswasser (Brauchwasser), soweit es nicht der 

öffentlichen Abwasseranlage zugeführt wird. 

 

2.  Schmutzwasser: 

Schmutzwasser ist das durch häuslichen, gewerblichen, industriellen oder 

sonstigen Gebrauch in seinen Eigenschaften veränderte und das bei Tro-

ckenwetter damit zusammen abfließende Wasser, ausgenommen Nieder-

schlagswasser. Als Schmutzwasser im Sinne dieser Satzung gelten auch 

gesammelte Flüssigkeiten aus Anlagen zum Behandeln, Zwischenlagern 

und Ablagern von Abfällen, das aus kontaminierten Standorten austre-

tende oder abfließende Wasser sowie der in Kleinkläranlagen anfallende 

Schlamm, soweit er aus häuslichem Abwasser stammt. Ausgenommen ist 

das durch landwirtschaftlichen Gebrauch entstandene Abwasser, welches 

im Rahmen landbaulicher Bodenbehandlung verwendet wird (Jauche, 

Gülle usw.). 

2.  Schmutzwasser: 

Schmutzwasser ist das durch häuslichen, gewerblichen, industriellen land-

wirtschaftlichen oder sonstigen Gebrauch in seinen Eigenschaften verän-

derte Wasser und das bei Trockenwetter damit zusammen abfließende 

Wasser,.  

ausgenommen Niederschlagswasser. 

Als Schmutzwasser im Sinne dieser Satzung gelten auch die gesammelte 

Flüssigkeiten aus Anlagen zum Behandeln, ZwischenlLagern und Abla-

gern von Abfällen, das aus kontaminierten Standorten austretende oder 

abfließende Wasser sowie der in Kleinkläranlagen anfallende Schlamm, 

soweit er aus häuslichem Abwasser stammt. Ausgenommen ist das durch 



 

7 
 

Ursprungsfassung Änderungen 

landwirtschaftlichen Gebrauch entstandene Abwasser, welches im Rah-

men landbaulicher Bodenbehandlung verwendet wird (Jauche, Gülle 

usw.). austretenden und gesammelten Flüssigkeiten. 

3.  Niederschlagswasser: 

Niederschlagswasser ist das von Niederschlägen aus dem Bereich von 

versiegelten Flächen abfließende und gesammelte Wasser. 

3.  Niederschlagswasser: 

Niederschlagswasser ist Wasser aus das von Niederschlägen, aus dem 

Bereich von versiegelten Flächen abfließende und gesammelte Wasser 

das von bebauten oder befestigten Flächen gesammelt abfließt. 

4.  Abwasserbeseitigung: 

Die Abwasserbeseitigung umfasst insbesondere das Sammeln, Fortleiten, 

Behandeln, Einleiten, Versickern und Verrieseln von Abwasser sowie die 

Verwertung oder Beseitigung der bei der Abwasserbehandlung anfallen-

den Stoffe. 

4.  Abwasserbeseitigung: 

Die Abwasserbeseitigung umfasst insbesondere das Sammeln, Fortleiten, 

Behandeln, Einleiten, Versickern, Verregnen und Verrieseln von Abwasser 

sowie das Entwässern von Klärschlamm in Zusammenhang mit der Ab-

wasserbeseitigung, sowie die Verwertung oder Beseitigung der bei der 

Abwasserbehandlung anfallenden Stoffe. Die Abwasserbeseitigung um-

fasst bei Kleinkläranlagen auch das Entleeren und Transportieren des an-

fallenden Schlammes und bei abflusslosen Gruben das Entleeren und 

Transportieren des Grubeninhaltes. 

5.  Öffentliche Abwasseranlagen: 

Zu den öffentlichen Abwasseranlagen gehören alle Einrichtungen zur Ab-

wasserbeseitigung sowie alle Anlagen zum Entwässern von Klärschlamm 

im Zusammenhang mit der Abwasserbeseitigung, wie insbesondere: 

a) das gesamte öffentliche Leitungsnetz mit getrennten Leitungen für 

Schmutzwasser und Niederschlagswasser (Trennverfahren), die An-

5.  Öffentliche Abwasseranlagen: 

a) Zu denr öffentlichen zentralen Schmutzwasserbeseitigungsanlage Ab-

wasseranlagen gehören alle Einrichtungen zur Abwasserbeseitigung so-

wie alle Anlagen zum Entwässern von Klärschlamm im Zusammenhang 

mit der Abwasserbeseitigung, wie insbesondere 

a) das gesamte öffentliche Leitungsnetz mit getrennten Leitungen für 

Schmutzwasser und Niederschlagswasser (Trennverfahren), die An-



 

8 
 

Ursprungsfassung Änderungen 

schlusskanäle, Reinigungs- und Revisionsschächte, Druckentwässe-

rungsanlagen, Verbindungssammler, Pumpwerke und Regenbehand-

lungsanlagen; 

b) alle Einrichtungen zur Behandlung des Abwassers wie z.B. die Kläran-

lage und ähnliche Anlagen, die im Eigentum der Stadt stehen und fer-

ner die von Dritten hergestellten und unterhaltenen oder in deren Be-

sitz befindliche Anlagen, derer sich die Stadt bedient; 

c) offene und verrohrte Gräben und Wasserläufe, wenn ihnen wasser-

rechtlich die Gewässereigenschaft entzogen ist und sie zur Aufnahme 

der Abwässer dienen. 

schlusskanäle, Reinigungs- und Revisionsschächte, Druckentwässe-

rungsanlagen, Verbindungssammler, Pumpwerke und Regenbehand-

lungsanlagen; 

b) alle Einrichtungen zur Behandlung des Abwassers wie z.B. die Kläran-

lage und ähnliche Anlagen, die im Eigentum der Stadt stehen und fer-

ner die von Dritten hergestellten und unterhaltenen oder in deren Be-

sitz befindliche Anlagen, derer sich die Stadt bedient; 

c) offene und verrohrte Gräben und Wasserläufe, wenn ihnen wasser-

rechtlich die Gewässereigenschaft entzogen ist und sie zur Aufnahme 

der Abwässer dienen. 

- das gesamte der leitungsgebundenen Schmutzwasserbeseitigung 

dienende öffentliche städtische Entwässerungsnetz, bestehend aus 

Freigefällekanälen- und Druckleitungen, Abwasserpumpwerken, Be-

triebsgrundstücken, -gebäuden und -einrichtungen, Anlagen, Fahrzeu-

gen, Maschinen und Geräten, soweit sich der Eigenbetrieb Abwasser-

werk dieser zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung bedient; 

- die Unterdruckentwässerung mit den Vakuumschächten; 

- Anschlusskanäle bis zur Grenze der anzuschließenden Grundstücke; 

sowie  

- das Klärwerk einschließlich seiner technischen Einrichtungen. 

b) Zu der öffentlichen dezentralen Schmutzwasserbeseitigungsanlage ge-

hören das Klärwerk einschließlich seiner technischen Einrichtungen, 

Betriebsgrundstücke, -gebäude und -einrichtungen, Anlagen, Fahr-
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zeuge, Maschinen und Geräte, soweit sich der Eigenbetrieb Abwasser-

werk dieser zur dezentralen Entsorgung des Abwassers aus Grund-

stücksentwässerungsanlagen bedient. 

c) Zu der öffentlichen zentralen Niederschlagswasserbeseitigungsanlage 

gehören 

- das gesamte öffentliche städtische Entwässerungsnetz, einschließlich 

aller dazu gehörenden technischen Einrichtungen, wie z.B. Regenrück-

haltebecken und Regenreinigungsbecken, das Klärwerk und sonstige 

Nebenanlagen, Betriebsgrundstücke, -gebäude und -einrichtungen, An-

lagen, Fahrzeuge, Maschinen und Geräte, soweit sich der Eigenbetrieb 

Abwasserwerk dieser zur Niederschlagswasserbeseitigung bedient, 

einschließlich 

- Anschlusskanäle bis zur Grenze der anzuschließenden Grundstücke; 

- offene und verrohrte Gräben und Wasserläufe, wenn ihnen wasser-

rechtlich die Gewässereigenschaft entzogen ist und sie zur Auf-

nahme der Abwässer dienen. 

6.  Anschlusskanal: 

Ein Anschlusskanal ist der Kanal vom öffentlichen Straßenkanal (Hauptka-

nal für Schmutzwasser oder Niederschlagswasser) oder von offenen und 

verrohrten Gräben und Wasserläufen im Sinne von Ziffer 5 Bst. c) bis zur 

Grundstücksgrenze. Beim Anschluss über private Straßen, Wege, Plätze 

und Grundstücke ist der Anschlusskanal der Kanal zwischen öffentlichem 

Straßenkanal und Grenze der privaten Straße oder des privaten Weges, 

6.  Anschlusskanal: 

Ein Anschlusskanal ist der Kanal vom öffentlichen Straßenkanal (Hauptka-

nal Leitung entweder für Schmutzwasser oder Niederschlagswasser) oder 

von offenen und verrohrten Gräben und Wasserläufen im Sinne von Ziffer 

5 Bst. c) bis zur ersten Grundstücksgrenze.  

Auch bBeim Anschluss über private Straßen, Wege, Plätze und Grundstü-

cke ist der Anschlusskanal der Kanal zwischen öffentlichem Straßenkanal 

und der ersten privaten Grundstücksgrenze. Grenze der privaten Straße 
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Platzes oder Grundstückes zu dem Grundstück, in dem der öffentliche 

Straßenkanal liegt. 

oder des privaten Weges, Platzes oder Grundstückes zu dem Grundstück, 

in dem der öffentliche Straßenkanal liegt. 

7.  Trennverfahren: 

Beim Trennverfahren werden Schmutz- und Niederschlagswasser in je ei-

nem Kanal gesammelt und fortgeleitet. 

 

8.  Grundstück: 

Grundstück im Sinne dieser Satzung ist grundsätzlich das Grundbuch-

grundstück. Als Grundstück im Sinne dieser Satzung gelten ausnahms-

weise mehrere Grundstücke, die im Eigentum derselben Person stehen 

und räumlich zusammenhängende wirtschaftliche Einheiten bilden, wenn 

einzelne Grundstücke im Sinne des Grundbuchrechts wegen ihrer gerin-

gen Abmessung oder Lage nur als wirtschaftliche Einheit baulich oder ge-

werblich genutzt werden können. Als Grundstück im Sinne dieser Satzung 

gelten auch die Straßen, Wege und Plätze innerhalb der im Zusammen-

hang bebauter Ortsteile. 

 

9.  Grundstücksentwässerungsanlagen: 

Grundstücksentwässerungsanlagen sind Einrichtungen, die der Samm-

lung, Vorbehandlung, Verwendung, Prüfung, Ableitung und Klärung des 

Abwassers auf den Grundstücken dienen, soweit sie nicht Bestandteil der 

öffentlichen Abwasseranlagen sind. Dazu gehören insbesondere Abwas-

sereinläufe, Abwasserleitungen, einschließlich deren Reinigungsschächte 

und deren –öffnungen, Hebeanlagen, Rückstausicherungen, Abwasserbe-

handlungsanlagen, Abscheideranlagen, Messschächte und Kontrollvor-

richtungen, Kleinkläranlagen, Sickeranlagen und abflusslose Gruben. 

9.  Grundstücksentwässerungsanlagen: 

Grundstücksentwässerungsanlagen sind Einrichtungen, die der Samm-

lung, Vorbehandlung, Verwendung, Prüfung, Ableitung und Klärung des 

Abwassers auf den Grundstücken dienen, soweit sie nicht Bestandteil der 

öffentlichen Abwasseranlagen sind. welche sich auf dem zu entsorgenden 

Grundstück, zum Zwecke der Sammlung, Vorbehandlung, Verwendung, 

Prüfung, Ableitung und Klärung des Abwassers auf den Grundstücken be-

finden. Dazu gehören insbesondere Abwassereinläufe, Abwasserleitun-
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gen, einschließlich deren Reinigungsschächte und deren -öffnungen, Re-

visionsöffnungen, Übergabeschächte, Hebeanlagen/ Hauspumpwerke, 

Rückstausicherungen, Abwasservorbehandlungsanlagen, Abscheideran-

lagen, Messschächte und Kontrollvorrichtungen, Kleinkläranlagen, Sicker-

anlagen und abflusslose Gruben. 

10. Abwasservorbehandlungsanlagen: 

Abwasservorbehandlungsanlagen auf den Grundstücken der Grundstück-

seigentümer sind technische Einrichtungen zur Verminderung oder Besei-

tigung der Schädlichkeit des Abwassers (z.B. Kleinkläranlagen nach DIN 

4261, Fettabscheideranlagen nach DIN EN 1825, DIN 4040-100, Leicht-

flüssigkeitsabscheideranlagen nach DIN EN 858, DIN 1999-100). Das Ab-

wasser wird nach der Vorbehandlung auf den Grundstücken den öffentli-

chen Abwasseranlagen zugeführt. 

 

11. Anschlussberechtigte: 

Anschlussberechtigte sind natürliche und juristische Personen, die Eigen-

tümer eines Grundstückes sind. Dem Eigentümer sind gleichgestellt die 

berechtigten Wohnungseigentümer, Erbbauberechtigte, Nießbraucher und 

sonstige zur Nutzung eines Grundstückes dinglich Berechtigte sowie die 

Baulastträger von Straßen, Wegen und Plätzen innerhalb im Zusammen-

hang bebauter Ortsteile. 

 

12. Häusliche Abwässer: 

Häusliche Abwässer sind solche, die durch haushaltsüblichen Gebrauch 

lediglich in haushaltsüblichen Mengen und Zusammensetzungen anfallen. 

12. Häusliche und nichthäusliche Abwässer: 

Häusliche Abwässer sind solche, die durch haushaltsüblichen Gebrauch 

lediglich in haushaltsüblichen Mengen und Zusammensetzungen anfallen. 
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Alle anderen Abwässer sind nichthäusliche Abwässer. Die Entscheidung, 

ob nichthäusliches Abwasser vorliegt, trifft die Stadt. 

Nichthäusliche Abwässer sind die durch gewerblichen, landwirtschaftli-

chen oder sonstigen Gebrauch verunreinigte oder sonst in seinen Eigen-

schaften veränderte Wasser. Alle anderen Abwässer sind nichthäusliche 

Abwässer. Die Entscheidung, ob nichthäusliches Abwasser vorliegt, trifft 

die Stadt der Eigenbetrieb Abwasserwerk. 

 

13. Drainage: 

Drainage umfasst die künstliche unterirdische Entwässerung von Gelände 

mit hohem Grundwasserstand durch im Boden verlegte durchlässige 

Rohrleitungen. 

§ 3 

Anschluss- und Benutzungsrecht 
 

(1) Jeder Anschlussberechtigte ist nach Maßgabe dieser Satzung berechtigt, 

sein Grundstück an die zentralen bzw. dezentralen öffentlichen Schmutz-

wasseranlagen anzuschließen, wenn auf diesem Grundstück Schmutz-

wasser anfällt. 

Jeder Anschlussberechtigte ist nach Maßgabe dieser Satzung berechtigt, 

sein Grundstück an die öffentlichen Niederschlagswasseranlagen anzu-

schließen, wenn auf diesem Grundstück Niederschlagswasser anfällt und 

die untere Wasserbehörde nicht gem. § 4 Absatz 3 dieser Satzung den 

Ausschluss vom Anschlussrecht bestimmt hat (Anschlussrecht). 

(1) Jeder Anschlussberechtigte ist nach Maßgabe dieser Satzung berechtigt, 

sein Grundstück an die zentralen bzw. dezentralen öffentlichen Schmutz-

wasseranlagen anzuschließen, wenn auf diesem Grundstück Schmutz-

wasser anfällt (Anschlussrecht). 

Jeder Anschlussberechtigte ist nach Maßgabe dieser Satzung berechtigt, 

sein Grundstück an die öffentlichen Niederschlagswasseranlagen anzu-

schließen, wenn auf diesem Grundstück Niederschlagswasser anfällt. und 

die untere Wasserbehörde nicht gem. § 4 Absatz 3 dieser Satzung den 

Ausschluss vom Anschlussrecht bestimmt hat (Anschlussrecht). 

(2) Nach der betriebsfertigen Herstellung des Anschlusskanals nach Maß-

gabe von § 2 Ziffer 6. hat der Anschlussberechtigte das Recht, das auf 

seinem Grundstück anfallende Abwasser unter Beachtung der techni-
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schen Vorschriften für den Bau und Betrieb von Grundstücksentwässe-

rungsanlagen in die öffentlichen Abwasseranlagen einzuleiten (Benut-

zungsrecht). Sofern eine zentrale Schmutzwasseranlage nicht vorhanden 

ist, bezieht sich das Benutzungsrecht auf die dezentrale Entsorgung. 

(3) Den Anschluss von Anlagen zur Ableitung von Grundwasser (z. B. Was-

serhaltung von Baustellen oder aus Drainagen) in die öffentlichen Nieder-

schlagswasseranlagen kann die Stadt im Einzelfall genehmigen, sofern 

eine erforderliche Erlaubnis der zuständigen Wasserbehörde erteilt ist. 

(3) Den Anschluss von Anlagen zur Ableitung von Grundwasser  Fremdwas-

ser (z. B. Wasserhaltung von Baustellen oder aus Drainagen) in die öffent-

lichen NiederschlagswasseraAnlagen kann die Stadt der Eigenbetrieb Ab-

wasserwerk im Einzelfall genehmigen., sofern eine erforderliche Erlaubnis 

der zuständigen Wasserbehörde erteilt ist. 

§ 4 

Begrenzung des Anschluss- und Benutzungsrechts 
 

(1) Das Recht auf Anschluss an die zentralen öffentlichen Abwasseranlagen 

besteht nur für solche Grundstücke, die an eine Straße grenzen, in der 

eine betriebsfertige und aufnahmefähige zentrale öffentliche Abwasseran-

lage vorhanden ist, oder zu denen hin der Anschlussberechtigte einen ei-

genen dinglich bzw. durch Baulast gesicherten Zugang von der Straße her 

einschließlich eines Leitungsrechtes hat. Entsprechendes gilt bei Nach-

weis eines Notwege- und Notleitungsrechtes für den Grundstückseigentü-

mer über andere Grundstücke zu den Straßenkanälen. Die Anschlussbe-

rechtigten können nicht verlangen, dass neue Kanäle hergestellt oder be-

stehende Kanäle geändert werden. Welche Grundstücke durch einen Ka-

nal angeschlossen werden, bestimmt die Stadt. Sofern auf Grund der bau-

lichen Situation (z.B. in der Altstadt) kein eigenständiger Anschlusskanal 

(1) Das Recht auf Anschluss an die zentralen öffentlichen Abwasseranlagen 

besteht nur für solche Grundstücke, die an eine Straße grenzen, in der 

eine betriebsfertige und aufnahmefähige zentrale öffentliche Abwasseran-

lage vorhanden ist, oder zu denen hin der Anschlussberechtigte einen ei-

genen dinglich bzw. durch Baulast gesicherten Zugang von der Straße her 

einschließlich eines Leitungsrechtes hat. Entsprechendes gilt bei Nach-

weis eines Notwege- und Notleitungsrechtes für den Grundstückseigentü-

mer über andere Grundstücke zu den Straßenkanälen. Die Anschlussbe-

rechtigten können nicht verlangen, dass neue Kanäle hergestellt oder be-

stehende Kanäle geändert werden. Welche Grundstücke durch einen Ka-

nal angeschlossen werden, bestimmt die Stadt der Eigenbetrieb Abwas-

serwerk. Sofern auf Grund der baulichen Situation (z.B. in der Altstadt) 
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für die Niederschlagswasserbeseitigung zum anliegenden Grundstück vor-

handen ist, besteht das Anschlussrecht nur, wenn eine anderweitige ge-

ordnete Abflussmöglichkeit in den Sammler besteht (Begrenzung des An-

schlussrechts). 

kein eigenständiger Anschlusskanal für die Niederschlagswasserbeseiti-

gung zum anliegenden Grundstück vorhanden ist, besteht das Anschluss-

recht nur, wenn eine anderweitige geordnete Abflussmöglichkeit in den 

Sammler besteht (Begrenzung des Anschlussrechts). 

(2) Wenn der Anschluss eines Grundstückes an die zentrale öffentliche 

Schmutzwasserbeseitigungsanlage wegen seiner besonderen Lage oder 

aus technischen oder betrieblichen Gründen erhebliche Schwierigkeiten 

bereitet oder besondere Maßnahmen, Aufwendungen oder Kosten erfor-

dert, kann die Stadt den Anschluss versagen (Begrenzung des Anschluss-

rechts). Hiervon kann abgesehen werden, wenn der Anschlussberechtigte 

sich bereit erklärt, die entstehenden Mehraufwendungen und –kosten der 

Herstellung, Erneuerung, Veränderung und Beseitigung sowie den Unter-

halt zu tragen. 

(2) Wenn der Anschluss eines Grundstückes an die zentrale öffentliche 

SchmutzAbwasserbeseitigungsanlage wegen seiner besonderen Lage o-

der aus technischen oder betrieblichen Gründen erhebliche Schwierigkei-

ten bereitet oder besondere Maßnahmen, Aufwendungen oder Kosten er-

fordert, kann die Stadt der Eigenbetrieb Abwasserwerk den Anschluss 

versagen (Begrenzung des Anschlussrechts). Ein Anschlussrecht kann in 

diesen Fällen jedoch bestehen, wenn der Anschlussberechtigte sich bereit 

erklärt, Hiervon kann abgesehen werden, wenn der Anschlussberechtigte 

sich bereit erklärt, die entstehenden Mehraufwendungen und -kosten der 

Herstellung, Erneuerung, Veränderung und Beseitigung sowie den Unter-

halt zu tragen. Der Eigenbetrieb Abwasserwerk kann hierfür von dem An-

schlussberechtigten angemessene Vorschüsse und Sicherheiten verlan-

gen. 

(3) Die Stadt kann den Anschluss des Grundstückes an die öffentlichen Nie-

derschlagswasserbeseitigungsanlagen ganz oder teilweise ausschließen, 

wenn es auf überwiegend zu Wohnzwecken genutzten Grundstücken an-

fällt und ohne Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit versickert, 

verregnet, verrieselt oder in ein Gewässer eingeleitet werden kann. Die 

Stadt kann mit Zustimmung der Wasserbehörde bereits im Rahmen ihrer 

(3) Die Stadt Der Eigenbetrieb Abwasserwerk kann den Anschluss des 

Grundstückes an die öffentlichen Niederschlagswasserbeseitigungsanla-

gen ganz oder teilweise ausschließen, wenn es auf überwiegend zu 

Wohnzwecken genutzten Grundstücken anfällt und ohne Beeinträchtigung 

des Wohls der Allgemeinheit versickert, verregnet, verrieselt oder in ein 

Gewässer eingeleitet werden kann. Die Stadt kann mit Zustimmung der 

Wasserbehörde bereits im Rahmen ihrer Bauleitplanung vorsehen, dass 
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Bauleitplanung vorsehen, dass die Niederschlagsentwässerung vom je-

weiligen Nutzungsberechtigten selbst auf seinem Grundstück vorgenom-

men werden muss (Begrenzung des Anschlussrechts). 

die Niederschlagsentwässerung vom jeweiligen Nutzungsberechtigten 

selbst auf seinem Grundstück vorgenommen werden muss (Begrenzung 

des Anschlussrechts). 

(4) In den Niederschlagswasserkanal darf ungeachtet eines satzungsgemä-

ßen Genehmigungserfordernisses nur Niederschlagswasser, Grundwas-

ser sowie unbelastetes Kühlwasser, in den Schmutzwasserkanal darf nur 

Schmutzwasser eingeleitet werden. (Begrenzung des Benutzungsrechts). 

(4) In den Niederschlagswasserkanal darf ungeachtet eines satzungsgemä-

ßen Genehmigungserfordernisses nur Niederschlagswasser, Grundwas-

ser sowie unbelastetes Kühlwasser, in den Schmutzwasserkanal darf nur 

Schmutzwasser eingeleitet werden. (Begrenzung des Benutzungsrechts). 

(5) Das Recht zur Benutzung der öffentlichen Abwasseranlagen ist nur im 

Rahmen der geltenden Gesetze sowie dieser Satzung – insbesondere im 

Rahmen der in § 14 statuierten Benutzungsbedingungen – zulässig. (Be-

grenzung des Benutzungsrechts) 

(5) Das Recht zur Benutzung der öffentlichen Abwasseranlagen ist nur im 

Rahmen der geltenden Gesetze sowie dieser Satzung – insbesondere im 

Rahmen der in § 14 statuierten Benutzungsbedingungen – zulässig. (Be-

grenzung des Benutzungsrechts) 

§ 5 

Anschluss- und Benutzungspflicht 

- Schmutzwasser - 

 

(1) Jeder Anschlussberechtigte ist verpflichtet, sein Grundstück nach Maß-

gabe dieser Satzung an die öffentliche zentrale bzw. dezentrale Schmutz-

wasserbeseitigungsanlage anzuschließen, wenn auf diesem Grundstück 

Schmutzwasser auf Dauer anfällt (Anschlusspflicht). Dauernder Anfall von 

Schmutzwasser ist anzunehmen, sobald das Grundstück mit Gebäuden 

für den dauernden oder vorübergehenden Aufenthalt von Menschen oder 

für gewerbliche oder industrielle Zwecke bebaut ist oder mit der Bebauung 

begonnen wurde. 
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(2) Jeder Anschlussberechtigte sowie die sonstigen Erzeuger von Schmutz-

wasser auf dem Grundstück sind vorbehaltlich der Einschränkungen die-

ser Satzung verpflichtet, das gesamte auf dem Grundstück anfallende 

Schmutzwasser in die öffentlichen Abwasseranlagen einzuleiten (Benut-

zungspflicht). Das zu Brauchwasserzwecken zurückgehaltene Wasser ist 

bis zur seiner Benutzung oder seiner Ableitung zur öffentlichen Schmutz-

wasserbeseitigungsanlage kein Schmutzwasser in diesem Sinne. Im Hin-

blick auf die Beschaffenheit und/oder die Menge ist das Schmutzwasser 

durch den Anschlussberechtigten auf dessen Kosten so weit vorzubehan-

deln, dass die Voraussetzungen des Benutzungsrechts gegeben sind, o-

der es ist nach Maßgabe der abfallrechtlichen Bestimmungen zu entsor-

gen. 

 

(3) Der Anschluss muss innerhalb einer Frist von drei Monaten, nachdem die 

Anschlussberechtigten schriftlich zum Anschluss an die öffentlichen 

Schmutzwasserbeseitigungsanlagen aufgefordert sind, hergestellt werden. 

Alle Anschlussberechtigten haben unverzüglich ihre Grundstücke mit den 

zur ordnungsgemäßen Entwässerung erforderlichen Einrichtungen zu ver-

sehen. Besteht für die Ableitung des Schmutzwassers in die öffentlichen 

Schmutzwasserbeseitigungsanlagen kein natürliches Gefälle, muss der 

Anschlussberechtigte auf seine Kosten eine Schmutzwasserhebeanlage 

einbauen lassen und betreiben. 

Gaststättenschiffe, Hotelschiffe, Wohnschiffe sowie andere schwimmende 

Einheiten, die mit Aufenthaltsräumen ausgestattet sind und für einen län-

geren Zeitraum an einem bestimmten Liegeplatz festgemacht sind, sind 

(3) Der Anschluss muss innerhalb einer Frist von drei Monaten, nachdem die 

Anschlussberechtigten schriftlich zum Anschluss an die öffentlichen 

Schmutzwasserbeseitigungsanlagen aufgefordert sind, hergestellt werden. 

Alle Anschlussberechtigten haben unverzüglich ihre Grundstücke mit den 

zur ordnungsgemäßen Entwässerung erforderlichen Einrichtungen zu ver-

sehen. Besteht für die Ableitung des Schmutzwassers in die öffentlichen 

Schmutzwasserbeseitigungsanlagen kein natürliches Gefälle, muss der 

Anschlussberechtigte auf seine Kosten eine Schmutzwasserhebeanlage 

einbauen lassen und betreiben. 

Gaststättenschiffe, Hotelschiffe, Wohnschiffe sowie andere schwimmende 

Einheiten, die mit Aufenthaltsräumen ausgestattet sind und für einen län-

geren Zeitraum an einem bestimmten Liegeplatz festgemacht sind, sind 
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auf Verlangen der Stadt an einen in der Nähe befindlichen öffentlichen 

Schmutzwasserkanal anzuschließen, wenn der Anschluss zur ordnungs-

gemäßen Beseitigung des Schmutzwassers erforderlich ist. Die Entschei-

dung hierüber trifft die Stadt. 

auf Verlangen der Stadtdes Eigenbetriebes Abwasserwerk an einen in der 

Nähe befindlichen öffentlichen Schmutzwasserkanal anzuschließen, wenn 

der Anschluss zur ordnungsgemäßen Beseitigung des Schmutzwassers 

erforderlich ist. Die Entscheidung hierüber trifft die Stadtnach pflichtgemä-

ßem Ermessen der Eigenbetrieb Abwasserwerk. 

(4) Werden an Straßen, in denen noch keine zentralen öffentlichen Schmutz-

wasserbeseitigungsanlagen vorhanden sind, Neubauten errichtet oder 

sonstige Nutzungen im Sinne von Absatz 1 vorgenommen, so sind Anla-

gen für einen späteren Anschluss an die öffentlichen Schmutzwasserbe-

seitigungsanlagen vorzubereiten. Das gleich gilt, wenn auf Grundstücken 

vorhandene Entwässerungsanlagen geändert oder neu angelegt werden. 

 

(5) Werden die öffentlichen Schmutzwasserbeseitigungsanlagen nachträglich 

hergestellt, ist das Grundstück unter der Voraussetzung des Absatzes 1 

innerhalb von drei Monaten nach Aufforderung durch die Stadt anzuschlie-

ßen. In Härtefällen kann die Frist ausnahmsweise verlängert werden. 

(5) Werden die öffentlichen Schmutzwasserbeseitigungsanlagen nachträglich 

hergestellt, ist das Grundstück unter der Voraussetzung des Absatzes 1 

innerhalb von drei Monaten nach Aufforderung durch die Stadtden Eigen-

betrieb Abwasserwerk anzuschließen. In Härtefällen kann die Frist aus-

nahmsweise verlängert werden. 

(6) Auf Grundstücken, die an die öffentlichen zentralen Schmutzwasserbesei-

tigungsanlagen angeschlossen sind oder die der Anschlusspflicht unterlie-

gen, dürfen Kleinkläranlagen oder abflusslose Sammelgruben ohne Ge-

nehmigung der Stadt weder eingebaut noch betrieben werden. Sofern eine 

Kleinkläranlage oder eine abflusslose Grube genehmigungskonform ein-

gebaut und betrieben wird, bezieht sich die Anschluss- und Benutzungs-

pflicht auf die ordnungsgemäße Entsorgung im Rahmen der dezentralen 

(6) Auf Grundstücken, die an die öffentlichen zentralen Schmutzwasserbesei-

tigungsanlagen angeschlossen sind oder die der Anschlusspflicht unterlie-

gen, dürfen Kleinkläranlagen oder abflusslose Sammelgruben ohne Ge-

nehmigung der Stadtdes Eigenbetriebes Abwasserwerk weder eingebaut 

noch betrieben werden. Sofern eine Kleinkläranlage oder eine abflusslose 

Grube genehmigungskonform eingebaut und betrieben wird, bezieht sich 



 

18 
 

Ursprungsfassung Änderungen 

Schmutzwasserbeseitigungsanlage insbesondere gemäß des III. und IV. 

Abschnitts dieser Satzung. 

die Anschluss- und Benutzungspflicht auf die ordnungsgemäße Entsor-

gung im Rahmen der dezentralen Schmutzwasserbeseitigungsanlage ins-

besondere gemäß des III. und IV. Abschnitts dieser Satzung. 

(7) Verändert sich die Art und Menge des Schmutzwassers wesentlich, so ha-

ben die Anschlussberechtigten dieses unverzüglich der Stadt schriftlich – 

bei Gefahr im Verzug zunächst auch mündlich – anzuzeigen. Können die 

öffentlichen Schmutzwasserwasserbeseitigungsanlagen die erhöhte 

Schmutzwassermenge nicht aufnehmen oder die erforderliche Reinigung 

nicht durchführen, so wird die Aufnahme dieser  Schmutzwassermenge 

durch die Stadt abgelehnt. Die Aufnahme des Schmutzwassers ist mög-

lich, wenn sich die Anschlussberechtigten bereit erklären, die Kosten für 

die erforderliche Änderung der öffentlichen Schmutzwasserbeseitigungs-

anlagen zu tragen. 

(7) Verändert sich die Art und Menge des Schmutzwassers wesentlich, so ha-

ben die Anschlussberechtigten dieses unverzüglich der Stadtdem Eigen-

betrieb Abwasserwerk schriftlich – bei Gefahr im Verzug zunächst auch 

mündlich – anzuzeigen. Können die öffentlichen Schmutzwasserwasser-

beseitigungsanlagen die erhöhte Schmutzwassermenge nicht aufnehmen 

oder die erforderliche Reinigung nicht durchführen, so behält sich der Ei-

genbetrieb Abwasserwerk vor, die Aufnahme dieser Schmutzwasser-

menge abzulehnen. wird die Aufnahme dieser  Schmutzwassermenge 

durch die Stadt abgelehnt. Die Aufnahme des Schmutzwassers ist mög-

lich, wenn sich die Anschlussberechtigten bereit erklären, die Kosten für 

die erforderliche Änderung der öffentlichen Schmutzwasserbeseitigungs-

anlagen zu tragen. 

(8) Sollte sich während des Betriebes der Grundstücksentwässerungsanlage 

herausstellen, dass ein Fehlanschluss im Sinne des § 4 Absatz 4 dieser 

Satzung vorliegt (Verletzung des Grundsatzes des Trennsystems), so ist 

dieser Fehlanschluss unverzüglich nach der Feststellung zu beseitigen. 

Die Stadt kann die sofortige Außerbetriebnahme des Fehlanschlusses ver-

langen. Die Kosten der Beseitigung des Fehlanschlusses gehen zu Lasten 

des Anschlussberechtigten. 

(8) Sollte sich während des Betriebes der Grundstücksentwässerungsanlage 

herausstellen, dass ein Fehlanschluss im Sinne des § 4 Absatz 4 dieser 

Satzung vorliegt (Verletzung des Grundsatzes des Trennsystems), so ist 

dieser Fehlanschluss unverzüglich nach der Feststellung zu beseitigen. 

Die StadtDer Eigenbetrieb Abwasserwerk kann die sofortige Außerbetrieb-

nahme des Fehlanschlusses verlangen. Die Kosten der Beseitigung des 

Fehlanschlusses gehen zu Lasten des Anschlussberechtigten. 
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§ 6 

Befreiung von der Anschluss- und Benutzungspflicht 

- Schmutzwasser - 

 

(1) Von den Vorschriften dieser Satzung können Ausnahmen und Befreiungen 

zugelassen werden, wenn die Abweichung von den Vorschriften der Sat-

zung mit dem öffentlichen Interesse und den gesetzlichen Bestimmungen 

vereinbar ist, die Betriebssicherheit, die ordnungsgemäße Ableitung, Be-

handlung und Beseitigung des Schmutzwassers nicht beeinträchtigt wird 

und die Anwendung der Vorschriften der Satzung im Einzelfall zu einer 

nicht beabsichtigten Härte führen würde. 

 

Ausnahmen und Befreiungen werden nur auf Zeit oder auf jederzeitigen 

Widerruf erteilt. Sie können mit Bedingungen und Auflagen versehen wer-

den. Die Stadt kann im Einzelfall über die Satzung hinausgehende Anord-

nungen treffen, wenn diese zur betriebssicheren und ordnungsgemäßen 

Ableitung, Behandlung und Beseitigung des Schmutzwassers erforderlich 

ist. 

(1) Von den Vorschriften dieser Satzung können Ausnahmen und Befreiungen 

zugelassen werden, wenn die Abweichung von den Vorschriften der Sat-

zung mit dem öffentlichen Interesse und den gesetzlichen Bestimmungen 

vereinbar ist, die Betriebssicherheit, die ordnungsgemäße Ableitung, Be-

handlung und Beseitigung des Schmutzwassers nicht beeinträchtigt wird 

und die Anwendung der Vorschriften der Satzung im Einzelfall zu einer 

nicht beabsichtigten Härte führen würde. 

 

Ausnahmen und Befreiungen werden nur auf Zeit oder auf jederzeitigen 

Widerruf erteilt. Sie können mit Bedingungen und Auflagen versehen wer-

den. Die StadtDer Eigenbetrieb Abwasserwerk kann im Einzelfall über die 

Satzung hinausgehende Anordnungen treffen, wenn diese zur betriebssi-

cheren und ordnungsgemäßen Ableitung, Behandlung und Beseitigung 

des Schmutzwassers erforderlich ist. 

(2) Ausnahmen, Befreiungen, Bedingungen, Auflagen, zusätzliche Anordnun-

gen, Erklärungen und Vereinbarungen bedürfen zur ihrer Wirksamkeit der 

Schriftform. 

 

(3) Bei Gefahr im Verzuge können sofort notwendige Anordnungen im Einzel-

fall auch mündlich getroffen werden. Sie sind auf Verlangen schriftlich zu 

bestätigen. 
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§ 7 

Anschluss- und Benutzungspflicht 

- Niederschlagswasser - 

 

(1) Jeder Anschlussberechtigte ist verpflichtet, sein Grundstück nach Maß-

gabe dieser Satzung an die öffentlichen Niederschlagswasserbeseiti-

gungsanlagen anzuschließen. Er ist verpflichtet, nach Maßgabe der Best-

immungen dieser Satzung diese Anlage zu benutzen. 

 

(2) Die Anschluss- und Benutzungspflicht für die Anschlussberechtigten in 

den Gebieten, die jeweils zu Trinkwasser-Schutzgebieten im Sinne des 

Landeswassergesetzes M-V bestimmt sind, regelt sich nach der Verord-

nung zur Festsetzung des Trinkwasserschutzgebietes, soweit hier abwei-

chende Regelungen getroffen worden sind. 

 

§ 8 

Befreiung von der Anschluss- und Benutzungspflicht 

- Niederschlagswasser - 

 

(1) Eine Befreiung von der Anschluss- und Benutzungspflicht kann auf Antrag 

durch die Stadt (Abwasserwerk Greifswald) ausgesprochen werden; sie 

wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt. 

(1) Eine Befreiung von der Anschluss- und Benutzungspflicht kann auf Antrag 

durch die Stadt (Abwasserwerk Greifswald) den Eigenbetrieb Abwasser-

werk ausgesprochen werden; sie wird unter dem Vorbehalt des jederzeiti-

gen Widerrufs erteilt. 

(2) Die Befreiung wird nur dann erteilt, wenn Gründe der geordneten Nieder-

schlagswasserbeseitigung oder andere Gründe nicht entgegenstehen. 

(2) Die Befreiung wird kann nur dann erteilt werden, wenn Gründe der geord-

neten Niederschlagswasserbeseitigung oder andere Gründe nicht entge-

genstehen. Dies ist vom Antragsteller nachzuweisen. 
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(3) Ob die Beseitigung des Niederschlagswassers auf einem Grundstück 

möglich ist, ist eine Entscheidung der unteren Wasserbehörde. Diese Ent-

scheidung ist zusammen mit dem Antrag auf Befreiung von der Anschluss- 

und Benutzungspflicht dem Abwasserwerk Greifswald vorzulegen. 

3) Ob die Beseitigung des Niederschlagswassers auf einem Grundstück mög-

lich ist, ist eine Entscheidung der unteren Wasserbehörde. Diese Ent-

scheidung ist zusammen mit dem Antrag auf Befreiung von der An-

schluss- und Benutzungspflicht dem Abwasserwerk Greifswald vorzule-

gen. 

(4) Der Antrag auf Befreiung ist schriftlich beim Abwasserwerk Greifswald ein-

zureichen. § 11 Absatz 4 gilt sinngemäß. Zur Befreiung vom Anschluss an 

die öffentliche Niederschlagswasseranlage sind dem Antrag folgende Un-

terlagen beizufügen: 

a) einfacher Lageplan im Maßstab 1:500 

b) Entwässerungszeichnungen im Maßstab 1:100 

c) Angaben zur Art und Bemessung der Versickerungs-, Verrieselungs- o-

der sonstigen Beseitigungsanlage. 

Im Einzelfall können zur Prüfung des Antrages folgende weitere Unterla-

gen gefordert werden: 

d) Angaben zum höchsten Grundwasserstand auf dem Grundstück und 

zum Bodendurchlässigkeitsbeiwert durch eine fachlich geeignete Per-

son oder Stelle. 

(3) Der Antrag auf Befreiung ist schriftlich beim Eigenbetrieb Abwasserwerk 

Greifswald einzureichen. § 11 Absatz 4 gilt sinngemäß. Zur Befreiung vom 

Anschluss an die öffentliche Niederschlagswasseranlage sind dem Antrag 

folgende Unterlagen beizufügen: 

a) einfacher Lageplan im Maßstab 1:500 

b) Entwässerungszeichnungen im Maßstab 1:100 

c) Angaben zur Art und Bemessung der Versickerungs-, Verrieselungs- o-

der sonstigen Beseitigungsanlage. 

Im Einzelfall können zur Prüfung des Antrages folgende weitere Unterla-

gen gefordert werden: 

d) Angaben zum höchsten Grundwasserstand auf dem Grundstück und 

zum Bodendurchlässigkeitsbeiwert durch eine fachlich geeignete Per-

son oder Stelle. 

e) Erlaubnis oder Bewilligung der Wasserbehörde, soweit diese wasser-

rechtlich zur anderweitigen Beseitigung des Niederschlagswassers er-

forderlich ist. 
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§ 9 

Brauchwassernutzung 
 

(1) Der Anschlussberechtigte hat der Stadt anzuzeigen, wenn er das auf 

Dach- und Hofflächen anfallende Niederschlagswasser ganz oder teil-

weise keiner unmittelbaren Beseitigung, sondern zunächst zur Brauchwas-

sernutzung speichern und einer anschließenden Verwendung im Haushalt 

(z.B. Toilettenspülung oder Waschwasser) zuführen will. Es ist nachzuwei-

sen, dass die Rohrleitungen und sanitären Objekte für Brauchwasser 

keine Verbindung zur Trinkwasserversorgung haben. Die Brauchwasser-

leitungen sind farblich auffällig zu gestalten; Zapfstellen für Brauchwasser 

sind mit einem Schild – Kein Trinkwasser – zu kennzeichnen. 

(1) Der Anschlussberechtigte hat der Stadt dem Eigenbetrieb Abwasserwerk 

schriftlich anzuzeigen, wenn er das auf Dach- und Hofflächen anfallende 

Niederschlagswasser ganz oder teilweise keiner unmittelbaren Beseiti-

gung, sondern zunächst zur Brauchwassernutzung speichern und einer 

anschließenden Verwendung im Haushalt (z.B. Toilettenspülung oder 

Waschwasser) zuführen will. Es ist nachzuweisen, dass die Rohrleitungen 

und sanitären Objekte für Brauchwasser keine Verbindung zur Trinkwas-

serversorgung haben. Die Brauchwasserleitungen sind farblich auffällig zu 

gestalten; Zapfstellen für Brauchwasser sind mit einem Schild – Kein 

Trinkwasser – zu kennzeichnen. 

(2) Die Genehmigung zur Brauchwassernutzung erteilt die Stadt – Abwasser-

werk Greifswald –. Antragstellung und Betrieb der Anlage obliegen dem 

Anschlussberechtigten gem. § 2 Ziffer 11 dieser Satzung. 

(2) Die Genehmigung zur Brauchwassernutzung erteilt die Stadt – Abwasser-

werk Greifswald – der Eigenbetrieb Abwasserwerk. Antragstellung und 

Betrieb der Anlage obliegen dem Anschlussberechtigten im Sinne des 

gem. § 2 Ziffer 11 dieser Satzung. 

(3) Die Genehmigung zur Nutzung der Brauchwasseranlage entbindet nicht 

von der Anschluss- und Benutzungspflicht für die Schmutzwasserbeseiti-

gungsanlage. Die Berechtigung zur Nutzung der öffentlichen Nieder-

schlagswasserbeseitigungsanlagen bleibt im Fall der Brauchwassernut-

zung bestehen. 

 

(4) Die Entsorgung des Brauchwassers erfolgt über die Schmutzwasserlei-

tung. Der Anschlussberechtigte hat auf seine Kosten eine Messeinrichtung 

(4) Die Entsorgung des Brauchwassers erfolgt über die Schmutzwasserlei-

tung. Der Anschlussberechtigte hat auf seine Kosten eine Messeinrich-

tung im Abwasserstrom zu installieren und zu betreiben. oder dDie 
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im Abwasserstrom zu installieren und zu betreiben oder die Schmutzwas-

sergebühren werden nach Maßgabe der Abwassergebührensatzung be-

rechnet. 

Schmutzwassergebühren werden nach Maßgabe der Abwassergebühren-

satzung berechnet. 

(5) Die Stadt übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch den Betrieb ei-

ner Brauchwasseranlage entstehen. Sie ist berechtigt, die Anlage zu kon-

trollieren. 

(5) Die Stadt Der Eigenbetrieb Abwasserwerk übernimmt keine Haftung für 

Schäden, die durch den Betrieb einer Brauchwasseranlage entstehen. Sie 

Er ist berechtigt, die Anlage zu kontrollieren. 

 
§ 10 

Grundstücksbenutzung 

 

(1) Eigentümer sowie dinglich Nutzungsberechtigte haben das Anbringen und 

die Verlegung örtlicher Leitungen für die jeweilige öffentliche Einrichtung 

auf ihrem Grundstück zu dulden, wenn diese an die Einrichtung ange-

schlossen oder anzuschließen ist, in wirtschaftlichem Zusammenhang mit 

der Einrichtung benutzt wird oder wenn die Möglichkeit der Inanspruch-

nahme der Einrichtung für das Grundstück sonst vorteilhaft ist. Diese Dul-

dungspflicht besteht nicht, wenn die Inanspruchnahme des Grundstücks 

die in Satz 1 genannten Personen mehr als erforderlich oder in unzumut-

barer Weise belasten würde. 

 

(2) Der Eigentümer oder dinglich Nutzungsberechtigte ist rechtzeitig über Art 

und Umfang der beabsichtigten Inanspruchnahme des Grundstückes zu 

benachrichtigen. 

 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für öffentliche Verkehrswege und Ver-

kehrsflächen sowie für Grundstücke, die durch Planfeststellung für den 

Bau von öffentlichen Verkehrswegen und Verkehrsflächen bestimmt sind. 

§ 10 § 10 11 
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Grundstücksentwässerungsanlagen Grundstücksentwässerungsanlagen  

(1) Die Grundstücksentwässerungsanlagen sind nach den anerkannten Re-

geln der Technik, insbesondere nach den Vorschriften des Wasserhaus-

haltsgesetzes, des Landeswassergesetzes M-V, der Landesbauordnung 

M-V und den danach erlassenen Verordnungen und sonstigen Bauvor-

schriften sowie nach den Vorschriften dieser Satzung herzustellen, zu un-

terhalten und zu betreiben. 

(1) Die Grundstücksentwässerungsanlagen sind nach den anerkannten Re-

geln der Technik, insbesondere nach den Vorschriften des Wasserhaus-

haltsgesetzes (WHG), des Landeswassergesetzes M-V (LWaG M-V), der 

Landesbauordnung M-V (LBauO M-V) und den danach erlassenen Ver-

ordnungen und sonstigen Bauvorschriften sowie nach den Vorschriften 

dieser Satzung herzustellen, zu unterhalten und zu betreiben. 

(2) Die Grundstücksentwässerungsanlage darf nur nach den geprüften und 

genehmigten Entwässerungsplänen ausgeführt werden. Wird im Einver-

nehmen mit der Stadt eine Änderung durchgeführt, so sind bis zur 

Schlussabnahme Bestandspläne vorzulegen. 

(2) Die Grundstücksentwässerungsanlage darf nur nach den geprüften und 

genehmigten Entwässerungsplänen ausgeführt werden. Wird im Einver-

nehmen mit der Stadt dem Eigenbetrieb Abwasserwerk eine Änderung 

durchgeführt, so sind bis zur Schlussabnahme Bestandspläne vorzulegen. 

(3) Grundstücksentwässerungsanlagen oder Arbeiten gleich welcher Art an 

diesen dürfen nur von Fachbetrieben hergestellt werden, die hierzu eine 

ausreichende Befähigung besitzen. Die Stadt kann den Nachweis der Be-

fähigung fordern. 

(3) Grundstücksentwässerungsanlagen oder Arbeiten gleich welcher Art an 

diesen dürfen nur von Fachbetrieben hergestellt werden, die hierzu eine 

ausreichende Befähigung besitzen. Die Stadt Der Eigenbetrieb Abwasser-

werk kann den Nachweis der Befähigung fordern. 

(4) Grundstücksentwässerungsanlagen sind vom Anschlussberechtigten her-

zustellen, im betriebsfähigen Zustand zu erhalten und zu erneuern. Ab-

flussstörungen sind durch den Anschlussberechtigten zu beseitigen und er 

hat die Kosten dafür zu tragen. Er haftet für alle Schäden und Nachteile, 

die der Stadt infolge mangelhaften Zustandes, satzungswidriger Benut-

zung seiner Grundstücksentwässerungsanlage oder durch Nichteinhaltung 

der Begrenzung des Anschluss- und Benutzungsrechts entstehen. 

(4) Grundstücksentwässerungsanlagen sind vom Anschlussberechtigten her-

zustellen, im betriebsfähigen Zustand zu erhalten und zu erneuern. Ab-

flussstörungen sind durch den Anschlussberechtigten zu beseitigen und er 

hat die Kosten dafür zu tragen. Er haftet für alle Schäden und Nachteile, 

die der Stadt dem Eigenbetrieb Abwasserwerk infolge mangelhaften Zu-

standes, satzungswidriger Benutzung seiner Grundstücksentwässerungs-

anlage oder durch Nichteinhaltung der Begrenzung des Anschluss- und 

Benutzungsrechts entstehen. 
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Im Fall einer Mängelfeststellung sind die Kosten der Überprüfung und die 

der Mängelbeseitigung an den Grundstücksentwässerungsanlagen vom 

Anschlussberechtigten zu tragen. 

Im Fall einer Mängelfeststellung sind die Kosten der Überprüfung und die 

der Mängelbeseitigung an den Grundstücksentwässerungsanlagen vom 

Anschlussberechtigten zu tragen. 

(5) Die Anschlussberechtigten sind verpflichtet, den Beauftragten der Stadt 

die für die Prüfung der Grundstücksentwässerungsanlage erforderlichen 

Auskünfte zu erteilen. 

(5) Die Anschlussberechtigten sind verpflichtet, den Beauftragten der Stadt 

des Eigenbetriebes Abwasserwerk die für die Prüfung der Grundstück-

sentwässerungsanlage erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 

(6) Der Anschlussberechtigte ist verpflichtet, Grundstücksentwässerungsanla-

gen im Einvernehmen mit der Stadt auf seine Kosten anzupassen, wenn 

a) die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährdet wird, 

b) Änderungen oder Erweiterungen an den öffentlichen Abwasseranlagen 

das erforderlich machen, 

c) sich die Abwasserzusammensetzung wesentlich ändert. 

(6) Der Anschlussberechtigte ist verpflichtet, Grundstücksentwässerungsanla-

gen im Einvernehmen mit der Stadt dem Eigenbetrieb Abwasserwerk auf 

seine Kosten anzupassen, wenn 

a) die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährdet wird, 

b) Änderungen oder Erweiterungen an den öffentlichen Abwasseranlagen 

das erforderlich machen, 

c) sich die Abwasserzusammensetzung wesentlich ändert. 

(7)  Bestehende Grundstücksentwässerungsanlagen sind, sofern sie nicht 

den veränderten Vorschriften entsprechen, an diese in einer angemesse-

nen Frist anzupassen. Die Stadt legt im Einzelfall fest, auf welche Weise 

die Anpassung zu erfolgen hat. 

Nicht mehr benutzte Grundstücksentwässerungsanlagen sind unverzüg-

lich zu entfernen oder mit unbelastetem Bodenmaterial zu verfüllen, 

wenn es das Gemeinwohl gebietet. Eine Nutzung der Anlage zur Regen-

wassersammlung ist möglich. Jede bauliche Änderung und Nutzungsän-

derung der Anlage ist der unteren Wasserbehörde mitzuteilen. 

(7)  Bestehende Grundstücksentwässerungsanlagen sind, sofern sie nicht 

den veränderten Vorschriften entsprechen, an diese in einer angemesse-

nen Frist anzupassen. Die Stadt Der Eigenbetrieb Abwasserwerk legt im 

Einzelfall fest, auf welche Weise die Anpassung zu erfolgen hat. 

Nicht mehr benutzte Grundstücksentwässerungsanlagen sind unverzüg-

lich zu entfernen oder mit unbelastetem Bodenmaterial zu verfüllen, 

wenn es das Gemeinwohl gebietet und fachgerecht zu verschließen. 

Eine Nutzung der Anlage zur Regenwassersammlung Niederschlags-

wassersammlung ist möglich. Jede bauliche Änderung und Nutzungsän-

derung der Anlage ist der unteren Wasserbehörde dem Eigenbetrieb Ab-

wasserwerk mitzuteilen. 
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(8)  Revisionsöffnungen sind insbesondere beim Übergang von Fallleitungen 

in Sammel- oder Grundleitungen, bei der Zusammenführung von Sam-

mel- oder Grundleitungen und bei der Richtungsänderung von Grundlei-

tungen einzubauen. 

(8)  Der Anschlussberechtigte hat Übergabeschächte als Kontrollpunkte für 

die Schmutzwasser- und Niederschlagswasserableitung entsprechend 

der DIN 1986 Teil 100 auf seinem Grundstück durch Fachbetriebe her-

stellen zu lassen, nachdem die Anschlusskanäle fertig gestellt sind. 

Revisionsöffnungen sind insbesondere beim Übergang von Fallleitungen 

in Sammel- oder Grundleitungen, bei der Zusammenführung von Sam-

mel- oder Grundleitungen und bei der Richtungsänderung von Grundlei-

tungen einzubauen. 

Übergabeschächte sind maximal 1 m hinter der Grundstücksgrenze auf 

dem Privatgrundstück zu errichten. Bei Schmutzwasser sind Schachtab-

deckungen mit Lüftungsöffnungen einzubauen. 

Sind Übergabeschächte auf den Grundstücken nicht vorhanden, so ha-

ben die Anschlussberechtigten diese nach DIN 1986 durch Fachbetriebe 

herstellen zu lassen. Der Eigenbetrieb Abwasserwerk bestimmt den Zeit-

punkt der Herstellung. 

(9)  Alle Teile der Grundstücksentwässerungsanlage, insbesondere Vorbe-

handlungsanlagen, Abwasserhebeanlagen, Reinigungsschächte, Rück-

stauverschlüsse sowie Zähler müssen jederzeit zugänglich sein. 

(9)  Alle Teile der Grundstücksentwässerungsanlage, insbesondere Vorbe-

handlungsanlagen, Abwasserhebeanlagen, Reinigungsschächte, Überga-

beschächte, Rückstauverschlüsse sowie Zähler müssen jederzeit zugäng-

lich sein. 

(10) Unter der Rückstauebene liegende Räume, Schächte, Schmutz- und Re-

genwasserabläufe müssen nach den technischen Bestimmungen für den 

Bau von Grundstücksentwässerungsanlagen (DIN 1986) gegen Rück-

stau abgesichert sein. Als Höhe der Rückstauebene gilt die Straßenober-

fläche vor dem Grundstück. Die Grundstücksentwässerungsanlagen, die 

(10) Nur uUnter der Rückstauebene liegende Räume, Schächte, Schmutz- 

und Regenwasserabläufe müssen nach den technischen Bestimmungen 

für den Bau von Grundstücksentwässerungsanlagen (DIN 1986) gegen 

Rückstau abgesichert sein. Als Höhe der Rückstauebene gilt die Straßen-

oberfläche vor dem Grundstück. Die Grundstücksentwässerungsanlagen, 
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unter der Rückstauebene liegen, sind nach Maßgabe der DIN 12056 in 

Verbindung mit DIN 1986 Teil 100 zu sichern. 

die unter der Rückstauebene liegen, sind nach Maßgabe der DIN 12056 in 

Verbindung mit DIN 1986 Teil 100 zu sichern. 

(11) Ein Wechsel in der Person des Anschlussberechtigten ist der Stadt un-

verzüglich schriftlich mitzuteilen. Diese Pflicht gilt für den alten wie den 

neuen Anschlussberechtigten gleichermaßen. 

(11) Auf der Grundlage dieser Satzung erlassene Bescheide ergehen grund-

stücksbezogen. Ein Wechsel in der Person des Anschlussberechtigten 

ist der Stadt dem Eigenbetrieb Abwasserwerk unverzüglich schriftlich 

mitzuteilen. Diese Pflicht gilt für den alten wie den neuen Anschlussbe-

rechtigten gleichermaßen. 

(12) Beauftragten der Stadt ist entsprechend §§ 40, 90 und 91 Landeswasser-

gesetzes M-V zur Überwachung der Grundstücksentwässerungsanla-

gen, zur Entsorgung von Abwasser, Fäkalschlamm oder Abscheider- 

und Schlammfanginhalten, zur Beseitigung von Störungen und zur Prü-

fung, ob die Vorschriften dieser Satzung befolgt werden, ungehindert Zu-

tritt zu allen Anlagenteilen des Grundstückes zu gewähren. Den Anord-

nungen der Beauftragten der Stadt ist zu folgen. 

(12) Beauftragten der Stadt des Eigenbetriebes Abwasserwerk ist entspre-

chend §§ 40, und 90 91 Landeswassergesetzes M-V (LWaG M-V) in 

Verbindung mit § 101 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) zur Überwachung 

der Grundstücksentwässerungsanlagen, zur Entsorgung von Abwasser, 

Fäkalschlamm oder Abscheider- und Schlammfanginhalten, zur Beseiti-

gung von Störungen und zur Prüfung, ob die Vorschriften dieser Satzung 

befolgt werden, ungehindert Zutritt zu allen Anlagenteilen des Grundstü-

ckes zu gewähren. Den Anordnungen der Beauftragten der Stadt des Ei-

genbetriebes Abwasserwerk ist zu folgen. 

(13) Der Anschlussberechtigte hat der Stadt die Druckdichtigkeit und die 

Funktionsfähigkeit seiner Grundstücksentwässerungsanlagen bei Ablei-

tung von rein häuslichem Abwasser vor Inbetriebnahme, nach einer we-

sentlichen Änderung und bei Verdacht einer Grundwassergefährdung 

auf eigene Kosten nachzuweisen. Eine optische Überprüfung (TV-In-

spektion) ist in diesem Falle ausreichend. Für Anlagen zur Ableitung von 

gewerblichem Abwasser ist eine Druckprüfung nach DIN EN 1610 erfor-

(13) Der Anschlussberechtigte hat der Stadt dem Eigenbetrieb Abwasserwerk 

die Druckdichtigkeit und die Funktionsfähigkeit seiner Grundstücksent-

wässerungsanlagen bei Ableitung von rein häuslichem Abwasser vor In-

betriebnahme, nach einer wesentlichen Änderung und bei Verdacht einer 

Grundwassergefährdung auf eigene Kosten nachzuweisen. Eine opti-

sche Überprüfung (TV-Inspektion) ist in diesem Falle ausreichend. Für 

Anlagen zur Ableitung von gewerblichem Abwasser ist eine Druckprü-
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derlich. Die Dichtigkeitsprüfung für Abwasseranlagen zur Ableitung ge-

werblicher Abwässer ist gemäß Selbstüberwachungsverordnung M-V 

alle 10 Jahre zu wiederholen. 

Die Abwasserrohre gelten bei einer TV-Inspektion als dicht, wenn keine 

sichtbaren Schäden festgestellt wurden. Sichtbare Schäden sind zu be-

seitigen; anschließend ist die Rohrleitung erneut mit der Kamera zu 

überprüfen. 

Die Dichtigkeitsprüfungen von Fettabscheideranlagen und Leichtflüssig-

keitsabscheideranlagen sind nach den Bestimmungen des § 17 Abs. 4 

bzw. Abs. 5 dieser Satzung durchzuführen. Dichtigkeitsprüfungen sind 

nur von Fachleuten durchzuführen, die ihre Befähigung sowie die Eig-

nung der eingesetzten Geräte nachgewiesen haben. Die Stadt behält 

sich vor, diese Überprüfungen auf Kosten des Anschlussberechtigten 

selbst vorzunehmen, wenn dieser der Nachweispflicht nach Aufforderung 

und Fristsetzung nicht nachkommt. Die Stadt behält sich weiterhin vor, 

stichprobenartige Kontrollen dieser Überprüfungen vorzunehmen. Sofern 

hierdurch Mängel festgestellt werden, hat der Anschlussberechtigte 

diese unverzüglich zu beseitigen sowie die Kosten dieser Kontrollunter-

suchung zu tragen. 

fung nach DIN EN 1610 erforderlich. Die Dichtigkeitsprüfung für Abwas-

seranlagen zur Ableitung gewerblicher Abwässer ist gemäß Selbstüber-

wachungsverordnung M-V alle 10 Jahre zu wiederholen. 

Die Abwasserrohre gelten bei einer TV-Inspektion als dicht, wenn keine 

sichtbaren Schäden festgestellt wurden. Sichtbare Schäden sind zu be-

seitigen; anschließend ist die Rohrleitung erneut mit der Kamera zu 

überprüfen. 

Die Dichtigkeitsprüfungen von Fettabscheideranlagen und Leichtflüssig-

keitsabscheideranlagen sind nach den Bestimmungen des § 178 Abs. 4 

bzw. Abs. 5 dieser Satzung durchzuführen. Dichtigkeitsprüfungen sind 

nur von Fachleuten durchzuführen, die ihre Befähigung sowie die Eig-

nung der eingesetzten Geräte nachgewiesen haben. Die Stadt Der Ei-

genbetrieb Abwasserwerk behält sich vor, diese Überprüfungen auf Kos-

ten des Anschlussberechtigten selbst vorzunehmen, wenn dieser der 

Nachweispflicht nach Aufforderung und Fristsetzung nicht nachkommt. 

Die Stadt Der Eigenbetrieb Abwasserwerk behält sich weiterhin vor, 

stichprobenartige Kontrollen dieser Überprüfungen vorzunehmen. Sofern 

hierdurch Mängel festgestellt werden, hat der Anschlussberechtigte 

diese unverzüglich zu beseitigen sowie die Kosten dieser Kontrollunter-

suchung zu tragen. 

 
(14) Drainagen sind grundstücksbezogene Anlagen und vom Grundstücksei-

gentümer zu unterhalten. 
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§ 11 

Genehmigungsantrag und -verfahren 

§ 112 

Genehmigungsantrag und -verfahren 

(1) Der Anschluss an die öffentlichen Abwasseranlagen bedarf der Genehmi-

gung. Genehmigungspflichtig sind darüber hinaus insbesondere: 

a) die Benutzung der öffentlichen Schmutzwasseranlage; 

b) die Einleitung von Niederschlagswasser in die Niederschlagswasseran-

lage;  

c) die wesentliche Änderungen der Abwassermenge oder Abwasserzu-

sammensetzung; 

d) die Herstellung und Änderung von Grundstücksentwässerungsanlagen 

oberhalb der Rückstauebene, durch die gewerbliche oder andere nicht-

häusliche Abwässer eingeleitet werden sollen;  

e) die Einleitung von Abwasser aus der Fassadenreinigung in die 

Schmutzwasserkanalisation; 

f) die Änderung von Grundstücksentwässerungsanlagen, die eine Verle-

gung von Grundleitungen nach DIN 1986 erfordern; 

g) Maßnahmen, für die diese Satzung oder sonstige Rechtsvorschriften 

ein Genehmigungsbedürfnis feststellen. 

(1) Der Anschluss an die öffentlichen Abwasseranlagen bedarf der Genehmi-

gung. Genehmigungspflichtig sind darüber hinaus insbesondere: 

a) die Benutzung der öffentlichen Schmutzwasseranlage; 

b) die Einleitung von Niederschlagswasser in die Niederschlagswasseran-

lage;  

c) die wesentlichen Änderungen der Abwassermenge oder Abwasserzu-

sammensetzung; 

d) die Herstellung und Änderung von Grundstücksentwässerungsanlagen 

oberhalb der Rückstauebene, durch die gewerbliche oder andere nicht-

häusliche Abwässer eingeleitet werden sollen;  

e) die Einleitung von Abwasser aus der Fassadenreinigung in die 

Schmutzwasserkanalisation; 

f) die Änderung von Grundstücksentwässerungsanlagen, die eine Verle-

gung von Grundleitungen nach DIN 1986 erfordern; 

g) Maßnahmen, für die diese Satzung oder sonstige Rechtsvorschriften 

ein Genehmigungsbedürfnis feststellen. 

(2) Der Antrag auf Genehmigung ist bei der Stadt mindestens 4 Wochen vor 

dem geplanten Herstellungsbeginn der Grundstücksentwässerungsanlage 

schriftlich einzureichen. In den Fällen des § 5 dieser Satzung (Anschluss 

an die zentrale Schmutzwasserbeseitigungsanlage) ist der Antrag spätes-

tens einen Monat nach der Aufforderung zum Anschluss vorzulegen. 

(2) Der Antrag auf Genehmigung ist bei der Stadt dem Eigenbetrieb Abwas-

serwerk mindestens 4 Wochen 1 Monat vor dem geplanten Herstellungs-

beginn der Grundstücksentwässerungsanlage schriftlich einzureichen. In 

den Fällen des § 5 dieser Satzung (Anschluss an die zentrale Schmutz-

wasserbeseitigungsanlage) ist der Antrag spätestens einen Monat nach 

der Aufforderung zum Anschluss vorzulegen. 
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(3) Der Antrag zur Erteilung einer Genehmigung muss mindestens enthalten: 

a) Name und Anschrift des Bauherrn, 

b) Name und Anschrift des Entwurfsverfassers, 

c) Name und Anschrift des Unternehmers oder der Vertreter, 

d) Bezeichnung des Grundstückes nach Lage, Hausnummer, Grundbuch 

und Liegenschaftskataster, 

e) Bezeichnung der Baumaßnahme, 

f) Baugenehmigung mit Datum und Aktenzeichen, 

g) Angabe der Herstellungskosten. 

 

Dem Antrag auf Genehmigung sind folgende Unterlagen beizufügen.  

1. Erläuterungsbericht mit 

a) einer Beschreibung des Vorhabens und seiner Nutzung; 

b) Angaben über Größe und Befestigungsart der Hofflächen; 

 

2. bei Grundstücksentwässerungsanlagen mit Vorbehandlungsanlagen für 

nichthäusliche Abwässer 

a) Beschreibung des Betriebes nach Art und Umfang der Produktion; 

b) Angaben über Menge und Beschaffenheit des Abwassers; 

c) Funktionsbeschreibung der Vorbehandlungsanlage; 

d) Angaben über Behandlung und Verbleib von anfallenden Rückständen 

(z.B. Schlämme, Feststoffe, Leichtstoffe); 

e) Anfallstelle des Abwassers im Betrieb; 

f) Angaben über Sicherheits- und Kontrolleinrichtungen und über die Vor-

sorge für Störfälle; 

 



 

31 
 

Ursprungsfassung Änderungen 

3. einen mit Nordpfeil versehenen Lageplan des anzuschließenden Grundstü-

ckes im Maßstab nicht kleiner als 1:500 mit folgenden Angaben: 

a) Name des Eigentümers, Nutzers oder Antragstellers; 

b) Straße und Hausnummer; 

c) Gebäude und befestigte Flächen, Art der Befestigung; 

d) Grundstücks- und Eigentumsgrenze, Flur- und Flurstücksnummer; 

e) Lage der Grundstücksentwässerungskanäle; 

g) Gewässer, soweit vorhanden oder geplant; 

h) in der Nähe der Abwasserleitung vorhandener Baumbestand; 

3. einen mit Nordpfeil versehenen Lageplan des anzuschließenden Grundstü-

ckes im Maßstab nicht kleiner als 1:500 mit folgenden Angaben: 

a) Name des Eigentümers, Nutzers oder Antragstellers; 

b) Straße und Hausnummer; 

c) Gebäude und befestigte Flächen, Art der Befestigung; 

d) Grundstücks- und Eigentumsgrenze, Flur- und Flurstücksnummer; 

e) Lage der Grundstücksentwässerungskanäle; 

g) f) Gewässer, soweit vorhanden oder geplant; 

h) g) in der Nähe der Abwasserleitung vorhandener Baumbestand; 

4. Grundrisse des Kellers und der Geschosse im Maßstab 1:100, soweit dies 

zur Darstellung der Grundstücksentwässerungsanlage erforderlich ist. Die 

Grundrisse müssen insbesondere die Bestimmung der einzelnen Räume 

und sämtliche in Frage kommenden Einläufe sowie die Ableitung unter An-

gabe der lichten Weite und des Materials erkennen lassen, ferner die Ent-

lüftung der Leitungen und die Lage etwaiger Absperrschieber, Rückstau-

verschlüsse und Hebeanlagen; 

 

5. bei Abwasser, für das in der Abwasserverordnung Anforderungen für den 

Ort des Anfalls oder vor seiner Vermischung festgelegt sind, die Entschei-

dung der zuständigen Wasserbehörde; 

 

6. - einen Schnittplan im Maßstab 1:50 oder 1:100 durch die Fall- und Entlüf-

tungsleitungen des Gebäudes mit den Entwässerungsobjekten; 
6. - einen Schnittplan im Maßstab 1:50 oder 1:100 durch die Fall- und Entlüf-

tungsleitungen des Gebäudes mit den Entwässerungsobjekten; 
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- einen Längsschnitt durch die Grundleitung und durch die Revisions-

schächte mit Angabe der Höhenmaße des Grundstücks und der Sohlen-

höhe im Verhältnis zur Straße, bezogen auf Normalnull (m NN); 

- einen Längsschnitt durch die Grundleitung und durch die RevisionsÜber-

gabeschächte mit Angabe der Höhenmaße des Grundstücks und der Soh-

lenhöhe im Verhältnis zur Straße, bezogen auf DHHN 2016 (Deutsches 

Haupthöhennetz) Normalnull (m NN); 

7. Schmutzwasserleitungen sind mit ausgezogenen und Niederschlagswas-

serleitungen mit gestrichelten Linien darzustellen. Später auszuführende 

Leitungen sind zu punktieren. 

Folgende Farben sind dabei zu verwenden: 

für vorhandene Anlagen         schwarz 

für neue Anlagen                    rot 

für abzubrechende Anlagen   gelb 

Die für Prüfvermerke bestimmte grüne Farbe darf nicht verwendet werden. 

7. Schmutzwasserleitungen sind mit ausgezogenen und Niederschlagswas-

serleitungen mit gestrichelten Linien darzustellen. Später auszuführende 

Leitungen sind zu punktieren sind zu beschriften. 

Folgende Farben sind dabei zu verwenden: 

für vorhandene Anlagen         schwarz 

für neue Anlagen                    rot 

für abzubrechende Anlagen   gelb 

Die für Prüfvermerke bestimmte grüne Farbe darf nicht verwendet werden. 

8.  - Berechnung der Grundstücksentwässerungsanlage nach DIN 1986; 

- Bemessung von geplanten Leichtflüssigkeitsabscheideranlagen nach 

DIN EN 858-2; -  

- Bemessung von Fettabscheideranlagen nach DIN EN 1825-2 und 

- von anderen Abwasservorbehandlungsanlagen entsprechend den fach-

technischen Richtlinien im jeweiligen Einzelfall. Für Grundstücke mit 

Kleinkläranlagen ist die DIN 4261 zu beachten. 

 

9. Versickerungsanlagen für Niederschlagswasser sind durch gesonderte 

Bauzeichnungen darzustellen. 
 

10. bei Grundstücken, von denen nichthäusliche Abwasser eingeleitet wird 

(z.B. Gewerbe- und Industriebetriebe), ist eine Beschreibung des Betrie-
10. bei Grundstücken, von denen nichthäusliche Abwasser eingeleitet wird 

(z.B. Gewerbe- und Industriebetriebe), ist eine Beschreibung des Betriebes 
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bes nach Art und Umfang der Produktion und eine Beschreibung des Ab-

wassers nach Anfallstelle, Zusammensetzung und Menge beizufügen. Die 

vorgesehene Behandlung, Sicherheits- und Kontrolleinrichtungen und die 

Vorsorge für Störfälle ist anzugeben. 

nach Art und Umfang der Produktion und eine Beschreibung des Abwassers 

nach Anfallstelle, Zusammensetzung und Menge beizufügen. Die vorgese-

hene Behandlung, Sicherheits- und Kontrolleinrichtungen und die Vorsorge 

für Störfälle ist anzugeben sind aufzuführen. 

(4) Die Stadt kann weitere Unterlagen fordern, wenn diese zur Beurteilung der 

Grundstücksentwässerungsanlage erforderlich sind. Die Stadt erteilt auf 

Antrag Auskünfte über Höhe und Lage der Straßenkanäle. Eine Haftung 

für die Richtigkeit der erteilten Auskünfte ist ausgeschlossen. Der Antrag-

steller ist verpflichtet, sich über die Höhe und Lage anderer Leitungen 

Auskunft einzuholen. 

(4) Die Stadt Der Eigenbetrieb Abwasserwerk kann weitere Unterlagen for-

dern, wenn diese zur Beurteilung der Grundstücksentwässerungsanlage 

erforderlich sind. Die Stadt Der Eigenbetrieb Abwasserwerk erteilt auf An-

trag Auskünfte über Höhe und Lage der Straßenkanäle. Eine Haftung für 

die Richtigkeit der erteilten Auskünfte ist ausgeschlossen. Der Antragstel-

ler ist verpflichtet, sich über die Höhe und Lage anderer Leitungen Aus-

kunft einzuholen. 

(5) Werden die Erfordernisse dieser Satzung sowie aller sonstigen einschlägi-

gen Rechtsvorschriften eingehalten, erteilt die Stadt die beantragte Ge-

nehmigung. Die Stadt entscheidet, in welcher Weise das Grundstück an-

zuschließen ist. Sie kann Untersuchungen der Abwasserbeschaffenheit 

sowie eine Begutachtung der Grundstücksentwässerungsanlagen durch 

Sachverständige verlangen, sofern das zur Entscheidung über den Ge-

nehmigungsantrag erforderlich erscheint. Die Kosten haben die An-

schlussberechtigten zu tragen. 

(5) Werden die Erfordernisse dieser Satzung sowie aller sonstigen einschlägi-

gen Rechtsvorschriften eingehalten, erteilt die Stadt der Eigenbetrieb Ab-

wasserwerk die beantragte Genehmigung. Die Stadt Der Eigenbetrieb Ab-

wasserwerk entscheidet, in welcher Weise das Grundstück anzuschließen 

ist. Sie Er kann Untersuchungen der Abwasserbeschaffenheit sowie eine 

Begutachtung der Grundstücksentwässerungsanlagen durch Sachver-

ständige verlangen, sofern das zur Entscheidung über den Genehmi-

gungsantrag erforderlich erscheint. Die Kosten haben die Anschlussbe-

rechtigten zu tragen. 

(6) Die Genehmigung wird ungeachtet bestehender Rechte Dritter erteilt und 

lässt diese unberührt. Das gilt auch für oder gegen die Rechtsnachfolge 

(6) Die Genehmigung wird ungeachtet bestehender Rechte Dritter erteilt und 

lässt diese unberührt. Das gilt auch für oder gegen die Rechtsnachfolge 

der Anschlussberechtigten. Die Stadt Der Eigenbetrieb Abwasserwerk 
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der Anschlussberechtigten. Die Stadt kann die Genehmigung unter Bedin-

gungen und Auflagen erteilen. Die Genehmigung wird unter dem Vorbe-

halt des jederzeitigen Widerrufs erteilt und kann zeitlich begrenzt sein. 

kann die Genehmigung unter Bedingungen und Auflagen erteilen. Die Ge-

nehmigung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt 

und kann zeitlich begrenzt sein. 

(7) Vor der Erteilung der Genehmigung darf mit der Ausführung oder Ände-

rung der Grundstücksentwässerungsanlage nur begonnen werden, wenn 

und soweit die Stadt ihr Einverständnis schriftlich gegeben hat. 

(7) Vor der Erteilung der Genehmigung darf mit der Ausführung oder Ände-

rung der Grundstücksentwässerungsanlage nur begonnen werden, wenn 

und soweit die Stadt der Eigenbetrieb Abwasserwerk ihr sein Einverständ-

nis schriftlich gegeben hat. 

(8) Die Genehmigung erlischt, wenn innerhalb von zwei Jahren nach ihrer Er-

teilung mit der Ausführung der Grundstücksentwässerungsanlage nicht 

begonnen oder wenn die Ausführung zwei Jahre unterbrochen worden ist. 

 

(9) Die Genehmigung nach dieser Satzung ersetzt nicht Erlaubnisse oder Ge-

nehmigungen, die nach anderen Rechtsvorschriften erforderlich sind. 
 

§ 12 

Sonstige Anzeige- und Antragspflichten 

§ 123 

Sonstige Anzeige- und Antragspflichten 

(1) Für sonstige Anzeige- und Antragspflichten nach dieser Satzung gelten 

die Regelungen des § 11 entsprechend. 

(1) Für sonstige Anzeige- und Antragspflichten nach dieser Satzung gelten 

die Regelungen des § 112 entsprechend. 

(2) Jede Änderung bestehender Grundstücksentwässerungsanlagen ist der 

Stadt schriftlich mitzuteilen. Die Stadt entscheidet dann unter Berücksichti-

gung von Art und Umfang, ob eine Änderungsgenehmigung erforderlich 

ist. 

(2) Jede Änderung bestehender Grundstücksentwässerungsanlagen ist der 

Stadt dem Eigenbetrieb Abwasserwerk schriftlich mitzuteilen. Die Stadt 

Der Eigenbetrieb Abwasserwerk entscheidet dann unter Berücksichtigung 

von Art und Umfang, ob eine Änderungsgenehmigung erforderlich ist. 

(3) Es wird darauf hingewiesen, dass neben Entscheidungen auf Grundlage 

dieser Satzung regelmäßig insbesondere eine Beteiligung der unteren 
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Wasserbehörde erforderlich ist. Anzeige-, Genehmigungs-, Erlaubnis-, Be-

willigungspflichten und sonstige wasserrechtliche Erfordernisse bleiben 

von dieser Satzung unberührt. 

§ 13 

Abnahme 

§ 134 

Abnahme 

(1) Der Baubeginn und die Fertigstellung der Grundstücksentwässerungsanla-

gen sind der Stadt rechtzeitig – mindestens drei Tage vorher – schriftlich 

anzuzeigen. Alle Anlagen und Einrichtungen, die der Genehmigung nach § 

11 Absatz 1 bedürfen, werden durch die Stadt abgenommen, Anlagen und 

Einrichtungen, die einer Beteiligung der unteren Wasserbehörde gemäß § 

12 Abs. 3 bedürfen, einschließlich Vorbehandlungsanlagen für nichthäusli-

che Abwässer werden durch die jeweils zuständige Wasserbehörde abge-

nommen. Bis zur Abnahme dürfen Rohrleitungen nicht verfüllt werden. 

(1) Der Baubeginn und die Fertigstellung der Grundstücksentwässerungsanla-

gen sind der Stadt dem Eigenbetrieb Abwasserwerk rechtzeitig – mindes-

tens drei Tage vorher – schriftlich anzuzeigen. Alle Anlagen und Einrich-

tungen, die der Genehmigung nach § 112 Absatz 1 bedürfen, werden 

durch die Stadt den Eigenbetrieb Abwasserwerk abgenommen, Anlagen 

und Einrichtungen, die einer Beteiligung der unteren Wasserbehörde ge-

mäß § 123 Abs. 3 bedürfen, einschließlich Vorbehandlungsanlagen für 

nichthäusliche Abwässer werden durch die jeweils zuständige Wasserbe-

hörde abgenommen. Bis zur Abnahme dürfen Rohrleitungen nicht verfüllt 

werden 

(2) Grundstücksentwässerungsanlagen dürfen erst nach ihrer Abnahme durch 

die Stadt bzw. durch die zuständige Wasserbehörde in Betrieb genommen 

werden. Über die Abnahme wird ein Protokoll ausgestellt. Werden bei der 

Abnahme bauliche Mängel festgestellt, so sind diese von den Anschluss-

berechtigten auf deren Kosten innerhalb der gestellten Frist zu beseitigen. 

Bei Beanstandungen kann die Abnahme abgelehnt werden. 

(2) Grundstücksentwässerungsanlagen dürfen erst nach ihrer Abnahme durch 

die Stadt den Eigenbetrieb Abwasserwerk bzw. durch die zuständige Was-

serbehörde in Betrieb genommen werden. Über die Abnahme wird ein 

Protokoll ausgestellt. Werden bei der Abnahme bauliche Mängel festge-

stellt, so sind diese von den Anschlussberechtigten auf deren Kosten in-

nerhalb der gestellten Frist zu beseitigen. Bei Beanstandungen kann die 

Abnahme abgelehnt werden. 
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(3) Die Kosten für Erschwernisse bei der Abnahme, die durch einen zusätzli-

chen Aufwand entstehen, wie z.B. Wiederholung der Abnahme bei Bean-

standungen, sind von den Anschlussberechtigten zu tragen. 

 

§ 14 

Benutzungsbedingungen 

§ 145 

Benutzungsbedingungen 

(1) In die öffentlichen Abwasseranlagen dürfen Stoffe nicht (siehe Absatz 2) 

oder erst nach Vorbehandlung (siehe Absatz 3) eingeleitet werden, die: 

a) das in der Anlage beschäftigte Personal gefährden oder gesundheitlich 

beeinträchtigen; 

b) die Einrichtungen der öffentlichen Abwasseranlagen in ihrem Bestand 

oder Betrieb nachteilig beeinflussen; 

c) die Kanalisation verstopfen, zu Ablagerungen führen können oder er-

härten können; 

d) wegen der Besorgnis einer Giftigkeit, Langlebigkeit, Anreicherungsfä-

higkeit oder erbgutverändernden Wirkung als gefährlich zu bewerten 

sind; 

e) giftige, feuergefährliche, explosive oder übel riechende Dämpfe oder 

Gase bilden; 

f) die Vorfluter über das zulässige Maß hinaus belasten oder sonst nach-

teilig verändern können; 

g) die Abwasserreinigung, die Schlammbehandlung, die Schlammbeseiti-

gung oder die Schlammverwertung über das allgemeine Maß hinaus 

erschweren. 

(1) In die öffentlichen Abwasseranlagen dürfen Stoffe nicht (siehe Absatz 2) 

oder erst nach Vorbehandlung (siehe Absatz 3) eingeleitet werden, die: 

a) das in der Anlage beschäftigte Personal gefährden oder gesundheitlich 

beeinträchtigen; 

b) die Einrichtungen der öffentlichen Abwasseranlagen in ihrem Bestand 

oder Betrieb nachteilig beeinflussen; 

c) die Kanalisation verstopfen, zu Ablagerungen führen können oder er-

härten können; 

d) wegen der Besorgnis einer Giftigkeit, Langlebigkeit, Anreicherungsfä-

higkeit oder erbgutverändernden Wirkung als gefährlich zu bewerten 

sind; 

e) giftige, feuergefährliche, explosive oder übelriechende Dämpfe oder 

Gase bilden; 

f) die Vorfluter über das zulässige Maß hinaus belasten oder sonst nach-

teilig verändern können; 

g) die Abwasserreinigung, die Schlammbehandlung, die Schlammbeseiti-

gung oder die Schlammverwertung über das allgemeine Maß hinaus 

erschweren. 
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Sind derartige Gefährdungen oder Beeinträchtigungen zu befürchten, 

kann die Stadt die Einleitung des Abwassers in die öffentlichen Abwasser-

anlagen untersagen oder von einer Vorbehandlung an der Abwasseranfall-

stelle oder von anderen geeigneten Maßnahmen abhängig machen.  

Sind derartige Gefährdungen oder Beeinträchtigungen zu befürchten, 

kann die Stadt der Eigenbetrieb Abwasserwerk die Einleitung des Abwas-

sers in die öffentlichen Abwasseranlagen untersagen oder von einer Vor-

behandlung an der Abwasseranfallstelle oder von anderen geeigneten 

Maßnahmen abhängig machen.  

(2) In die öffentlichen Abwasseranlagen dürfen z.B. folgende Stoffe gemäß 

Abs. 1 nicht eingeleitet werden: 

Sand, Schutt, Schlacke, Glas, Asche, Kehricht, Müll, Textilien, Fasern, 

Kunststofffolien, Altpapier, Pappe, Kunstharz, Zement, Kalkhydrat, Gips, 

Mörtel, Bitumen, Teer, Lacke, Jauche, Gülle, Silagesickersaft, Rückstände 

aus Chemietoiletten, Schwefelwasserstoff, Arzneimittel, Küchen- und 

Schlachtabfälle, Pestizide, Fotobleichbäder, Fotoentwickler, Fotofixierer, 

Schwefeldioxid, Schlämme aus Neutralisations- Entgiftungs- und sonsti-

gen Abwasserbehandlungsanlagen sowie aus Grundstückskläranlagen. 

 

(3) Abwasser mit Inhaltsstoffen bestimmter Art darf nur nach Vorbehandlung 

in öffentliche Abwasseranlagen eingeleitet werden. Hierzu gehören z.B.: 

Salze von Schwermetallen, Kohlenwasserstoffe (Benzin, Dieselkraftstoff, 

Heizöl u.a.), halogenierte Kohlenwasserstoffe, Lösungsmittel, tierische und 

pflanzliche Öle und Fette, Säuren und Laugen, Suspensionen, Emulsio-

nen, infektiöse Stoffe und gentechnisch verändertes Material, radioaktive 

Stoffe. 

 

(3) Abwasser mit Inhaltsstoffen bestimmter Art darf nur nach Vorbehandlung 

in öffentliche Abwasseranlagen eingeleitet werden. Hierzu gehören z.B.: 

Salze von Schwermetallen, Kohlenwasserstoffe (Benzin, Dieselkraftstoff, 

Heizöl u.a.), halogenierte Kohlenwasserstoffe, Lösungsmittel, tierische und 

pflanzliche Öle und Fette, Säuren und Laugen, Suspensionen, Emulsio-

nen, infektiöse Stoffe und gentechnisch verändertes Material, radioaktive 

Stoffe. 

 



 

38 
 

Ursprungsfassung Änderungen 

Beim genehmigungspflichtigen Umgang mit radioaktiven Stoffen ersetzt 

die Genehmigung nach der Strahlenschutzverordnung die satzungsrechtli-

che Erlaubnis, wenn sie im Einvernehmen mit der Stadt erteilt wird. 

Beim genehmigungspflichtigen Umgang mit radioaktiven Stoffen ersetzt die 

Genehmigung nach der Strahlenschutzverordnung die satzungsrechtliche Er-

laubnis, wenn sie im Einvernehmen mit der Stadt dem Eigenbetrieb Abwas-

serwerk erteilt wird. 

(4) Abwasser darf nur unter Einhaltung der im Anhang I genannten Mindest-

anforderungen in öffentliche Abwasseranlagen eingeleitet werden. Der An-

hang I ist Bestandteil dieser Satzung. 

 

Die Mindestanforderungen gelten auch dann als eingehalten, wenn die Er-

gebnisse der letzten fünf im Rahmen der kommunalen Überwachung 

durchgeführten Überprüfungen in vier Fällen die Mindestanforderungen 

nicht überschreiten und kein Ergebnis diese Mindestanforderungen um 

mehr als 100 % übersteigt. Die Überprüfungen, die länger als drei Jahre 

zurückliegen, bleiben dabei unberücksichtigt. 

(4) Abwasser darf nur unter Einhaltung der im Anhang I genannten Mindest-

anforderungen Grenzwerte in öffentliche Abwasseranlagen eingeleitet 

werden. Der Anhang I ist Bestandteil dieser Satzung. 

 

Die Mindestanforderungen gelten auch dann als eingehalten, wenn die Er-

gebnisse der letzten fünf im Rahmen der kommunalen Überwachung 

durchgeführten Überprüfungen in vier Fällen die Mindestanforderungen 

nicht überschreiten und kein Ergebnis diese Mindestanforderungen um 

mehr als 100 % übersteigt. Die Überprüfungen, die länger als drei Jahre 

zurückliegen, bleiben dabei unberücksichtigt. 

(5) Die Mindestanforderungen des Anhanges I gelten an der Abwasseranfall-

stelle, wenn keine Abwasservorbehandlung erfolgt oder am Ablauf der Ab-

wasservorbehandlungsanlage vor einer Vermischung mit anderen Be-

triebsabwässern. 

(5) Die Mindestanforderungen Grenzwerte des Anhanges I gelten an der Ab-

wasseranfallstelle, wenn keine Abwasservorbehandlung erfolgt oder am 

Ablauf der Abwasservorbehandlungsanlage vor einer Vermischung mit an-

deren Betriebsabwässern. 
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(6) Die Stadt ist berechtigt, höhere Anforderungen an die Einleitung von nicht-

häuslichem Abwasser zu stellen. Sie kann eine Vorbehandlung und Rück-

haltung verlangen. Ausnahmen von den Einleitungsverboten nach Absatz 

2 bis 4 können auf Antrag genehmigt werden, wenn dieses für den Betrieb 

der öffentlichen Abwasseranlagen unbedenklich ist. Die Ausnahmerege-

lung kann jederzeit widerrufen werden. 

(6) Die Stadt Der Eigenbetrieb Abwasserwerk ist berechtigt, höhere Anforde-

rungen an die Einleitung von nichthäuslichem Abwasser zu stellen. Sie Er 

kann eine Vorbehandlung und Rückhaltung verlangen. Ausnahmen von 

den Einleitungsverboten nach Absatz 2 bis 4 können auf Antrag geneh-

migt werden, wenn dieses für den Betrieb der öffentlichen Abwasseranla-

gen unbedenklich ist. Die Ausnahmeregelung kann jederzeit widerrufen 

werden. 

(7) Es ist unzulässig, entgegen dem Stand der Technik, Abwasser zu verdün-

nen oder zu vermischen, um Einleitungsverbote zu umgehen oder die Min-

destanforderungen zu erreichen. Das gilt nicht in Bezug auf den Parame-

ter Temperatur. 

(7) Es ist unzulässig, entgegen dem Stand der Technik, Abwasser zu verdün-

nen oder zu vermischen, um Einleitungsverbote zu umgehen oder die Min-

destanforderungen Grenzwerte zu erreichen unterschreiten. Das gilt nicht 

in Bezug auf den Parameter Temperatur. 

(8) Die Stadt kann im Einzelfall neben den Mindestanforderungen nach An-

hang I auch Frachtbegrenzungen festsetzen, um eine Erschwerung der 

Abwasserbehandlung und eine Gefährdung der Klärschlammverwertung 

zu verhindern. 

(8) Die Stadt Der Eigenbetrieb Abwasserwerk kann im Einzelfall neben den 

Mindestanforderungen Grenzwerten nach Anhang I auch Frachtbegren-

zungen festsetzen, um eine Erschwerung der Abwasserbehandlung und 

eine Gefährdung der Klärschlammverwertung zu verhindern. 

(9) Alle Abwässer, deren Einleitung nach Indirekteinleiterverordnung M-V 

durch die zuständige Wasserbehörde genehmigungspflichtig ist, müssen 

(9) Alle Abwässer, deren Einleitung nach Indirekteinleiterverordnung M-V 

durch die zuständige WasserbBehörde genehmigungspflichtig ist, müssen 
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vor ihrer Einleitung in die öffentlichen Abwasseranlagen die Anforderun-

gen der Abwasserverordnung einhalten, es sei denn, es werden aus Ge-

wässerschutzgründen weitergehende Regelungen notwendig. 

vor ihrer Einleitung in die öffentlichen Abwasseranlagen die Anforderun-

gen der Abwasserverordnung einhalten, es sei denn, es werden aus Ge-

wässerschutzgründen weitergehende Regelungen notwendig. 

(10) Zum Schutz der Gewässer und der öffentlichen Abwasseranlagen ist das 

Waschen und Pflegen von Kraftfahrzeugen nur auf den hierfür ausgewie-

senen Waschplätzen und in Waschhallen erlaubt. Das Waschen von 

Kraftfahrzeugen auf dem Grundstück ist verboten, wenn das Waschwas-

ser über einen Ablauf (Bodenentwässerung oder Hofablauf) in die öffent-

lichen Abwasseranlagen eingeleitet wird oder in den Untergrund versi-

ckert oder in ein oberirdisches Gewässer gelangt. Die Genehmigung 

zum Fahrzeugwaschen kann nur erteilt werden, wenn ein besonderer 

Waschplatz (mit Schlammfang und Leichtflüssigkeitsabscheider) ange-

legt und das Waschwasser dem Schmutzwasserkanal zugeführt wird. 

Das Waschen und Pflegen von Kraftfahrzeugen hat grundsätzlich mit 

Mitteln zu erfolgen, die keine Wasserschadstoffe enthalten. 

 

(11) Wenn wassergefährdende Stoffe in öffentliche Abwasseranlagen gelan-

gen, ist die Feuerwehr unverzüglich zu benachrichtigen. Diese veran-

lasst die erforderlichen Maßnahmen nach dem Plan für Maßnahmen bei 

Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen. Wassergefährdende Stoffe 

sind Stoffe nach § 19 g Absatz 5 WHG. 

(11) Wenn wassergefährdende Stoffe im Sinne des § 62 Absatz 3 Wasser-

haushaltsgesetz (WHG) in öffentliche Abwasseranlagen gelangen, ist die 

Feuerwehr unverzüglich zu benachrichtigen. Diese veranlasst die erfor-

derlichen Maßnahmen nach dem Plan für Maßnahmen bei Unfällen mit 

wassergefährdenden Stoffen. Wassergefährdende Stoffe sind Stoffe 

nach § 19 g Absatz 5 WHG. 
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Ist im Hinblick auf mögliche Störfälle der Anfall problematischer Abwäs-

ser, wie z.B. kontaminiertes Löschwasser, nicht auszuschließen, so kann 

die Stadt vorsorglich verlangen, dass solche Abwässer gespeichert 

und/oder Absperrvorrichtungen eingebaut und/oder Absperrgeräte be-

reitgehalten werden. In einem solchen Fall muss der Stadt gegenüber 

der Nachweis erbracht werden, dass diese Abwässer unbedenklich in 

die öffentlichen Abwasseranlagen eingeleitet werden können oder auf 

welche andere Weise sie ordnungsgemäß entsorgt werden.  

Ist im Hinblick auf mögliche Störfälle der Anfall problematischer Abwäs-

ser, wie z.B. kontaminiertes Löschwasser, nicht auszuschließen, so kann 

die Stadt der Eigenbetrieb Abwasserwerk vorsorglich verlangen, dass 

solche Abwässer gespeichert und/oder Absperrvorrichtungen eingebaut 

und/oder Absperrgeräte bereitgehalten werden. In einem solchen Fall 

muss der Stadt dem Eigenbetrieb Abwasserwerk gegenüber der Nach-

weis erbracht werden, dass diese Abwässer unbedenklich in die öffentli-

chen Abwasseranlagen eingeleitet werden können oder auf welche an-

dere Weise sie ordnungsgemäß entsorgt werden.  

(12) Der Einbau und Betrieb von Abfallzerkleinerern und Nassmüllpressanla-

gen zur Abschwemmung von festen anorganischen und organischen 

Stoffen in die öffentlichen Abwasseranagen ist nicht erlaubt. 

 

(13) Die Stadt kann bestimmen, dass das Abwasser nur zu bestimmten Zeiten 

oder nur in bestimmten Höchstmengen innerhalb eines Zeitraumes in öf-

fentliche Abwasseranlagen eingeleitet werden darf. 

(13) Die Stadt Der Eigenbetrieb Abwasserwerk kann bestimmen, dass das 

Abwasser nur zu bestimmten Zeiten oder nur in bestimmten Höchstmen-

gen innerhalb eines Zeitraumes in öffentliche Abwasseranlagen eingelei-

tet werden darf. 
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II. Abschnitt 

Besondere Bestimmungen für Grundstücke, die an die zentralen öffentli-

chen Abwasseranlagen angeschlossen sind 

 

§ 15 

Maßnahmen an öffentlichen Abwasseranlagen 

§ 156 

Maßnahmen an öffentlichen Abwasseranlagen 

Die öffentlichen Abwasseranlagen dürfen nur von Beauftragten der Stadt be-

treten werden, die sich durch einen Dienstausweis auszuweisen haben. Ein-

griffe in öffentliche Abwasseranlagen sind nur den Beauftragten der Stadt ge-

stattet (z.B. Entfernung von Schachtabdeckungen und Einlaufrosten sowie 

Reinigung von Anschlusskanälen). Ausnahmen bedürfen der schriftlichen Zu-

stimmung. 

Die öffentlichen Abwasseranlagen dürfen nur von Beauftragten der Stadt des 

Eigenbetriebes Abwasserwerk betreten werden, die sich durch einen Dienst-

ausweis auszuweisen haben. Eingriffe in öffentliche Abwasseranlagen sind 

nur den Beauftragten der Stadt des Eigenbetriebes Abwasserwerk gestattet 

(z.B. Entfernung von Schachtabdeckungen und Einlaufrosten sowie Reini-

gung von Anschlusskanälen). Ausnahmen bedürfen der schriftlichen Zustim-

mung. 

§ 16 

Anschlusskanäle 

§ 167 

Anschlusskanäle 

(1) Bei Leitungen im Trennsystem ist für jedes Grundstück je ein Anschluss-

kanal (Grundstücksanschluss) für Schmutz- und Niederschlagswasser 

herzustellen. 

(1) Bei Leitungen im Trennsystem ist fFür jedes Grundstück soll je ein An-

schlusskanal (Grundstücksanschluss) für Schmutzwasser und ein An-

schlusskanal für Niederschlagswasser hergezustellent werden. 

(2) In Ausnahmefällen (z.B. Kleinsiedlungsvorhaben oder Bauvorhaben in Zei-

len- oder Reihenbauweise) kann für alle Grundstücke ein gemeinsamer 

Grundstücksanschluss sowohl für Schmutz- und für Niederschlagswasser 

zugelassen werden, wenn und soweit die Erhaltungs- und Benutzungs-

rechte und –pflichten für die gemeinsame Entwässerungsanlage durch 

Baulast im Sinne der Landesbauordnung in der jeweils gültigen Fassung 

(2) In Ausnahmefällen (z.B. Kleinsiedlungsvorhaben oder Bauvorhaben in Zei-

len- oder Reihenbauweise) kann für alle mehrere Grundstücke ein ge-

meinsamer GrundstücksaAnschlusskanal getrennt nach sowohl für 

Schmutz- und für Niederschlagswasser zugelassen werden, wenn und so-

weit die Verlegung, Unterhaltung Erhaltungs- und Benutzungsrechte und –

pflichten für die gemeinsame Entwässerungsanlage durch Baulast im 

Sinne der Landesbauordnung in der jeweils gültigen Fassung gesichert 
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gesichert sind, öffentliche Belange nicht entgegenstehen und ein Verant-

wortlicher, unabhängig von der gesamtschuldnerischen Haftung der übri-

gen Anschlussberechtigten benannt wird. 

sind, öffentliche Belange nicht entgegenstehen und ein Verantwortlicher, 

unabhängig von der gesamtschuldnerischen Haftung der übrigen An-

schlussberechtigten benannt wird. der Grundstücksentwässerungsanlage 

auf dem für den Anschlussnehmer fremden Grundstück durch ein im 

Grundbuch eingetragenes Recht (z.B. Dienstbarkeit) gesichert ist und öf-

fentliche Belange nicht entgegenstehen. 

(3) Die Lage und lichte Weite der Anschlusskanäle zwischen Grundstücks-

grenze und öffentlicher Abwasseranlage und die Anordnung der Kontroll-

schächte oder Revisionsöffnungen gemäß Absätze 4 und 7 bestimmt die 

Stadt. Zwischen den Kontrollschächten oder Revisionsöffnungen und der 

öffentlichen Abwasseranlage darf keine Einleitung erfolgen. 

(3) Die Lage und lichte Weite der Anschlusskanäle zwischen Grundstücks-

grenze und öffentlicher Abwasseranlage und die Anordnung der Kontroll-

Übergabeschächte oder Revisionsöffnungen gemäß Absätze 4 und 7 be-

stimmt die Stadt der Eigenbetrieb Abwasserwerk. Zwischen den Kontroll-

Übergabeschächten oder Revisionsöffnungen und der öffentlichen Abwas-

seranlage darf keine Einleitung erfolgen. 

(4) Der Anschlussberechtigte hat Kontrollschächte oder Revisionsöffnungen 

für die Schmutzwasser- und Niederschlagswasserableitung entsprechend 

DIN 1986 Teil 100 auf seinem Grundstück durch Fachbetriebe herstellen 

zu lassen, nachdem die Anschlusskanäle fertig gestellt sind. Die Herstel-

lung, Unterhaltung, Veränderung, Ausbesserung, Erneuerung, Beseitigung 

und der Verschluss des Anschlusskanals obliegen dem Anschlussberech-

tigten. Die Arbeiten sind nur nach vorherige schriftlicher Zustimmung der 

zulässig. Kommen die Anschlussberechtigten nach Aufforderung durch die 

Stadt ihrer Verpflichtung nach Satz 1 nicht nach, so lässt diese auf Kosten 

des Anschlussberechtigten die Kontrollschächte oder Revisionsöffnungen 

herstellen. 

(4) Der Anschlussberechtigte hat Kontrollschächte oder Revisionsöffnungen 

für die Schmutzwasser- und Niederschlagswasserableitung entsprechend 

DIN 1986 Teil 100 auf seinem Grundstück durch Fachbetriebe herstellen 

zu lassen, nachdem die Anschlusskanäle fertig gestellt sind. Die Herstel-

lung, Unterhaltung, Veränderung, Ausbesserung, Erneuerung, Beseiti-

gung und der Verschluss des Anschlusskanals obliegen dem Anschluss-

berechtigten. Die Arbeiten sind nur nach vorherige schriftlicher Zustim-

mung der zulässig. Kommen die Anschlussberechtigten nach Aufforde-

rung durch die Stadt ihrer Verpflichtung nach Satz 1 nicht nach, so lässt 

diese auf Kosten des Anschlussberechtigten die Kontrollschächte oder 

Revisionsöffnungen herstellen. 
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(5) Der Anschlussberechtigte hat für die ordnungsgemäße Durchführung der 

gesamten Anschlussarbeiten i.S.d. Absatzes 4 einzustehen. Er haftet für 

alle Schäden, die durch unsachgemäße Ausführung entstehen. Er hat die 

Stadt von allen Ansprüchen Dritter, die auf nichtordnungsgemäße Durch-

führung der Anschlussarbeiten zurückzuführen sind, freizustellen. Die Haf-

tung des Anschlussberechtigten besteht unbeschadet der Haftung des 

Fachbetriebes. Eine Haftung des Anschlussberechtigten ist nicht gegeben, 

wenn der Schaden allein auf vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhal-

ten der Stadt zurückzuführen ist. Der Nachweis des Verschuldens ist von 

dem Anschlussberechtigten zu führen. 

(5) Der Anschlussberechtigte hat für die ordnungsgemäße Durchführung der 

gesamten Anschlussarbeiten i.S.d. Absatzes 4 einzustehen. Er haftet für 

alle Schäden, die durch unsachgemäße Ausführung entstehen. Er hat die 

Stadt von allen Ansprüchen Dritter, die auf nichtordnungsgemäße Durch-

führung der Anschlussarbeiten zurückzuführen sind, freizustellen. Die Haf-

tung des Anschlussberechtigten besteht unbeschadet der Haftung des 

Fachbetriebes. Eine Haftung des Anschlussberechtigten ist nicht gege-

ben, wenn der Schaden allein auf vorsätzliches oder grob fahrlässiges 

Verhalten der Stadt zurückzuführen ist. Der Nachweis des Verschuldens 

ist von dem Anschlussberechtigten zu führen. 

(6) Bei Neubauten der öffentlichen Abwasseranlagen werden die Anschluss-

kanäle von der Stadt bzw. durch die von ihr beauftragten Firmen herge-

stellt. 

(6) Bei Neubauten der öffentlichen Abwasseranlagen werden die Anschluss-

kanäle von der Stadt bzw. durch die von ihr beauftragten Firmen herge-

stellt. 

(7) Bei Sanierung der öffentlichen Abwasseranlagen werden die Anschlusska-

näle überprüft und gegebenenfalls neu hergestellt. Sind Kontrollschächte 

oder Revisionsöffnungen auf den Grundstücken nicht vorhanden, so ha-

ben die Anschlussberechtigten diese nach DIN 1986 durch Fachbetriebe 

herstellen zu lassen. Die Stadt bestimmt den Zeitpunkt der Herstellung. 

(7) Bei Sanierung der öffentlichen Abwasseranlagen werden die Anschlusska-

näle überprüft und gegebenenfalls neu hergestellt. Sind Kontrollschächte 

oder Revisionsöffnungen auf den Grundstücken nicht vorhanden, so ha-

ben die Anschlussberechtigten diese nach DIN 1986 durch Fachbetriebe 

herstellen zu lassen. Die Stadt bestimmt den Zeitpunkt der Herstellung. 

(8) Durch Verstopfungen verursachte Abflussstörungen im Anschlusskanal 

werden nach Aufforderung durch den Anschlussberechtigten durch die 

Stadt beseitigt. 

(8) Durch Verstopfungen verursachte Abflussstörungen im Anschlusskanal 

werden nach Aufforderung durch den Anschlussberechtigten durch die 

Stadt beseitigt. 
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§ 17 

Abwasservorbehandlungsanlagen 

§ 178 

Abwasservorbehandlungsanlagen 

(1) Abwasservorbehandlungsanlagen, wie zum Beispiel Leichtflüssigkeitsab-

scheider, Fettabscheider, Schlammfänge, Neutralisations- und Entgif-

tungsanlagen werden gefordert, wenn das unbehandelte Abwasser nicht § 

14 Absatz 4 dieser Satzung entspricht oder Stoffe nach § 14 Absatz 3 an-

fallen. 

(1) Abwasservorbehandlungsanlagen, wie zum Beispiel Leichtflüssigkeitsab-

scheider, Fettabscheider, Schlammfänge, Neutralisations- und Entgif-

tungsanlagen werden gefordert, wenn das unbehandelte Abwasser nicht § 

145 Absatz 4 dieser Satzung entspricht oder Stoffe nach § 145 Absatz 3 

anfallen. 

(2) Abwasservorbehandlungsanlagen sind so zu errichten, zu betreiben und 

zu unterhalten, dass die Schädlichkeit des Abwassers so gering gehalten 

wird, wie das bei der Anwendung der jeweils in Betracht kommenden Ver-

fahren nach dem Stand der Technik möglich ist. 

 

(3) Der Anschlussberechtigte hat auf Verlangen und nach Vorgaben der Stadt 

auf eigene Kosten in der Ablaufleitung Probenahmeeinrichtungen (z.B. 

Schächte) zu erstellen und zu betreiben. Es kann auch der Einbau einer 

Abwassermengenmesseinrichtung, von automatischen Probenahmegerä-

ten und von automatischen Messgeräten zur Ermittlung der Abwasserbe-

schaffenheit, z.B. des pH-Wertes, mit Aufzeichnung der Messwerte gefor-

dert werden. Wird von einem Grundstück nichthäusliches und häusliches 

Abwasser eingeleitet, sind auf Verlangen so viele Wassermengeneinrich-

tungen einzubauen, wie zur Bestimmung der Mengen nichthäuslichen Ab-

wassers erforderlich sind. 

(3) Der Anschlussberechtigte hat auf Verlangen und nach Vorgaben der Stadt 

des Eigenbetriebes Abwasserwerk auf eigene Kosten in der Ablaufleitung 

Probeentnahmeeinrichtungen (z.B. Schächte) zu erstellen einzubauen und 

zu betreiben. Es kann auch der Einbau einer Abwassermengenmessein-

richtung, von automatischen Probeentnahmegeräten und von automati-

schen Messgeräten zur Ermittlung der Abwasserbeschaffenheit, z.B. des 

pH-Wertes, mit Aufzeichnung der Messwerte gefordert werden. Wird von 

einem Grundstück nichthäusliches und häusliches Abwasser eingeleitet, 

sind auf Verlangen so viele Wassermengeneinrichtungen einzubauen, wie 

zur Bestimmung der Mengen nichthäuslichen Abwassers erforderlich sind. 
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Die Mess-, Registrier- und Probenahmeeinrichtungen sind jederzeit im 

funktionsfähigen Zustand zu halten. Die erforderlichen Wartungs- und Be-

triebstagebücher und sonstigen Messaufzeichnungen sind mindestens 

drei Jahre aufzubewahren und nach Aufforderung vorzulegen. 

Die Mess-, Registrier- und Probeentnahmeeinrichtungen müssen jederzeit 

zugänglich und in einem funktionsfähigen Zustand sein sind jederzeit im 

funktionsfähigen Zustand zu halten. Es gelten beim Zugang der genannten 

Einrichtungen die technischen Regeln von Arbeitsstätten (ASR 2.1), die 

vom Betreiber der Abwasservorbehandlungsanlage einzuhalten sind. Die 

erforderlichen Wartungs- und Betriebstagebücher und sonstigen Messauf-

zeichnungen sind mindestens drei Jahre aufzubewahren und nach Auffor-

derung vorzulegen. 

(4) Die Anschlussberechtigten sind verpflichtet, innerhalb von einem Monat 

nach Inbetriebnahme Fettabscheideranlagen nach DIN EN 1825, DIN 

4040-100 und Leichtflüssigkeitsabscheider nach DIN EN 858, DIN 1999-

100 (Typ, Hersteller, Nenngröße bzw. Fassungsvermögen, Datum der In-

betriebnahme) der Stadt – Stadtbauamt, Abteilung Umwelt – mitzuteilen. 

Entsprechend ist bei der Außerbetriebnahme zu verfahren. 

(4) Die Anschlussberechtigten sind verpflichtet, schriftlich innerhalb von ei-

nem Monat nach Inbetriebnahme Fettabscheideranlagen nach DIN EN 

1825, DIN 4040-100 und Leichtflüssigkeitsabscheider nach DIN EN 858, 

DIN 1999-100 (Typ, Hersteller, Nenngröße bzw. Fassungsvermögen, Da-

tum der Inbetriebnahme) der Stadt – Stadtbauamt, Abteilung Umwelt – 

dem Eigenbetrieb Abwasserwerk mitzuteilen. Entsprechend ist bei der Au-

ßerbetriebnahme zu verfahren. 
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(5) Fettabscheideranlagen (Schlammfang und Fettabscheider) sind nach DIN 

EN 1825-2 und DIN 4040-100 zu warten, zu entsorgen und vor Inbetrieb-

nahme und danach alle fünf Jahre einer Generalinspektion zu unterziehen. 

Sie sind mindestens zweimonatlich vollständig zu leeren, zu säubern und 

wieder mit Wasser zu füllen. Die Stadt kann kürzere Entsorgungsabstände 

festlegen, wenn die in Anhang I genannten Mindestanforderungen durch 

den Betreiber der Abscheideranlage nicht eingehalten werden. Gemäß 

DIN 4040-100 sind Fettabscheideranlagen vor Inbetriebnahme und da-

nach in regelmäßigen Abständen von nicht länger als fünf Jahren auf 

Dichtheit zu prüfen. Die Wartungsberichte sowie die Prüfberichte der Ge-

neralinspektionen und Dichtheitsprüfungen sind der Stadt – Stadtbauamt, 

Abteilung Umwelt unaufgefordert innerhalb von zwei Wochen nach der 

Prüfung vorzulegen. 

(5) Fettabscheideranlagen (Schlammfang und Fettabscheider) sind nach DIN 

EN 1825-2 und DIN 4040-100 zu warten, zu entsorgen und vor Inbetrieb-

nahme und danach alle fünf Jahre einer Generalinspektion zu unterziehen. 

Sie sind mindestens zweimonatlich vollständig zu leeren, zu säubern und 

wieder mit Wasser zu füllen. Die Stadt Der Eigenbetrieb Abwasserwerk 

kann kürzere Entsorgungsabstände festlegen, wenn die in Anhang I ge-

nannten Mindestanforderungen Grenzwerte durch den Betreiber der Ab-

scheideranlage nicht eingehalten werden. Gemäß DIN 4040-100 sind Fett-

abscheideranlagen vor Inbetriebnahme und danach in regelmäßigen Ab-

ständen von nicht länger als fünf Jahren auf Dichtheit zu prüfen. Die War-

tungsberichte sowie die Prüfberichte der Generalinspektionen und Dicht-

heitsprüfungen sind der Stadt – Stadtbauamt, Abteilung Umwelt dem Ei-

genbetrieb Abwasserwerk unaufgefordert innerhalb von zwei Wochen 

nach der Prüfung vorzulegen. 

(6) Leichtflüssigkeitsabscheideranlagen (Schlammfang für Sand und 

Schlamm und Leichtflüssigkeitsabscheider für Kohlenwasserstoffe) sind 

nach DIN EN 858-2 und DIN 1999-100 zu warten, zu entsorgen und vor 

Inbetriebnahme und danach alle fünf Jahre einer Generalinspektion zu un-

terziehen. 

Die Entsorgung hat zu erfolgen, wenn das halbe Schlammfangvolumen o-

der die Menge der abgeschiedenen Leichtflüssigkeit 80% der maximalen 

Speichermenge erreicht sind. Gemäß DIN EN 858-2 und DIN 1199-100 

sind Leichtflüssigkeitsabscheideranlagen vor Inbetriebnahme und danach 

in regelmäßigen Abständen von nicht länger als fünf Jahren auf Dichtheit 

(6) Leichtflüssigkeitsabscheideranlagen (Schlammfang für Sand und 

Schlamm und Leichtflüssigkeitsabscheider für Kohlenwasserstoffe) sind 

nach DIN EN 858-2 und DIN 1999-100 zu warten, zu entsorgen und vor 

Inbetriebnahme und danach alle fünf Jahre einer Generalinspektion zu un-

terziehen. 

Die Entsorgung hat zu erfolgen, wenn das halbe Schlammfangvolumen o-

der die Menge der abgeschiedenen Leichtflüssigkeit 80% der maximalen 

Speichermenge erreicht sind. Gemäß DIN EN 858-2 und DIN 1199-100 

sind Leichtflüssigkeitsabscheideranlagen vor Inbetriebnahme und danach 

in regelmäßigen Abständen von nicht länger als fünf Jahren auf Dichtheit 
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zu prüfen. Die Wartungsberichte sowie die Prüfberichte der Generalin-

spektionen und Dichtheitsprüfungen sind der Stadt, - Stadtbauamt, Abtei-

lung Umwelt - unaufgefordert innerhalb von zwei Wochen nach Prüfung 

vorzulegen. 

zu prüfen. Die Wartungsberichte sowie die Prüfberichte der Generalin-

spektionen und Dichtheitsprüfungen sind der Stadt – Stadtbauamt, Abtei-

lung Umwelt dem Eigenbetrieb Abwasserwerk unaufgefordert innerhalb 

von zwei Wochen nach Prüfung vorzulegen. 

(7) Die Stadt kann die Entleerung von Abscheideranlagen auf Kosten des An-

schlussberechtigten veranlassen, wenn die ordnungsgemäße Entsorgung 

unterblieben ist. 

(7) Die Stadt Der Eigenbetrieb Abwasserwerk kann die Entleerung von Ab-

scheideranlagen auf Kosten des Anschlussberechtigten veranlassen, 

wenn die ordnungsgemäße Entsorgung unterblieben ist. 

(8) Bei Brennwertkesseln, die mit Erdgas, Flüssiggas oder Heizöl EL schwe-

felarm betrieben werden und eine Kesselbelastung ˃ 200 kW aufweisen, 

ist das Kondensat zu neutralisieren. 

Bei Einsatz von Heizöl EL, das nicht nach DIN 51603 – 1  als schwefelarm 

eingestuft ist, müssen Kondensate immer neutralisiert werden. 

 

(9) Lässt sich eine erforderliche Vorbehandlung der Abwässer nicht oder nicht 

zu einem festgesetzten Zeitpunkt erreichen, kann die Stadt die weitere 

Einleitung in die öffentlichen Abwasseranlagen untersagen. 

(9) Lässt sich eine erforderliche Vorbehandlung der Abwässer nicht oder nicht 

zu einem festgesetzten Zeitpunkt erreichen, kann die Stadt der Eigenbe-

trieb Abwasserwerk die weitere Einleitung in die öffentlichen Abwasseran-

lagen untersagen. 

(10) Niederschlagswasser von stark verschmutzten Flächen darf nur nach 

Vorbehandlung in öffentliche Abwasseranlagen eingeleitet werden.  
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III. Abschnitt 

Besondere Bestimmungen für Grundstücke mit Kleinkläranlagen 
 

§ 18 

Fäkalschlammbeseitigung 

§ 189 

Fäkalschlammbeseitigung 

(1) Die Anschlussberechtigten haben das Recht und die Pflicht, Fäkal-

schlamm aus Kleinkläranlagen durch die Stadt entsorgen zu lassen. Die 

Stadt legt die Annahme- und Einleitungsstellen für den Fäkalschlamm fest. 

(1) Die Anschlussberechtigten haben das Recht und die Pflicht, Fäkal-

schlamm aus Kleinkläranlagen durch die Stadt den Eigenbetrieb Abwas-

serwerk entsorgen zu lassen. Die Stadt Der Eigenbetrieb Abwasserwerk 

legt die Annahme- und Einleitungsstellen für den Fäkalschlamm fest. 

(2) Kleinkläranlagen sind so anzulegen, dass das Entsorgungsfahrzeug unge-

hindert anfahren und die Anlagen entsorgen kann. Fest installierte Entsor-

gungsleitungen können gefordert werden. 

 

(3) Die Stadt kann die Entsorgung von Kleinkläranlagen von einer Vorbehand-

lung des Abwassers abhängig machen, wenn der Fäkalschlamm mit 

Schadstoffen belastet ist. 

(3) Die Stadt Der Eigenbetrieb Abwasserwerk kann die Entsorgung von Klein-

kläranlagen von einer Vorbehandlung des Abwassers abhängig machen, 

wenn der Fäkalschlamm mit Schadstoffen belastet ist. 

(4) Die Bestimmungen von Absatz 1 gelten nur für absaugbare Stoffe und 

nicht für die Beseitigung von festen Gegenständen. 
 

(5) Der Fäkalschlamm von Kleinkläranlagen geht mit der Übernahme in die 

Entsorgungsfahrzeuge in das Eigentum der Stadt über. 

(5) Der Fäkalschlamm von Kleinkläranlagen geht mit der Übernahme in die 

Entsorgungsfahrzeuge in das Eigentum der Stadt und in die Verantwor-

tung des Eigenbetriebes Abwasserwerk über. 

(6) Wenn auf einem Grundstück seuchenhygienisch relevante, durch das Ab-

wasser übertragbare Erkrankungen auftreten, so haben die Grundstücks-

eigentümer den Fäkalschlamm vor der Entsorgung desinfizieren zu las-

sen. 
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§ 19 

Anmeldepflicht 

§ 1920 

Anmeldepflicht 

(1) Die Anschlussberechtigten sind verpflichtet, innerhalb von einem Monat 

vor Inbetriebnahme von Kleinkläranlagen dieses der Stadt anzuzeigen. 

Entsprechend ist bei der Außerbetriebnahme zu verfahren. 

(1) Die Anschlussberechtigten sind verpflichtet, den geplanten Bau einer 

Kleinkläranlagen bei der unteren Wasserbehörde zu beantragen und dem 

Eigenbetrieb Abwasserwerk innerhalb von einem Monat vor Inbetrieb-

nahme von Kleinkläranlagen dieses der Stadt anzuzeigen. Entsprechend 

ist bei der Außerbetriebnahme zu verfahren. 

(2) Die Anschlussberechtigten haben die Entsorgung von Kleinkläranlagen 

mindestens eine Woche vor dem erforderlichen Zeitpunkt bei der Stadt zu 

beantragen. Bei regelmäßig wiederkehrenden Entsorgungen sind Dauer-

vormerkungen erforderlich. Nach Ziffer 4 der DIN 4261, Teil 3 sind Klein-

kläranlagen nach Bedarf, in der Regel jedoch einmal pro Jahr zu ent-

schlammen. 

(2) Die Anschlussberechtigten haben die Entsorgung von Kleinkläranlagen 

mindestens eine Woche vor dem erforderlichen Zeitpunkt bei der Stadt 

dem Eigenbetrieb Abwasserwerk zu beantragen. Bei regelmäßig wieder-

kehrenden Entsorgungen sind Dauervormerkungen erforderlich. Nach Zif-

fer 4 der DIN 4261, Teil 3 sind Kleinkläranlagen sind nach Bedarf, in der 

Regel jedoch einmal pro Jahr zu entschlammen. 

(3) Wenn trotz erfolgter Anmeldung zur Entsorgung infolge höherer Gewalt, 

Betriebsstörungen oder betriebsnotwendiger anderer Arbeiten die Entsor-

gung erst verspätet durchgeführt werden kann oder eingeschränkt bzw. 

unterbrochen werden muss, so haben die Anschlussberechtigten keinen 

Anspruch auf Schadenersatz. 
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IV. Abschnitt 

Besondere Bestimmungen für Grundstücke mit abflusslosen Sammel-

gruben und Abwasserbehältern 

 

§ 20 

Abwasserbeseitigung 

§ 201 

AbSchmutzwasserbeseitigung 

(1) Die Anschlussberechtigten haben das Recht und die Pflicht, Abwasser 

aus abflusslosen Sammelgruben und Abwasserbehältern durch die Stadt 

entsorgen zu lassen. Die Stadt legt die Annahme- und Einleitungsstellen 

für das Abwasser fest. 

(1) Die Anschlussberechtigten haben das Recht und die Pflicht, AbSchmutz-

wasser aus abflusslosen Sammelgruben und AbSchmutzwasserbehältern 

durch die Stadt den Eigenbetrieb Abwasserwerk entsorgen zu lassen. Die 

Stadt Der Eigenbetrieb Abwasserwerk legt die Annahme- und Einleitungs-

stellen für das AbSchmutzwasser fest. 

(2) Sammelgruben und Abwasserbehälter sind so anzulegen, dass das Ent-

sorgungsfahrzeug ungehindert anfahren und die Anlagen entsorgen kann. 

Fest installierte Entsorgungsleitungen können gefordert werden. 

(2) Sammelgruben und AbSchmutzwasserbehälter sind so anzulegen, dass 

das Entsorgungsfahrzeug ungehindert anfahren und die Anlagen entsor-

gen kann. Fest installierte Entsorgungsleitungen können gefordert wer-

den. 

(3) Die Stadt kann die Entsorgung von abflusslosen Sammelgruben und Ab-

wasserbehältern von einer Vorbehandlung des Abwassers abhängig ma-

chen, wenn der Inhalt mit Schadstoffen belastet ist. 

(3) Die Stadt Der Eigenbetrieb Abwasserwerk kann die Entsorgung von ab-

flusslosen Sammelgruben und AbSchmutzwasserbehältern von einer Vor-

behandlung des AbSchmutzwassers abhängig machen, wenn der Inhalt 

mit Schadstoffen belastet ist. 

(4) Die Bestimmungen von Absatz 1 gelten nur für absaugbare Stoffe und 

nicht für die Beseitigung von festen Gegenständen. 
 

(5) Der Inhalt der in Absatz 1 genannten Anlagen geht mit der Übernahme in 

die Entsorgungsfahrzeuge in das Eigentum der Stadt über. 

(5) Der Inhalt der in Absatz 1 genannten Anlagen geht mit der Übernahme in 

die Entsorgungsfahrzeuge in das Eigentum der Stadt und in die Verant-

wortung des Eigenbetriebes Abwasserwerk über. 
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(6) Wenn auf einem Grundstück seuchenhygienisch relevante, durch das Ab-

wasser übertragbare Erkrankungen auftreten, so haben die Grundstücks-

eigentümer das Abwasser und den Schlamm vor der Entsorgung desinfi-

zieren zu lassen. 

(6) Wenn auf einem Grundstück seuchenhygienisch relevante, durch das Ab-

wasser übertragbare Erkrankungen auftreten, so haben die Grundstücks-

eigentümer das Abwasser und den Schlamm vor der Entsorgung desinfi-

zieren zu lassen. Erkrankungen auftreten, die nach dem Infektionsschutz-

gesetz (IfSG) dem Gesundheitsamt anzuzeigen sind und deren Erreger 

durch das Schmutzwasser übertragbar sind, so haben die Grundstücksei-

gentümer das Schmutzwasser vor der Entsorgung desinfizieren zu lassen. 

§ 21 

Anmeldepflicht 

§ 212 

Anmeldepflicht 

(1) Die Anschlussberechtigten sind verpflichtet, innerhalb von einem Monat 

nach Inbetriebnahme von abflusslosen Sammelgruben sowie sonstigen 

Abwasserbehältern dieses der Stadt anzuzeigen. Entsprechend ist bei der 

Außerbetriebsetzung zu verfahren. 

(1) Die Anschlussberechtigten sind verpflichtet, den geplanten Bau einer in-

nerhalb von einem Monat nach Inbetriebnahme von abflusslosen Sammel-

gruben sowie sonstigen Abwasserbehältern dieses der Stadt bei der unte-

ren Wasserbehörde zu beantragen und dem Eigenbetrieb Abwasserwerk 

anzuzeigen. Entsprechend ist bei der Außerbetriebsetzungnahme zu ver-

fahren. 

(2) Die Anschlussberechtigten haben die Entsorgung des Inhaltes von ab-

flusslosen Sammelgruben und Abwasserbehältern mindestens eine Wo-

che vor dem erforderlichen Zeitpunkt bei der Stadt zu beantragen. Bei re-

gelmäßig wiederkehrenden Entsorgungen sind Dauervormerkungen erfor-

derlich bzw. eine Entsorgung wird bei Bedarf durchgeführt. 

(2) Die Anschlussberechtigten haben die Entsorgung des Inhaltes von ab-

flusslosen Sammelgruben und AbSchmutzwasserbehältern mindestens 

eine Woche vor dem erforderlichen Zeitpunkt bei der Stadt dem Eigenbe-

trieb Abwasserwerk zu beantragen. Bei regelmäßig wiederkehrenden Ent-

sorgungen sind Dauervormerkungen erforderlich bzw. eine Entsorgung 

wird bei Bedarf durchgeführt. 
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(3) Abwasserbehälter bei Fliegenden Bauten (§ 76 LBauO M-V) mit Sanitär- 

und/oder Kücheneinrichtungen sind bei der Stadt anzumelden und wäh-

rend der Veranstaltungen mindestens einmal täglich zu entsorgen. 

(3) AbSchmutzwasserbehälter bei Fliegenden Bauten (§ 76 LBauO M-V) mit 

Sanitär- und/oder Kücheneinrichtungen sind bei der Stadt dem Eigenbe-

trieb Abwasserwerk anzumelden und während der Veranstaltungen min-

destens einmal täglich zu entsorgen. 

(4) Wenn trotz erfolgter Anmeldung zur Entsorgung infolge höherer Gewalt, 

Betriebsstörungen oder betriebsnotwendiger anderer Arbeiten die Entsor-

gung erst verspätet durchgeführt werden kann oder eingeschränkt bzw. 

unterbrochen werden muss, so haben die Anschlussberechtigten keinen 

Anspruch auf Schadenersatz. 

 

V. Abschnitt 

Gemeinsame Vorschriften 
 

§ 22 

Überwachung von Grundstücksentwässerungsanlagen für nichthäusli-

ches Abwasser durch die Eigentümer 

§ 223 

Überwachung von Grundstücksentwässerungsanlagen für nichthäusli-

ches Abwasser durch die Eigentümer 

(1) Einleiter von gewerblichem, industriellen oder sonstigen nichthäuslichem 

Abwasser mit Inhaltsstoffen nach § 14 Absatz 3 haben durch eine geeig-

nete Selbstüberwachung die Einhaltung der Mindestanforderungen zu 

überprüfen. 

(1) Einleiter von gewerblichem, industriellen oder sonstigen nichthäuslichem 

Abwasser mit Inhaltsstoffen nach § 145 Absatz 3 haben durch eine im Ein-

zelfall vom Eigenbetrieb Abwasserwerk festzustellende geeignete Selbst-

überwachung die Einhaltung der Mindestanforderungen Grenzwerte zu 

überprüfen. 

(2) Die Stadt kann von jedem Anschlussberechtigten über Zusammensetzung 

und Menge des in die öffentlichen Abwasseranlagen eingeleiteten nicht-

häuslichen Abwassers jederzeit Auskunft verlangen. 

(2) Die Stadt Der Eigenbetrieb Abwasserwerk kann von jedem Anschlussbe-

rechtigten über Zusammensetzung und Menge des in die öffentlichen Ab-

wasseranlagen eingeleiteten nichthäuslichen Abwassers jederzeit Aus-

kunft verlangen. 
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(3) Über die Eigenkontrolle nach Absatz 1 ist nach Aufforderung der Stadt ein 

Betriebstagebuch zu führen. Dieser Nachweis sowie sonstige Messauf-

zeichnungen sind für die letzten drei Jahre aufzubewahren und der Stadt 

auf deren Verlangen vorzulegen. Abwasseruntersuchungen sind nach den 

Deutschen Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammunter-

suchung, DIN EN-Normen oder DIN-Normen durchzuführen. 

(3) Über die Eigenkontrolle Selbstüberwachung nach Absatz 1 ist nach Auffor-

derung der Stadt des Eigenbetriebes Abwasserwerk ein Betriebstagebuch 

zu führen. Dieser Nachweis sowie sonstige Messaufzeichnungen sind für 

die letzten drei Jahre aufzubewahren und der Stadt dem Eigenbetrieb Ab-

wasserwerk auf deren Verlangen vorzulegen. Abwasseruntersuchungen 

sind nach den Deutschen Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und 

Schlammuntersuchung, DIN EN-Normen oder DIN-Normen durchzufüh-

ren. 

§ 23 

Überwachung von Grundstücksentwässerungsanlagen für nichthäusli-

ches Abwasser durch die Stadt 

§ 234 

Überwachung von Grundstücksentwässerungsanlagen für nichthäusli-

ches Abwasser durch die Stadt den Eigenbetrieb Abwasserwerk 

(1) Der Betrieb von Abwasservorbehandlungsanlagen und die Einleitung von 

nichthäuslichem Abwasser (z.B. aus Gewerbe- und Industriebetrieben, La-

bors, Forschungseinrichtungen oder ähnlicher Herkunft) unterliegen der 

Überwachung durch die Stadt, die zu diesem Zweck Abwasseruntersu-

chungen durchführt. Die Überwachung wird auf Kosten des Einleiters 

durchgeführt. Nach Angaben der Stadt haben die Einleiter von Abwasser 

auf ihre Kosten Probenahmestellen (z.B. Schächte) einzurichten und zu 

betreiben. Die Stadt bestimmt die Stellen für die Entnahme von Abwasser-

proben, die Anzahl der Proben, die Entnahmehäufigkeit und die zu mes-

senden Parameter. 

Die Modalitäten für die Abwasserprobenahme (Untersuchungsrhythmus 

und Parameter) werden dem Einleiter nichthäuslicher Abwässer in einem 

(1) Der Betrieb von Abwasservorbehandlungsanlagen und die Einleitung von 

nichthäuslichem Abwasser (z.B. aus Gewerbe- und Industriebetrieben, La-

bors, Forschungseinrichtungen oder ähnlicher Herkunft) unterliegen der 

Überwachung durch die Stadt den Eigenbetrieb Abwasserwerk, die zu die-

sem Zweck Abwasseruntersuchungen durchführt. Die Überwachung wird 

auf Kosten des Einleiters durchgeführt. Nach Angaben der Stadt des Ei-

genbetriebes Abwasserwerk haben die Einleiter von Abwasser auf ihre 

Kosten Probenahmestellen (z.B. Schächte) einzurichten und zu betreiben. 

Die Stadt Der Eigenbetrieb Abwasserwerk bestimmt die Stellen für die 

Entnahme von Abwasserproben, die Anzahl der Proben, die Entnahme-

häufigkeit und die zu messenden Parameter. 
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Überwachungsbescheid der mitgeteilt. Die für den Untersuchungsrhyth-

mus maßgebliche Einteilung der Betriebe in Größenklassen ist Bestandteil 

der „Satzung über die Erhebung von Gebühren für die öffentliche Abwas-

serbeseitigung der Hansestadt Greifswald“. 

Die Stadt ist berechtigt, auf den an die öffentlichen Abwasseranlagen an-

geschlossenen Grundstücken Abwasserproben zur Überprüfung zu ent-

nehmen und das Abwasser zu untersuchen. 

Die Modalitäten für die Abwasserprobenahme (Untersuchungsrhythmus 

und Parameter) werden dem Einleiter nichthäuslicher Abwässer in einem 

Überwachungsbescheid des Eigenbetriebes Abwasserwerk mitgeteilt.  

Die für den Untersuchungsrhythmus maßgebliche Einteilung der Betriebe 

in Größenklassen ist Bestandteil der „Satzung über die Erhebung von Ge-

bühren für die öffentliche Abwasserbeseitigung der Hansestadt Greifs-

wald“. 

Die Stadt Der Eigenbetrieb Abwasserwerk ist berechtigt, auf den an die öf-

fentlichen Abwasseranlagen angeschlossenen Grundstücken Abwasser-

proben zur Überprüfung zu entnehmen und das Abwasser zu untersu-

chen. 

Die Beprobung der Einleiter durch den Eigenbetrieb Abwasserwerk erfolgt 

mindestens einmal jährlich. 

Der Eigenbetrieb Abwasserwerk behält sich vor, bei Grenzwertverletzun-

gen der relevanten Analysenparameter (siehe Anhand I) eine kostenpflich-

tige Nachuntersuchung vorzunehmen. 

(2) Für jedes Grundstück mit einer Abwasservorbehandlungsanlage und für 

Grundstücke, auf denen nichthäusliches Abwasser anfällt, sind Verant-

wortliche und Stellvertreter zu benennen und der Stadt mitzuteilen. 

Die benannten Personen sind für die Einleitung von nichthäuslichem Ab-

wasser verantwortlich. Die verantwortlichen Personen müssen über aus-

reichende Sachkunde verfügen. Sie haben nach Aufforderung durch die 

Stadt die erforderliche Sachkunde nachzuweisen und darüber zu wachen, 

dass die Bestimmungen dieser Satzung eingehalten werden. 

(2) Für jedes Grundstück mit einer Abwasservorbehandlungsanlage und für 

Grundstücke, auf denen nichthäusliches Abwasser anfällt, sind Verant-

wortliche und Stellvertreter zu benennen und der Stadt dem Eigenbetrieb 

Abwasserwerk mitzuteilen. 

Die benannten Personen sind für die Einleitung von nichthäuslichem Ab-

wasser verantwortlich. Die verantwortlichen Personen müssen über aus-

reichende Sachkunde verfügen. Sie haben nach Aufforderung durch die 
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Stadt den Eigenbetrieb Abwasserwerk die erforderliche Sachkunde nach-

zuweisen und darüber zu wachen, dass die Bestimmungen dieser Sat-

zung eingehalten werden. 

§ 24 

Entgelte für die Abwasserbeseitigung 

§ 245 

Entgelte für die Abwasserbeseitigung 

Die Finanzierung durch Beiträge und Kostenerstattungen für die Herstellung 

etc. der Anlagen, sowie durch Benutzungsgebühren und Verwaltungsgebüh-

ren für deren Vorhaltung und Benutzung sowie für damit zusammenhängende 

weitere Tätigkeiten richtet sich nach der Abwasserbeitragssatzung, der Ab-

wassergebührensatzung sowie der Verwaltungsgebührensatzung der Stadt. 

 

§ 25 

Haftung 

§ 256 

Haftung 

(1) Die Recht und Pflichten aus § 3 (3); § 5 (3), (7); § 10 (11), (12); § 14; § 17; 

§ 18 (1), § 20 (1), § 22 und § 25 (4) gelten für jeden, der die tatsächliche 

Gewalt über das Grundstück, über ein Gebäude auf dem Grundstück oder 

über einen Grundstücks- oder Gebäudeteil ausübt (Pächter, Mieter usw.). 

Mehrere Verpflichtete haften als Gesamtschuldner. 

(1) Die Recht und Pflichten aus § 3 (3); § 5 (3), (7); § 10 (11), (12); § 14; § 17; 

§ 18 (1), § 20 (1), § 22 und § 25 (4) gelten für jeden, der die tatsächliche 

Gewalt über das Grundstück, über ein Gebäude auf dem Grundstück oder 

über einen Grundstücks- oder Gebäudeteil ausübt (Pächter, Mieter usw.). 

Mehrere Verpflichtete haften als Gesamtschuldner. 

(1) Die Stadt haftet als Trägerkörperschaft des Eigenbetriebes Abwasserwerk 

unmittelbar selbst. 

 

(2) Der Anschlussberechtigte und der Benutzer haben für die ordnungsge-

mäße Benutzung der Abwasseranlagen zu sorgen. Mehrere Verpflichtete 

haften als Gesamtschuldner. 
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(2) Für Schäden, die durch satzungswidrige Benutzung der Anlagen, sat-

zungswidriges Handeln oder unzureichende Vorbehandlung des Abwas-

sers entstehen, haftet der Verursacher. Dies gilt insbesondere, wenn die 

Benutzungsbedingungen (§ 14) dieser Satzung nicht eingehalten werden. 

Mehrere Verursacher haften als Gesamtschuldner. Kann der Verursacher 

nicht festgestellt werden, so haftet der Anschlussberechtigte für entstan-

dene Schäden durch satzungswidriges Handeln. 

(23) Für schuldhaft verursachte Schäden, die durch satzungswidrige Benut-

zung der Anlagen, satzungswidriges Handeln oder unzureichende Vorbe-

handlung des Abwassers entstehen, haftet der Verursacher. Dies gilt ins-

besondere, wenn die Benutzungsbedingungen (§ 145) dieser Satzung 

nicht eingehalten werden. Mehrere Verursacher haften als Gesamtschuld-

ner. Kann der Verursacher nicht festgestellt werden, so haftet der An-

schlussberechtigte für entstandene Schäden durch satzungswidriges Han-

deln. 

 
(4) Zu dem zu ersetzenden Schaden gehört auch eine durch die Zuwider-

handlung mitverursachte Erhöhung der Abwasserabgabe. 

(3) Gegen Überschwemmungsschäden als Folge insbesondere von: 

a) Rückstau, z.B. infolge von Hochwasser, Wolkenbrüchen, Frostschäden 

oder Schneeschmelze, 

b) Betriebsstörungen, z.B. infolge eines Ausfalls eines Pumpwerkes, 

c) Behinderung im Abwasserabfluss, z.B. bei Kanalbruch oder Verstop-

fung, 

d) zeitweiser Stilllegung, z.B. bei Reinigungsarbeiten in einem Straßenka-

nal oder bei Ausführung von Anschlussarbeiten, haben die Anschluss-

berechtigten ihre Grundstücke und Gebäude selbst zu schützen. Einen 

Anspruch auf Schadenersatz haben sie nur, soweit die eingetretenen 

Schäden vorsätzlich oder grob fahrlässig von der Stadt verursacht wor-

den sind. 

(35) Gegen Überschwemmungsschäden als Folge insbesondere von: 

a) Rückstau in der öffentlichen Abwasseranlage, z.B. infolge von Hoch-

wasser, Wolkenbrüchen, Frostschäden oder Schneeschmelze, 

b) Betriebsstörungen, z.B. infolge eines Ausfalls eines Pumpwerkes, 

c) Behinderung im Abwasserabfluss, z.B. bei Kanalbruch oder Verstop-

fung, 

d) zeitweiser Stilllegung der öffentlichen Abwasseranlage, z.B. bei Reini-

gungsarbeiten in einem Straßenkanal oder bei Ausführung von An-

schlussarbeiten, 

haben die Anschlussberechtigten ihre Grundstücke und Gebäude selbst 

zu schützen. Einen Anspruch auf Schadenersatz haben sie nur, soweit die 

eingetretenen Schäden vorsätzlich oder grob fahrlässig von der Stadt oder 

durch den Eigenbetrieb Abwasserwerk verursacht worden sind. 
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(4) Wer unter Nichtbeachtung der Vorschriften dieser Satzung und insbeson-

dere der Einleitungsbedingungen den Verlust der Reduzierung der Abwas-

serabgabe (§ 9 AbwAG) verursacht, hat der Stadt den erhöhten Betrag der 

Abwasserabgaben zu erstatten. Mehrere Verursacher haften als Gesamt-

schuldner. 

(4 6) Die Stadt haftet unbeschadet Abs. 7 nicht für Schäden, die auf solchen 

Betriebsstörungen beruhen, die sich auch bei ordnungsgemäßer Planung, 

Ausführung und Unterhaltung der Abwasseranlagen nicht vermeiden las-

sen. Satz 1 gilt insbesondere auch für Schäden, die durch Rückstau her-

vorgerufen werden. 

Wer unter Nichtbeachtung der Vorschriften dieser Satzung und insbeson-

dere der Einleitungsbedingungen den Verlust der Reduzierung der Abwas-

serabgabe (§ 9 AbwAG) verursacht, hat der Stadt den erhöhten Betrag der 

Abwasserabgaben zu erstatten. Mehrere Verursacher haften als Gesamt-

schuldner. 

 

(7) Die Stadt haftet für Schäden, die sich aus der Benutzung der Entwässe-

rungseinrichtungen ergeben, nur dann, wenn einer Person, deren sich die 

Stadt zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen bedient, Vorsatz oder Fahrlässig-

keit zur Last fällt. 

 

(8) Für Schäden, die durch in Abwasseranlagen einwachsende Wurzeln ent-

stehen, haftet der Eigentümer des Grundstücks, auf dem das Gewächs, 

dessen Wurzeln den Schaden verursacht haben, steht. 

§ 26 

Zwangsmittel 

§ 26 

Zwangsmittel 

(1) Für den Fall, dass die Vorschriften dieser Satzung nicht befolgt werden o-

der gegen sie verstoßen wird, können nach §§ 86 ff. des Sicherheits- und 

Ordnungsgesetzes M-V Zwangsmittel angewendet werden. 

(1) Für den Fall, dass die Vorschriften dieser Satzung nicht befolgt werden o-

der gegen sie verstoßen wird, können nach §§ 86 ff. des Sicherheits- und 

Ordnungsgesetzes M-V Zwangsmittel angewendet werden. 
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(2) Das Zwangsgeld kann bis zu 50.000,00 € angedroht und festgesetzt wer-

den. Dieses Zwangsgeld kann wiederholt werden, bis die festgestellten 

Mängel beseitigt sind. 

(2) Das Zwangsgeld kann bis zu 50.000,00 € angedroht und festgesetzt wer-

den. Dieses Zwangsgeld kann wiederholt werden, bis die festgestellten 

Mängel beseitigt sind. 

(3) Die zu erzwingende Handlung kann nach vorheriger Androhung im Wege 

der Ersatzvornahme auf Kosten des Pflichtigen durchgesetzt werden. 

(3) Die zu erzwingende Handlung kann nach vorheriger Androhung im Wege 

der Ersatzvornahme auf Kosten des Pflichtigen durchgesetzt werden. 

(4) Das Zwangsgeld und die Kosten der Ersatzvornahme werden im Verwal-

tungszwangsverfahren eingezogen. 

(4) Das Zwangsgeld und die Kosten der Ersatzvornahme werden im Verwal-

tungszwangsverfahren eingezogen. 

§ 27 

Ordnungswidrigkeiten 
 

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 5 Abs. 3 Satz 1 Kommunalverfassung M-V 

und § 134 Abs. 1 Nr. 1 und 6 Landeswassergesetz M-V handelt, wer vor-

sätzlich oder fahrlässig gegen Forderungen und Bestimmungen dieser 

Satzung verstößt. Insbesondere handelt ordnungswidrig, wer entgegen: 

1. § 4 (4) Schmutzwasser, Niederschlagswasser oder Grundwasser nicht 

den dafür bestimmten Straßenkanälen zuführt, 

2. § 5 (1), (2), (3), (4), (5), § 7 der Anschluss- und Benutzungspflicht zuwi-

derhandelt, 

3. § 5 (6) ohne Genehmigung der Stadt Kleinkläranlagen oder abflusslose 

Sammelgruben auf Grundstücken einbaut oder betreibt, die der An-

schlusspflicht an die zentrale Anlage unterliegen, 

4. § 10 (1) Grundstücksentwässerungsanlagen nicht nach den anerkann-

ten Regeln der Technik errichtet, betreibt und unterhält, 

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 5 Abs. 3 Satz 1 Kommunalverfassung M-V 

(KV M-V) und § 134 Abs. 1 Nr. 17 Landeswassergesetz M-V (LWaG M-V) 

handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen Forderungen und Bestim-

mungen dieser Satzung verstößt. Insbesondere handelt ordnungswidrig, 

wer entgegen: 

1. § 4 (4) Schmutzwasser, Niederschlagswasser oder Grundwasser nicht 

den dafür bestimmten Straßenkanälen zuführt, 

2. § 5 (1), (2), (3), (4), (5), § 7 der Anschluss- und Benutzungspflicht zuwi-

derhandelt, 

3. § 5 (6) ohne Genehmigung der Stadt des Eigenbetriebes Abwasserwerk 

Kleinkläranlagen oder abflusslose Sammelgruben auf Grundstücken 

einbaut oder betreibt, die der Anschlusspflicht an die zentrale Anlage 

unterliegen, 

4. § 101 (1) Grundstücksentwässerungsanlagen nicht nach den anerkann-

ten Regeln der Technik errichtet, betreibt und unterhält, 
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5. § 10 (2), (3), (4), (6), (7) die Vorschriften über die Herstellung und An-

passung der Grundstücksentwässerungsanlagen missachtet, 

6. § 10 (5), (11), § 17 (4), § 22 (2) und § 28 (3) Beauftragten der Stadt 

nicht die erforderlichen Auskünfte erteilt, 

7. § 10 (12) nicht ungehindert Zutritt gewährt, 

8. § 10 (13) keine Dichtigkeitsprüfung durchführen lässt, 

9. §§ 11,12, § 9 (1) Abwasser ohne Genehmigung der Stadt in die öffentli-

chen Abwasseranlagen einleitet, Grundstücksentwässerungsanlagen 

ohne Genehmigung verändert oder Auflagen der Genehmigung nicht 

einhält; Niederschlagswasser ohne Anzeige bei der zuständigen Was-

serbehörde auf dem Grundstück beseitigt oder verwendet, Nieder-

schlagswasser ohne wasserrechtliche Erlaubnis der zuständigen Was-

serbehörde in ein Oberflächengewässer einleitet, 

10. § 13 (1) und (2) Grundstücksentwässerungsanlagen vor bzw. ohne Ab-

nahme in Betrieb nimmt, 

11. § 14 (1), (2) und (3) Stoffe einleitet, die nicht oder nur nach Vorbe-

handlung eingeleitet werden dürfen, 

12. § 14 (4) die vorgeschriebenen Mindestanforderungen nicht einhält, 

13. § 14 (10) Abwasser in die öffentlichen Abwasseranlagen oder in ein 

oberirdisches Gewässer einleitet oder in den Untergrund versickern 

lässt, 

5. § 101 (2), (3), (4), (6), (7) die Vorschriften über die Herstellung und An-

passung der Grundstücksentwässerungsanlagen missachtet, 

6. § 101 (5), (11), § 178 (4), § 223 (2) und § 289 (3) Beauftragten der 

Stadt des Eigenbetriebes Abwasserwerk nicht die erforderlichen Aus-

künfte erteilt, 

7. § 101 (12) nicht ungehindert Zutritt gewährt, 

8. § 101 (13) keine Dichtigkeitsprüfung durchführen lässt, 

9. §§ 11,12, 14, § 9 (1) Abwasser ohne Genehmigung der Stadt des Ei-

genbetriebes Abwasserwerk in die öffentlichen Abwasseranlagen ein-

leitet, Grundstücksentwässerungsanlagen ohne Genehmigung verän-

dert oder Auflagen der Genehmigung nicht einhält; Niederschlagswas-

ser ohne Anzeige bei der zuständigen Wasserbehörde auf dem Grund-

stück beseitigt oder verwendet, Niederschlagswasser ohne wasser-

rechtliche Erlaubnis der zuständigen Wasserbehörde in ein Oberflä-

chengewässer einleitet, 

10. § 134 (1) und (2) Grundstücksentwässerungsanlagen vor bzw. ohne 

Abnahme in Betrieb nimmt, 

11. § 145 (1), (2) und (3) Stoffe einleitet, die nicht oder nur nach Vorbe-

handlung eingeleitet werden dürfen, 

12. § 145 (4) die vorgeschriebenen Mindestanforderungen Grenzwerte 

nicht einhält, 

13. § 145 (10) Abwasser in die öffentlichen Abwasseranlagen oder in ein 

oberirdisches Gewässer einleitet oder in den Untergrund versickern 

lässt, 
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14 § 15 öffentliche Abwasseranlagen betritt, Eingriffe an diesen vornimmt 

oder Reinigungsarbeiten in diesen durchführt, 

15. § 16 (4) und (7) keine Kontrollschächte oder Revisionsöffnungen ein-

bauen lässt, 

16. § 17 (1) und (8) keine Abwasservorbehandlung durchführt, 

17. § 17 (2) die Abwasservorbehandlungsanlage nicht nach dem Stand 

der Technik errichtet, betreibt und unterhält, 

18. § 17 (5) und (6) keine ordnungsgemäße Wartung, Entsorgung oder 

Generalinspektion der Vorbehandlungsanlagen durchführen lässt und 

die erforderlichen Nachweise nicht fristgemäß vorlegt, 

19. § 17 (9) Abwasser entgegen einer erlassenen Verfügung der Stadt 

weiter einleitet, 

20. § 18 (1), § 20 (1) die Entsorgung nicht durch die Stadt durchführen 

lässt, 

21. § 19 (1), § 21 (1) die Meldepflicht missachtet, 

22. § 22 (1), (3) die festgelegte Selbstüberwachung nicht durchführt, 

23. § 23 (1) keine Probenahmestellen einrichtet oder die Probenahme 

durch die Stadt verweigert; 

24. § 23 (2) keinen Verantwortlichen benennt und der Stadt mitteilt. 

14 § 156 öffentliche Abwasseranlagen betritt, Eingriffe an diesen vornimmt 

oder Reinigungsarbeiten in diesen durchführt, 

15. § 161 (4) und (78) keine Kontrollschächte oder Revisionsöffnungen 

Übergabeschächte einbauen lässt, 

16. § 178 (1) und (8) keine Abwasservorbehandlung durchführt, 

17. § 178 (2) die Abwasservorbehandlungsanlage nicht nach dem Stand 

der Technik errichtet, betreibt und unterhält, 

18. § 178 (5) und (6) keine ordnungsgemäße Wartung, Entsorgung oder 

Generalinspektion der Vorbehandlungsanlagen durchführen lässt und 

die erforderlichen Nachweise nicht fristgemäß vorlegt, 

19. § 178 (9) Abwasser entgegen einer erlassenen Verfügung der Stadt 

des Eigenbetriebes Abwasserwerk weiter einleitet, 

20. § 189 (1), § 201 (1) die Entsorgung nicht durch die Stadt den Eigenbe-

trieb Abwasserwerk durchführen lässt, 

21. § 1920 (1), § 212 (1) die Meldepflicht missachtet, 

22. § 223 (1), (3) die festgelegte Selbstüberwachung nicht durchführt, 

23. § 234 (1) keine Probenahmestellen einrichtet oder die Probenahme 

durch die Stadt den Eigenbetrieb Abwasserwerk verweigert; 

24. § 234 (2) keinen Verantwortlichen benennt und der Stadt dem Eigen-

betrieb Abwasserwerk mitteilt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße in einer Höhe bis zu 

50.000,00 € geahndet werden. 
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§ 28 

Abwasserkataster 
 

(1) Die Stadt ist durch die Selbstüberwachungsverordnung M-V verpflichtet, 

ein Kataster über die Einleitungen von nichthäuslichem Abwasser in die 

öffentlichen Abwasseranlagen zu führen. 

(1) Die Stadt Der Eigenbetrieb Abwasserwerk ist durch die Selbstüberwa-

chungsverordnung M-V verpflichtet, ein Kataster über die Einleitungen von 

nichthäuslichem Abwasser in die öffentlichen Abwasseranlagen zu führen. 

(2) Es werden u.a. folgende Daten erhoben: 

a) Postanschrift des Grundstückes, auf dem das Abwasser anfällt; 

b) Name und Anschrift der Anschlussberechtigten, 

c) Name und Anschrift der nach § 23 Abs. 2 dieser Satzung verantwortli-

chen Personen, 

d) Art und Beschreibung der Grundstücksentwässerungsanlage (Abwas-

serströme: Produktionsabwasser, Kühlwasser, häusliches Abwasser), 

e) Branchen und Produktionszweige bei Einleitung von Abwasser von ge-

werblich oder industriell genutzten Grundstücken oder von anderem 

nichthäuslichem Abwasser, 

f) Menge des den öffentlichen Abwasseranlagen zugeleiteten nichthäusli-

chen Abwassers, 

g) Ergebnisse von Abwasseruntersuchungen, 

h) mit dem Abwasser aus Vorbehandlungsanlagen anfallende Inhaltsstoffe 

nach Art, Menge und Zusammensetzung, 

i) Art von verwendeten Stoffen (z.B. Reinigungsmittel), die in das Abwas-

ser gelangen, 

j) Probenahmestellen, Messeinrichtungen. 

(2) Es werden u.a. folgende Daten erhoben: 

a) Postanschrift des Grundstückes, auf dem das Abwasser anfällt; 

b) Name und Anschrift der Anschlussberechtigten, 

c) Name und Anschrift der nach § 234 Abs. 2 dieser Satzung verantwortli-

chen Personen, 

d) Art und Beschreibung der Grundstücksentwässerungsanlage (Abwas-

serströme: Produktionsabwasser, Kühlwasser, häusliches Abwasser), 

e) Branchen und Produktionszweige bei Einleitung von Abwasser von ge-

werblich oder industriell landwirtschaftlich genutzten Grundstücken o-

der von anderem nichthäuslichem Abwasser, 

f) Menge des den öffentlichen Abwasseranlagen zugeleiteten nichthäusli-

chen Abwassers, 

g) Ergebnisse von Abwasseruntersuchungen, 

h) mit dem Abwasser aus Vorbehandlungsanlagen anfallende Inhaltsstoffe 

nach Art, Menge und Zusammensetzung, 

i) Art von verwendeten Stoffen (z.B. Reinigungsmittel), die in das Abwas-

ser gelangen, 

j) Probeentnahmestellen, Messeinrichtungen. 
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(3) Die Einleiter von Abwasser haben nach Aufforderung der Stadt jede Aus-

kunft zu erteilen, die für das Abwasserkataster nach Absatz 2 erforderlich 

ist. 

(3) Die Einleiter von Abwasser haben nach Aufforderung der Stadt des Eigen-

betriebes Abwasserwerk jede Auskunft zu erteilen, die für das Abwasser-

kataster nach Absatz 2 erforderlich ist. 

(4) Die Daten dürfen nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen über-

mittelt und verwendet werden. 

(4) Die Daten dürfen nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen über-

mittelt und verwendet werden. 

§ 29 

Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen 
 

Unberührt bleiben die von der Stadt in öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen 

getroffenen Sonderregelungen. 
 

§ 30 

Weitergehende bundes- und landesrechtliche Vorschriften 
 

Weitergehende Anforderungen an Menge, Art und Beschaffenheit des in die 

öffentlichen Abwasseranlagen einzuleitenden Abwassers sowie die Anord-

nung von Eigenkontrollen durch die zuständige Wasserbehörde aufgrund 

bundes- und landesrechtlicher Vorschriften bleiben von dieser Satzung unbe-

rührt. 

 

§ 31 

Übergangsregelungen 
 

(1) Die vor Inkrafttreten dieser Satzung eingeleiteten Genehmigungs- und/o-

der Erlaubnisverfahren werden nach den Vorschriften dieser Satzung wei-

tergeführt. 
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(2) Bisher zulässige Einleitungen in die öffentlichen Abwasseranlagen, die bei 

Inkrafttreten dieser Satzung nicht den in § 14 festgelegten Benutzungsbe-

dingungen entsprechen, hat der Grundstückseigentümer innerhalb von 

sechs Monaten nach Inkrafttreten dieser Satzung anzupassen. 

(2) Bisher zulässige Einleitungen in die öffentlichen Abwasseranlagen, die bei 

Inkrafttreten dieser Satzung nicht den in § 14 15 festgelegten Benutzungs-

bedingungen entsprechen, hat der Grundstückseigentümer innerhalb von 

sechs Monaten nach Inkrafttreten dieser Satzung anzupassen. 

(3) Kann die Frist nach Absatz 2 aus technischen oder wirtschaftlichen Grün-

den nicht eingehalten werden und sind die öffentliche Sicherheit und/oder 

Ordnung bzw. die öffentlichen Abwasseranlagen nicht gefährdet, kann 

diese Frist auf Antrag des Anschlussberechtigten verlängert werden. Der 

Anschlussberechtigte hat dazu der Stadt verbindliche Angaben zu ma-

chen, in welcher Zeit und auf welche Art und Weise Maßnahmen ergriffen 

werden. Die Stadt legt dann im Einzelfall fest, in welcher Frist die Anpas-

sung nach Absatz 2 vorgenommen werden muss. Die Einleitung gilt bis 

zur Entscheidung über den Antrag für den bei Inkrafttreten dieser Satzung 

vorhandenen, zulässigen Umfang der Einleitung als erlaubt. 

(3) Kann die Frist nach Absatz 2 aus technischen oder wirtschaftlichen Grün-

den nicht eingehalten werden und sind die öffentliche Sicherheit und/oder 

Ordnung bzw. die öffentlichen Abwasseranlagen nicht gefährdet, kann 

diese Frist auf Antrag des Anschlussberechtigten verlängert werden. Der 

Anschlussberechtigte hat dazu der Stadt dem Eigenbetrieb Abwasserwerk 

verbindliche Angaben zu machen, in welcher Zeit und auf welche Art und 

Weise Maßnahmen ergriffen werden. Die Stadt Der Eigenbetrieb Abwas-

serwerk legt dann im Einzelfall fest, in welcher Frist die Anpassung nach 

Absatz 2 vorgenommen werden muss. Die Einleitung gilt bis zur Entschei-

dung über den Antrag für den bei Inkrafttreten dieser Satzung vorhande-

nen, zulässigen Umfang der Einleitung als erlaubt. 

§ 32 

Inkrafttreten 
 

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. Mit gleichem 

Datum tritt die Satzung über die Beseitigung von Abwasser in der Hansestadt 

Greifswald (Abwasserbeseitigungssatzung) vom 26. Januar 1999 in der Fas-

sung der 1. Änderungssatzung vom 3.11.2003 außer Kraft. 

 

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. Mit gleichem 

Datum Zugleich tritt die Satzung über die Beseitigung von Abwasser in der 

Universitäts- und Hansestadt Greifswald (Abwasserbeseitigungssatzung) vom 

26. Januar 1999 25.09.2006 in der Fassung der 1. Änderungssatzung vom 

3.11.2003 außer Kraft. 
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Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- oder Formvorschriften 

verstoßen wurde, können diese entsprechend § 5 Absatz 5 der Kommunal-

verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern nach Ablauf eines Jahres 

seit dieser öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden. 

Diese Einschränkung gilt nicht für die Verletzung von Anzeige-, Genehmi-

gungs- oder Bekanntmachungsvorschriften, oder wenn der Verstoß nach Satz 

1 innerhalb der Jahresfrist schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend ge-

macht wird. 

Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- oder Formvorschriften 

verstoßen wurde, können diese entsprechend § 5 Absatz 5 der Kommunal-

verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern nach Ablauf eines Jahres 

seit dieser öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden. 

Diese Einschränkung gilt nicht für die Verletzung von Anzeige-, Genehmi-

gungs- oder Bekanntmachungsvorschriften, oder wenn der Verstoß nach Satz 

1 innerhalb der Jahresfrist schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend ge-

macht wird. 
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